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1. Einwohnerzahl  (mit Hauptwohnsitz)
und Fläche 

a) Volkszählung vom 25.05.1987 170.689 988,68 172,6

b) Fortschreibung nach EWOIS
Stand 30.06.2023 208.653 989,04 211,0

c) Fortschreibung nach EWOIS
Stand 30.06.2024 208.764 989,04 211,1

d) Fortschreibung nach EWOIS
Stand 30.06.2025 208.905 989,04 211,2

e) Die Einwohnerzahl und die Fläche
zu d) verteilen sich auf die 10 Ver-
bandsgemeinden wie folgt:

Bad Marienberg 19.711 83,15 237,1
Hachenburg 24.827 173,86 142,8
Höhr-Grenzhausen 13.745 35,87 383,2
Montabaur 42.080 151,41 277,9
Ransbach-Baumbach 15.751 49,64 317,3
Rennerod 17.101 133,06 128,5
Selters 16.785 111,2 150,9
Wallmerod 14.912 82,9 179,9
Westerburg 23.559 111,51 211,3
Wirges 20.434 56,45 362,0

2. Zahl der Gemeinden 192

davon

- kreisangehörige Städte 9
- kreisangehörige Ortsgemeinden 183

3. Länge der Kreisstraßen 457,385 km

4. Länge der Wasserläufe II. Ordnung 84,925 km

Westerwaldkreis

(Bei der Festsetzung der Allgemeinen Straßenzuweisung
2023 berücksichtigte Länge)

Statistische Angaben

Einwoh-
ner

Fläche
km2

Einw./
km2
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Haushaltssatzung des Westerwaldkreises 

für das Haushaltsjahr 2026 
 

 
Der Kreistag hat auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung (LKO) in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung jeweils in der derzeit 

geltenden Fassung, am 12. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

§ 1 

Ergebnis- und Finanzhaushalt 

Festgesetzt werden 

1. im Ergebnishaushalt  

  der Gesamtbetrag der Erträge auf 436.620.890 € 

  der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 443.792.820 € 

  Saldo -7.171.930 € 

    
2. im Finanzhaushalt  

  der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 605.920 € 

    

  die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 26.002.490 € 

  die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  44.132.940 € 

  der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -18.130.450 € 

    

  Finanzmittelüberschuss -17.524.530 € 

  der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 17.524.530 € 

  Saldo    0 € 

§ 2 

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 

erforderlich ist, wird festgesetzt für 

zinslose Kredite auf 0 € 

verzinste Kredite auf 10.274.530 € 

zusammen auf    10.274.530 € 

 

Seite 5



§ 3 

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen                         

Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                            

(Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf  25.980.000 € 

   

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich 

Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 
 

0 € 

 

§ 4 

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf      30.000.000 € 

 

§ 5 

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen 

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb werden festgesetzt auf: 

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 € 

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 10.000.000 € 

3. Verpflichtungsermächtigungen auf 833.000 € 

 

darunter Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich 

Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 € 

 

§ 6 

Kreisumlage 

Gemäß § 31 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage.  

Der Umlagesatz wird auf 43 v. H. festgesetzt. 

Die Kreisumlage ist mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2026 zu entrichten. 
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§ 7 

Eigenkapital 

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 281.432.857,98 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 

272.964.427,98 Euro und zum 31.12.2026 265.792.317,98 Euro. 

 

§ 8 

Wertgrenze für Investitionen 

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 100.000 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen. 

 

§ 9 

Altersteilzeit 

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird nicht zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer wird in fünf Fällen zugelassen.  

 

Montabaur, den 

Der Landrat 

des Westerwaldkreises 

 

 

 

(Achim Schwickert) 

Seite 7



Seite 8



V o r b e r i c h t  
 

zum Haushaltsplan des Westerwaldkreises 

für das Haushaltsjahr 2026 
 
1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024  
 
Allgemeines 
 
Die Arbeiten zum Jahresabschluss 2024 konnten fristgerecht im Sommer 2025 beendet werden. Eine Prüfung des Jahresabschlusses durch 

das Rechnungsprüfungsamt ist erfolgt. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat am 03.11.2025 getagt und wird den Kreistag voraussichtlich 
in der Sitzung am 12.12.2025 über die Prüfergebnisse unterrichten. Da die abschließende Beschlussfassung des Kreistages noch aussteht, 

sollten an dieser Stelle keine vertiefenden Angaben zu den Abschlusszahlen gemacht werden. Die in diesem Haushalt ausgewiesenen  
Jahresergebnisse 2024 sind unter dem Vorbehalt der abschließenden Feststellung zu sehen. 

 
Trotzdem nachfolgend eine kurze Darstellung der Eckwerte des Jahresabschlusses 2024: 
Die Ergebnisrechnung schloss mit rund minus 2.749 T€ (Jahresfehlbetrag) ab. Dieser Jahresfehlbetrag verringert um eben diesen Betrag in 
der Bilanz das Eigenkapital. Das Vorjahr (2023) schloss noch mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 11.723 T€ ab. Jahresfehlbeträge 
vermindern das Eigenkapital und Jahresüberschüsse erhöhen es entsprechend. Damit konnte die Ergebnisrechnung erstmals seit vielen 

Jahren nicht ausgeglichen werden. In der Finanzrechnung wurde zum 31.12.2024 eine negative Veränderung der Finanzmittel in Höhe von 
6.656 T€ (inklusive der durchlaufenden Gelder in Höhe von minus 1.757 T€) ausgewiesen. Dadurch verringern sich die vormals mit  

122.061 T€ (Stichtag: 31.12.2023) bezifferten liquiden Mittel auf 115.405 T€. Da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- 
und Auszahlungen in Höhe von 6.813 T€ ausreichte, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe  

417 T€ zu decken. Damit konnte die Finanzrechnung ausgeglichen werden.  
Es bleibt jedoch festzustellen, dass nur bedingt eine Haushaltsverbesserung vorlag: Vielmehr wurden Ermächtigungen zur Leistung von 

Aufwendungen bzw. Auszahlungen in nicht unerheblicher Höhe aus den Vorjahren nach 2025 übertragen. Die Übertragung erfolgte kraft 
Gesetzes bzw. nach entsprechender Entscheidung durch den Kreisausschuss in seiner Sitzung vom 25.04.2025. Die übertragenen Ermäch-

tigungen wirken sich erst bei ihrer Inanspruchnahme in den jeweiligen Rechnungsergebnissen der Folgejahre aus. Im investiven Bereich 
wurden rund 70.050 T€ (davon resultieren rund 30.683 T€ aus 2024 und der Rest aus Vorjahren) und im nichtinvestiven Bereich rund  

9.718 T€ nach 2025 übertragen.  
Das Eigenkapital betrug zum Bilanzstichtag (31.12.2024) 281.432.857,98 €. Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag war folglich 

nicht auszuweisen. So waren in der Jahresrechnung 2024 zwei der drei Komponenten, die Finanzrechnung und auch die Bilanz, ausgeglichen. 
Die Gesamtentwicklung des Eigenkapitals wird nochmal gesondert am Ende des Vorberichts dargestellt. 
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2. Haushalt 2025 
 
Ergebnis- und Finanzhaushalt 
 
Der Ergebnishaushalt schloss in der Planung mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.498 T€ Euro ab. Der Saldo der ordentlichen Ein- und 
Auszahlungen im Finanzhaushalt betrug im Haupthaushalt 321 T€. Der Finanzhaushalt des Haushalts 2025 war mit einer freien Finanzspitze 

in Höhe von rund 71 T€ ausgeglichen. Ein Investitionskreditbedarf gab es nicht. Die benötigten Finanzmittel sollten durch eine Entnahme 
aus den liquiden Mitteln in Höhe von 21.833 T€ gedeckt werden. Eine Nettoneuverschuldung war damit nicht auszuweisen, vielmehr sollten 

durch rund 250 T€ an planmäßigen Tilgungsleistungen die Investitionskredite wie in den Vorjahren weiter zurückgeführt werden.  
 

Im Vollzug des Haushaltsplanes 2025 ergaben sich eine Vielzahl von Abweichungen von den ursprünglichen Haushaltsansätzen. Durch den 
Eintritt der DRK Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz und der DRK Krankenhausgesellschaft Süd-West mbH in ein Insolvenzverfahren, 
wurde bereits im Frühjahr der Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung notwendig. Da zur erstgenannten Gesellschaft der Standort des 

DRK Krankenhauses in Hachenburg sowie u.a. auch Kirchen, Altenkirchen inklusive der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie einige Medizi-
nische Versorgungszentren (MVZ) gehören, übernahm der Westerwaldkreis Verantwortung und schloss mit dem Insolvenzverwalter eine 

Verlustübernahmevereinbarung für den Zeitraum von vier Monaten (März bis Juni). So konnte ein Stopp der Gehaltszahlungen und Kündi-
gungen bestehender Arbeitsverhältnisse vermieden werden. Mit diesem Nachtrag stieg der Jahresfehlbetrag auf 28.404 T€. Die Entnahme 

der liquiden Mittel erhöhte sich auf 34.163 T€ und eine freie Finanzspitze konnte fortan nicht mehr ausgewiesen werden.  
Auch eine Vielzahl der Abteilungen meldeten im Jahresverlauf erheblich Abweichungen zu den einst gemeldeten Haushaltsansätzen, sodass 

im Spätsommer der Erlass einer 2. Nachtragshaushaltssatzung notwendig wurde. Durch sorgfältige Überprüfung aller Einsparpotenziale und 
einer enormen Kräfteanstrengung konnte ein Teil der im 1. Nachtrag geplanten Verschlechterungen wieder ausgeglichen werden. Der Jah-

resfehlbetrag verringerte sich auf 8.469 T€, die Entnahme der liquiden Mittel konnte auf 28.736 T€ reduziert werden. Die freie Finanzspitze 
betrug knapp 100 T€. Trotz der großen finanziellen Belastung, die der Westerwaldkreis durch den Sicherstellungsauftrag des Krankenhauses 

Hachenburg übernehmen musste, konnte aufgrund des positiven Eigenkapitals zwei der drei Komponenten ausgeglichen werden.  
 
 
3. Haushalt 2026 
 
Die aktuelle Situation im Haushalt des Westerwaldkreises 
 
Der Ergebnishaushalt 2026 ist nicht ausgeglichen und schließt mit einem Minus in Höhe von 7.172 T€ ab (Jahresfehlbetrag).  

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 606 T€. Der 
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf minus 18.130 T€. Seit vielen Jahren ist erstmals auch wieder die 
Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 10.274 T€ vorgesehen. Daneben bedarf es auch noch einer Entnahme aus den liquiden 

Mitteln um die benötigten Finanzmittel sicherzustellen. Diese beläuft sich auf 7.500 T€. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 
Ein- und Auszahlungen (606 T€) reicht aus, um die ordentliche Tilgung (250 T€) zu leisten. Die freie Finanzspitze beträgt somit 356 T€.  
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In der Bilanz zum 31.12.2026 wird sich kein negatives Eigenkapital ergeben. Unter Berücksichtigung der Planwerte 2025 und der nunmehr 

vorliegenden Planwerte 2026 würde das Eigenkapital zum Stichtag 31.12.2026 rund 265.792 T€ betragen. 
Damit sind zumindest zwei der drei Komponenten des Haushalts in der Planung ausgeglichen. 

 
Dies war nur möglich, weil im Vorfeld der Planaufstellung verwaltungsseitig alle Einsparpotentiale überprüft und soweit möglich planerisch 

umgesetzt wurden. Alle Einzelpositionen waren Gegenstand dieser Prüfung, eine Vielzahl von Aufwendungen konnte nach kritischer Durch-
sicht der Rechnungsergebnisse vergangener Haushaltsjahre reduziert werden. Auch die Ertragsseite wurde einer kritischen Überprüfung 

unterzogen. Insgesamt konnten auf diesem Weg rund 13 Mio. € generiert werden. Die Bauunterhaltung wurde, entgegen der allgemeinen 
Preisentwicklung der Bauwirtschaft, pauschal um 10 v.H. gekürzt. Viele Einzelmaßnahmen wurden auf Folgejahre verschoben oder zunächst 

ganz ausgesetzt. Bei den Schulbudgets der kreiseignen Schulen erfolgte keine Anpassung an die Inflationsrate und die Entwicklung der 
Preisindizes. Allerdings ist es gerade in Zeiten einer wirtschaftlichen Rezession als öffentlicher Auftraggeber wichtig, Investitionen zu planen 

und insbesondere auch zu realisieren. Im vergangenen Jahr haben sich die Unsicherheiten für Unternehmen und die gesamte Wirtschaft 
deutlich erhöht. Das US-amerikanische Einführen von Strafzöllen gegenüber der EU und vielen weiteren Staaten sowie die anhaltenden 

Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten verursachen Unwägbarkeiten, die sich auch bei heimischen Unternehmen bemerkbar machen. 
Auftragseinbrüche und Umsatzrückgänge führen zu sinkenden Steuereinnahmen. Die Investitionsfreude ist auf Grund der vielen Unwägbar-

keiten gebremst. Insgesamt sinkt die Steuerkraft des Westerwaldkreises um 15,8 Mio. €, was einem Rückgang von 4,6 % entspricht. Allein 
bei der Gewerbesteuer verringerten sich die Erträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 22,4 Mio. €. Im gleichen Zeitraum sind 
die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer zwar um 9 Mio. € gestiegen, allerdings zeigt dies nochmal mehr die Nöte vieler Unternehmen, 

die bei gleichzeitigen Lohnkostensteigerungen merkliche Gewinneinbrüche hinnehmen mussten.  
Mit dem Haushaltsentwurf 2026 soll die Handlungsfähigkeit trotz all dieser Unwägbarkeiten sichergestellt werden. Es ist weiterhin das 

Bestreben, alle laufenden und geplanten Projekte fortzuführen. Exemplarisch sollen hier die Groß- und langfristig angelegten Projekte 
Neubau der Anne-Frank-Realschule, Errichtung eines Sirenenwarnsystems, der Kreisstraßenbau, Digitalisierung der Schulen und der Ver-

waltung, die Installation von Photovoltaikanlagen sowie der Breibandausbau genannt sein. Außerdem sollen durch die Investitionen des 
Landkreises positive Signale sowohl für den Wirtschaftsstandort wie auch für den Lebensraum der Bürgerinnen und Bürger gesendet werden. 

Da die oben beschriebenen Unsicherheiten insbesondere auch den kreisangehörigen Kommunen zu schaffen machen, erfolgt keine Anhe-
bung des Kreisumlagesatzes. Denn neben dem Verlust der Steuereinnahmen käme die Erhöhung der Kreisumlage noch dazu was real für 

die westerwälder Ortsgemeinden einer doppelten Negativbelastung gleichkäme. Außerdem sei an dieser Stelle erwähnt, dass bereits in den 
vergangenen beiden Haushaltsjahren jeweils eine Erhöhung der Kreisumlage vorgenommen wurde (2024: Erhöhung von 40 auf 42%;  

2025: Erhöhung auf 43 %).  
Unter Berücksichtigung der Ende Oktober durch das Ministerium des Inneren und für Sport Rheinland-Pfalz (MdI) veröffentlichen Orientie-

rungswerte zum Finanzausgleich 2026 und der Fortschreibung der Kreisumlage mit 43 %, gelingt es dem Westerwaldkreis einen ausgegli-
chenen Finanzhaushalt aufzuweisen und keine Liquiditätskredite aufnehmen zu müssen.  

Dies sollte auch für die umlagepflichtigen Kommunen ein wichtiges Signal insbesondere auf dem Weg zur Bewältigung der unmittelbaren 
und mittelbaren gesellschaftspolitischen Herausforderungen der kommenden Jahre sein, denn gerade in den Ortsgemeinden werden die 
Weichen für ein funktionierendes Miteinander und ein positives Verhältnis zwischen Bürger und Staat gestellt. Zudem soll hiermit der 
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Tatsache Rechnung getragen werden, dass das Sofortprogramm des Landes Rheinland-Pfalz „Handlungsstarke Kommunen“ in den Jahren 

2025 und 2026 „nur“ den kreisfreien Städten und Landkreisen zu Gute kommt. 
Unter Hinweis auf die Regelungen des § 18 GemHVO (VV Nr. 3 Satz 2) und auf das Musters 26 (Übersicht über die Entwicklung der 

Jahresergebnisse; siehe unten) soll die Aufsichtsbehörde ersucht werden, rechtliche Bedenken hinsichtlich des Verstoßes gegen das Haus-
haltsausgleichsgebot für das Jahr 2026 zurückzustellen. Denn durch die positive Liquidität kann nochmals in 2026 eine Deckung des Defizits 

(7,17 Mio. €) durch eine Entnahme aus den liquiden Mitteln (7,5 Mio. €) erfolgen. Aus dem Muster kann zudem entnommen werden, dass 
der Westerwaldkreis in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Jahresergebnis in Höhe von  

21.483 T€ ausweist. Außerdem ist geplant, dass spätestens ab dem Jahr 2029 wieder ein Ausgleich aller Komponenten, also auch des 
Ergebnishaushalts, erreicht werden kann. 

 

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse  
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) 

lfd. Nr. Jahr Jahr 
Betrag 
in T€ 

1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2021 15.679 

2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2022 12.471 

3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2023 11.723 

4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2024 -2.749 

5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) 2025 -8.469 

6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2026 -7.172 

7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)  21.483 

8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2027 -7.969 

9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2028 -5.420 

10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2029 76 

11 Summe  8.169 

 

Zu den Regelungen des Haushaltsausgleichs nach § 18 GemHVO und den jeweiligen Verwaltungsvorschriften sei angemerkt, dass durch 
gesetzliche Änderungen in der Vergangenheit die Flexibilität der betroffenen Kommunen aus für die Kämmereien nicht nachvollziehbaren 

Gründen immer mehr eingeschränkt wurde. So gab es bis 2024 folgende Regelung: „Von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts kann 
ebenfalls abgesehen werden, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Jahresergebnis (vgl. 

VV-GemHSys, Anlage 3, Muster 26, lfd. Nr. 7) erreicht wird“. Dies galt entsprechend für den Finanzhaushalt mit Verweis auf das Muster 27. 
Selbstverständlich oblag die individuelle Entscheidung darüber der zuständigen Aufsichtsbehörde, allerdings handelt es sich bei der Betrach-

tung der Vor- bzw. der Folgejahre um ein gestuftes Herangehen, welches gerade in besonderen Krisenzeiten, die in Deutschland aktuell 
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vorherrschen, den betroffenen Kommunen flexiblere Möglichkeiten für längerfristig angelegte Konsolidierungen bereits im Wortlaut der 

genannten Vorschrift einräumen. Mit Blick auf das vorangestellte Muster 26 wäre diese Voraussetzung z.B. im vorliegenden Haushaltsent-
wurf 2026 erfüllt gewesen. 

 
Der vorliegende Haushalt 2026 wird, wie jedes Jahr, von einer Vielzahl von Faktoren bestimmt, die sich im Detail aus den Erläuterungen zu 

den jeweiligen Produkten ergeben. Angaben zu den maßgeblichen und erwähnenswerten Entwicklungen werden nachfolgend gemacht.  
Allerdings sei vorweggestellt, dass insbesondere die stetig steigende Komplexität der Pflichtaufgaben (dauerhaft) hohe Personalkosten nach 

sich zieht, wobei gerade die Bereiche Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) und Schülerbeförderung sowie der Kindertagesstättenbereich 
und eine Vielzahl von Aufwendungen der Sozialen Sicherung als „die Kostentreiber“ ausgemacht werden können.  
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Gesamterträge 
 
Der Kreis erwartet insgesamt laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit sowie aus Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von rd. 
436.621 T€. Damit hält sich der Trend eines stetigen Anstiegs des Gesamtvolumens (dies bezieht sich auf die Erträge wie auch auf die 

entsprechenden Aufwendungen) ungebrochen: Das Rechnungsergebnis 2024 betrug 399.851 T€ (2023: 360.202 T€).  
Ausgehend vom Rechnungsergebnis 2024 ist bezogen auf 2026 ein Zuwachs von 36.770 T€ oder rund 9 % zu verzeichnen.  
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Gesamtaufwendungen 
 

Der Gesamtbetrag der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen  

beläuft sich auf rund 443.793 T€. Hier beträgt der Zuwachs bezogen auf das Basisjahr 2024 rund 10 %:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Aufwendungen für den Bereich Kindertagesstätten (Produkt 3.6.5.0) nicht in den „Aufwendungen 
der sozialen Sicherung“ (lfd. Nr. E 13), sondern in den „Zuwendungen und Umlagen“ (lfd. Nr. E 12) mit rund 107.919 T€ (Vorjahreswert: 

96.942 T€; Jahresrechnung 2024: 95.227 T€) enthalten sind. Betrachtet man die Aufwendungen der sozialen Sicherung zuzüglich des 
Bereichs Kindertagesstätten, so macht diese Summe bereits rund 70 % der Gesamtaufwendungen aus. 
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Zu den Positionen des Kreishaushalts 2026 im Einzelnen: 
 

3.1 Ergebnishaushalt 
 

I. Aufwendungen 
 
Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9 Ergebnis- und Finanzhaushalt) 
 

Der doppische Budgetplan 2026 weist die Ansätze für die Personal- und Versorgungsaufwendungen (lfd. Nr. E 9) in einer Summe aus. Die 
Aufwendungen in Höhe von 62.418 T€ beinhalten auch die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen 

sowie zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit. Die Entwicklung der Personalkosten 
stellt sich aus der Sicht des Ergebnishaushalts wie folgt dar:  

 

Zeile Ergebnishaushalt 
 

Ansatz des Vorjahres 2025 
 

Ansatz 2026 Differenz in v.H. 

      
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 61.566.940 € 62.417.540 € 850.600 € 1,38 

 
Die Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen um rund 851 T€ im Vergleich der Haushaltsjahre 2025 und 2026 erklärt sich 
im Wesentlichen durch 
 

 die ab 01.01.2026 kalkulierte Besoldungserhöhung um 2,5 % 

 die ab 01.05.2026 feststehende Entgelterhöhung um 2,8 % 
 die dadurch steigenden Kosten der Sozialversicherungsbeiträge und der Zusatzversorgung sowie wachsenden Umlagen an die Be-

amtenversorgungskasse  
 die im Nachtragsstellenplan 2025 zusätzlich geschaffenen 11,00 Planstellen u.a. im Bereich Breitbandkoordination, (Abteilung Z – 

Zentrale Aufgaben und Finanzen), im Business Continuity Management (Abteilung 1 – Schulen und Immobilien), im Bereich der 
Einbürgerung (Abteilung 3 – Ordnung und Verkehr), innerhalb der Eingliederungshilfe (Abteilung 4 - Sozialamt), und in der Abteilung 

5 –Jugend, Familie- zur Sicherstellung der Ganztagsbetreuung im Rahmen des Ganztagsförderungsgesetz sowie eine Referatsstelle 
im Bereich der Beistandschaften und Unterhaltsvorschuss 

 die unter Bezugnahme auf den als Anlage beigefügten Stellenplan des Haupthaushalts 2026 Verringerung um 4,0 Stellen (insbeson-

dere bei der Abteilung 5; wegen sinkender Fallzahlen werden weniger ambulante Kräften für unbegleitete minderjährige Ausländer 
bzw. Ausländerinnen benötigt) 

 die stetig steigenden Kosten der Versorgungsrücklage sowie der Leistungsorientierten Bezahlung aufgrund der Entgelterhöhungen. 
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Unter Berücksichtigung des enormen Aufgabenzuwachses der letzten Jahre, hier seien exemplarisch die Wohngeldreform sowie der Pakt für 

den öffentlichen Gesundheitsdienst genannt, und der damit verbundenen Stellenneubildungen sowie der vollzogenen Lohn- und Besoldungs-
erhöhungen, sind die Personalaufwendungen und deren Aufwuchs als äußerst gering zu bewerten. Auch im Bereich Personal handelt der 

Westerwaldkreis sparsam mit größter Sorgfalt und Vorsicht.  
 

Der Anstieg der zahlungswirksamen Personalkosten, die weitgehend solide berechenbar sind, stellt sich aus der Sicht des Finanzhaushalts 
wie folgt dar (Anmerkung: Diese Zahlen sind aufgrund der komprimierten Vorgabe des offiziellen Musters nicht aus dem Gesamtergebnis- 

und –finanzhaushalt ersichtlich):  
 

 
Zeile Finanzhaushalt 

 
Ansatz des Vorjahres 2025 

 
Ansatz 2026 Differenz in v.H. 

F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 54.950.850 € 56.644.310 € 1.693.460 € 3,08 

 

Diesen Personalkosten stehen jedoch auch Erstattungen gegenüber, die aufgrund des Bruttoprinzips getrennt vom Aufwand veranschlagt 

werden. So gewährt das Land für den kommunalen Landrat sowie für die vor Jahren in den Kreisdienst übernommenen ehemaligen Landes-
bediensteten in 2026 pauschale Zuwendungen in Höhe von insgesamt 2.495 T€, die den Personalaufwand relativieren. 

 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. E 10 Gesamtergebnisplan) 
 

In Höhe von rd. 49,475 Mio. € sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Die Sach- und Dienstleistungen setzen sich 

wie folgt zusammen: 
 

 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall 1,937 Mio. € 

 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Gebäude und Straßen) 5,608 Mio. € 

 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 28,441 Mio. € 

(davon Schülerbeförderung) (25,920 Mio. €) 

 Kostenerstattungen 13,005 Mio. € 

 Sonstige 0,485 Mio. €  
 

Die Position „Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall“ konnte an einzelnen Stellen weiter reduziert werden. Aufgrund der ange-
spannten Haushaltslage erfolgte ebenfalls keine Anpassung der hier enthaltenen Mittel an die allgemeine Preisentwicklung. 

Von den 5.608 T€ (Vorjahr: 7.807 T€) für Unterhaltung und Bewirtschaftung entfallen insgesamt 2.216 T€ auf die Bauunterhaltung. Die 
Sockelbeträge der Bauunterhaltung wurden pauschal um 10 v.H. gekürzt. Die übrigen Mittel werden überwiegend für die Unterhaltung der 
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Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Beschaffung Geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG), Gebäudereinigung, Fahrzeugunterhaltung 

(u.a.) benötigt. Unter den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind insbesondere die Schülerbeförderungskosten (Produkt 
2.4.1.0) zu finden. Wie sich die Erträge und Aufwendungen des Kreises für die Schülerbeförderung und die Beförderung von Kindergarten-

kindern, die Zuweisung des Landes und der Nettoaufwand in den letzten Jahren entwickelt haben, zeigt die folgende Aufstellung (Anmer-

kung: Die Personalaufwendungen der in dem Aufgabengebiet "Schülerbeförderung" tätigen Bediensteten sind in der Aufstellung nicht ent-

halten):  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Zudem muss auch das Produkt 5.4.7.0 „Öffentlicher Personennahverkehr“ (ÖPNV) mitbetrachtet werden. Im Verlaufe des Haushaltsjahres 

2024 wurde der ÖPNV von einem eigenwirtschaftlichen auf ein gemeinwirtschaftliches System umgestellt. Mit der Vergabe von vier Linien-
bündeln soll, neben dem Schülerverkehr, die Taktung auf den Hauptstrecken gestärkt werden. Im Zuge der Neuausrichtung des ÖPNV hat 

es sich gezeigt, dass die Gesamtkosten extrem ansteigen werden. Da die genannten Veränderungen überwiegend die Schülerbeförderung 
betreffen, entstehen in Folge bei dem Produkt 5.4.7.0 (ÖPNV) und 2.4.1.0 (Schülerbeförderung und Beförderung von Kindergartenkinder) 

Mehraufwendungen. Diese Mehraufwendungen steigen im Vergleich zur Kalkulation des Vorjahres an. So wurde 2025 mit einem Jahresfehl-
betrag beider Produkte in Höhe von 26,0 Mio. € kalkuliert, für das Haushaltsjahr 2026 wird von minus 27,6 Mio. € ausgegangen.  

Im Rahmen der Neuaufstellung des Kommunalen Finanzausgleichs ab 2023 wurde gerade der Bereich der Schülerbeförderung -trotz der 
oben geschilderten Kostendynamik- nicht neu geregelt. Bis Dezember 2024 war die Landeszuweisung nach § 18 LFAG auf dem Stand des 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€

Zweckeinnahmen/-erträge
 (Elternanteile usw.)

146 131 135 156 194 195 197 239 211 221 250 250

Zweckausgaben/-aufwendungen 
(ohne Personalkosten/-

aufwendungen)
11.310 11.124 10.911 10.869 10.942 11.632 11.666 13.156 17.558 20.480 25.420 25.920

Nettoaufwendungen 11.164 10.993 10.776 10.713 10.748 11.437 11.469 12.917 17.347 20.259 25.170 25.670

Zuweisung des Landes 8.820 9.098 9.091 8.762 8.390 7.870 7.870 7.870 7.870 7.850 10.235 7.870

Kostenanteil der Kreises 2.344 1.895 1.685 1.951 2.358 3.567 3.599 5.047 17.558 12.409 14.935 17.800

entspricht einem Kreisumlage-
Hebesatz (%)

1,1 0,9 0,7 0,8 1,1 1,2 1,2 1,7 5,1 3,5 4,1 5,1

Förderquote des Landes (%) 79,0 82,8 84,4 81,8 78,1 68,8 68,6 60,9 45,4 38,7 40,7 30,7

Bezeichnung
Rechnungsergebnisse Hh.-Ansätze
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Jahres 2020 (Stand der letzten endgültigen Festsetzung) „eingefroren“. Sodann erfolgte die endgültige Festsetzung für das Finanzausgleich-

jahr 2021. Die Zuweisung fiel dabei mit 6.754 T€ um 1.116 T€ geringer aus als im Vorjahr (2020). Gleichzeitig wurde angekündigt, dass 
die Zuweisungen für die Jahre 2022 bis 2025 auf Datenbasis der Haushaltsjahre 2020 bis 2023 erhoben und festgesetzt würden.  

Dementsprechend stehen die endgültigen Abrechnungen der vergangenen Jahre noch aus. Nach wie vor bestehen große Unstimmigkeiten 
seitens der von den Gebietskörperschaften gemeldeten Kosten. In seinem Bescheid vom 16.12.2024 weist das Ministerium des Innern und 

für Sport (MdI) darauf hin, dass der sprunghafte Anstieg einzelner Aufgabenträger nicht alleine durch eine Änderung der Schülerinnen- und 
Schülerzahl zu erklären ist. Ebenso würden die möglicherweise gestiegenen Kosten für Treibstoff oder Tariflöhne als wesentliche Ursache 

ausscheiden. Aus diesem Grund waren mit Frist vom 31.10.2025 erneut entsprechende Daten zur besseren Nachvollziehbarkeit der ent-
standenen Kosten an das MdI zu melden.  

Wegen diesen Unklarheiten wurde zunächst verwaltungsseitig die Landeszuweisung für das Jahr 2026 vorsichtig auf dem Niveau von 2024 
bzw. der Vorjahre fortgeschrieben.  

 
Bei den Kostenerstattungen (13.005 T€) ist vorrangig die Sach- und Personalkostenbeteiligung des Kreises am Landesbetrieb Mobilität 

(LBM) für die laufende Unterhaltung der Kreisstraßen zu benennen. Allein auf diesen Posten entfällt ein Betrag von 3.400 T€. In der Haus-
haltsposition sind ferner Kostenanteile für solche Schulen zu finden, die nicht in der Trägerschaft des Kreises stehen, aber entweder aufgrund 

gesetzlicher Verpflichtungen oder vertraglicher Vereinbarungen (z.B. private Gymnasien, Gastschulgelder usw.) zu leisten sind. Außerdem 
enthalten sind Erstattungen an das Jobcenter Westerwald (Verwaltungskostenanteil; 1.550 T€) und die Kostenabgeltungen an die Verbands-
gemeinden Hachenburg und Westerburg für die dort ansässigen Kfz-Zulassungsstellen. Zudem fallen Aufwendungen in Höhe von 2.880 T€ 

für den ÖPNV (Produkt 5.4.7.0) an. Dabei handelt es sich insbesondere um Kosten zur bereits erwähnten Neustrukturierung des ÖPNV im 
Westerwaldkreis (2.800 T€). Letztendlich zählen die Kosten der Schülerbeförderung auch hierzu. 

 
In der Position E 10 ist ein Großteil der Mittel für die Unterstützung und stetige Verbesserung der „Westerwälder Schullandschaft“ enthalten. 

Daher an dieser Stelle einige grundsätzliche Ausführungen zur jüngeren Historie im Schulbereich: 
Um die Schullandschaft des Westerwaldkreises weiterhin nachhaltig und professionell zu fördern, hatte der Kreisausschuss zusammen mit 

dem Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport in seiner Sitzung am 31.01.2023 die Auftragsvergabe zur Fortschreibung des Schulentwick-
lungsplans beschlossen. Acht Jahre nach der letztmaligen Fortschreibung wurde es für sinnvoll erachtet, das schulische Angebot bedarfsge-

recht weiterzuentwickeln. Dies bietet aus Trägersicht die Chance, die aktuellen Bedürfnisse der Schulen zu eruieren und in der Konsequenz 
durch gezielte Projekte weiterhin eine optimale Bildungslandschaft im Westerwaldkreis vorhalten zu können. Zudem hat der Bundesgesetz-

geber mit dem Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG) einen Rechtsan-
spruch auf eine ganztägige Förderung im Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) verankert. Um diesen Anspruch nach dem GaFöG, der 

sich aufgrund der Verankerung im SGB VIII an den örtlichen Träger der Jugendhilfe richtet, zu erfüllen, soll unter anderem ein Ausbau des 
schulrechtlichen Angebots erfolgen. Die Einbindung des Grundschulbereiches in den Schulentwicklungsplan bietet sich mit Blick auf das 

GaföG an dieser Stelle - auch zur Erzielung von Synergieeffekten - an. Der neue Schulentwicklungsplan wurde am 13.12.2024 vom Kreistag 
beschlossen. Im vorliegenden Planwerk sind einzelne Projekte, wie zum Beispiel die Kreisbeteiligung an der Dreifachhalle mit Mensa im 
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Schulzentrum Westerburg oder die Beteiligung an der Erweiterung des Evangelischen Gymnasiums Bad Marienberg enthalten. Da es sich 

um Investitionen handelt, sind die jeweiligen Haushaltsansätze in der Summe der Investitionen des Finanzhaushalts zu finden. 
 

Die Empfehlung des letzten Schulentwicklungsplans aus dem März 2015, die Anne-Frank-Realschule plus in Montabaur im Rahmen einer 
umfassenden General- und Brandschutzsanierung als letztes großes kreiseigenes Schulgebäude barrierefrei auszubauen bzw. alternativ 

einen Neubau zu errichten, ist im vorliegenden Plan (wie auch im Vorjahr) sowie in der Finanzplanung berücksichtigt. Hier konnte im 
Haushaltsjahr 2024 nach langjähriger Planungsphase der Spatenstich erfolgen. Die Kosten hierfür sind ebenfalls investiv und damit nicht in 

der Position E 10 Gesamtergebnisplan, sondern in der Position F 29 Gesamtfinanzplan (Auszahlungen für Sachanlagen) enthalten. 
Im vorliegenden Planentwurf 2026 betragen die in E10 insgesamt enthaltenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, also für den 

Betrieb der kreiseigenen Schulen und der Schulen anderer Träger im engeren Sinne, 36,7 Mio. € (inklusive Schülerbeförderung, Lernmit-
telfreiheit usw.). Zudem sind Investitionen in den Bildungssektor in einer Größenordnung von rund 9,77 Mio. € vorgesehen. Damit setzt der 

Westerwaldkreis auch in finanziell angespannten Zeiten ein starkes Signal für die Erhaltung und Verbesserung der „Westerwälder Schul-
landschaft“. 

 

Bilanzielle Abschreibungen (lfd. Nr. E 11 Gesamtergebnisplan) 
 
Ziel der Kommunalen Doppik ist u.a. die periodengerechte Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. 

Damit verbunden ist die Abbildung von weiteren Verpflichtungen, wie etwa die Bildung von Rückstellungen und die Erwirtschaftung von 
Abschreibungen. Abschreibungen stellen den Wertverlust des Vermögens dar. Dabei kann der Wertverlust durch allgemeine Gründe wie 

Alterung und Verschleiß oder durch spezielle Gründe (Schaden, Preisverfall) veranlasst sein. Die Abschreibung wird als Aufwand im Ergeb-
nishaushalt berücksichtigt und beeinflusst insofern das Jahresergebnis. 

 
Nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung sind bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (insbesondere 
Gebäude, Infrastrukturvermögen, technische Anlagen, Fahrzeuge und die Betriebs- und Geschäftsausstattung), deren Nutzung zeitlich  

begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen (grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die 
wirtschaftliche Nutzungsdauer verteilt - lineare Abschreibung -) zu vermindern.  

 
Im Haushaltsplan 2026 sind Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von insgesamt 10,816 Mio. € für folgende Vermögensgegenstände 

veranschlagt: 

 Immaterielle Vermögensgegenstände (u.a. gezahlte Zuwendungen) 2,877 Mio. € 

 Bebaute Grundstücke (Gebäude und Anlagen) 2,227 Mio. € 

 Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken und sonst. ingenieurtechn. Anlagen) 4,060 Mio. € 

 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 1,615 Mio. € 

 Sonstiges 0,037 Mio. € 
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Die Ansätze für Abschreibungen sind auf fast alle Produkte verteilt, wertmäßig aber besonders beim Zentralen Grundstücks- und Gebäude-

management, bei den Schulen und bei den Kreisstraßen (Teilhaushalt 03) zu finden.  

 

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (lfd. Nr. E 12 Gesamtergebnisplan) 
 
Der Gesamtbetrag der veranschlagten Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen unter Position E 12 beläuft sich auf rund  

112,608 Mio. € (Vorjahreswert: 116,929 Mio. €). Hierbei handelt es sich unter anderem um die vom Kreis zu zahlenden Umlagen und 
laufenden Zuschüsse, z.B. Zuschüsse aus ÖPNV-Mitteln, an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft, für kulturelle Zwecke, an die Kreisvolks-
hochschule, an Verbände und Vereine zur Förderung der Jugend, für Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten und Schulen in Träger-

schaft Dritter. Dabei machen die Aufwendungen für die Personalkostenzuschüsse u.a. im Kindertagesstättenbereich (Produkt 3.6.5.0) den 
größten Anteil aus und sind für den enormen Anstieg der vergangenen Jahre ursächlich. Bei Position E 12 des Produkts beträgt der Ansatz 

2026 107.919 Mio. € (Vorjahr: 105.838 Mio. €; Vorvorjahr: 116.554 Mio. €). An dieser Stelle sei ein Blick auf die allgemeine Entwicklung 
des Produktes (3.6.5.0) „Tageseinrichtungen für Kinder“ (Basis lfd. Nr. E 8, E 15 und F 28) angebracht: 

 

 

*Im Jahr 2024 ist einmalig eine Nachzahlung für die Jahre 2021 bis 2023 einzuplanen gewesen. 

 

Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€

Summe der laufenden Erträge aus 
Verwaltungstätigkeit

Position E 8
25.038 30.023 30.750 33.464 34.344 36.520 41.915 49.676 57.130 58.772 69.619 63.982

Summe der laufenden Aufwendungen 
aus  Verwaltungstätigkeit

Position E 15*
49.539 56.305 58.721 62.264 65.369 69.640 79.194 83.532 95.777 118.090 107.463 109.784

Saldo -24.501 -26.282 -27.971 -28.800 -31.025 -33.120 -37.279 -33.856 -38.647 -59.318 -37.844 -45.802

Investive Auszahlungen
Position F 28

405 378 622 439 558 428 388 472 421 262 6.200 1.500

Gesamtbelastung des Kreises (minus) -24.906 -26.660 -28.593 -29.239 -31.583 -33.548 -37.667 -34.328 -39.068 -59.580 -44.044 -47.302

Steigerung im Vergleich zum Vorjahr

in Euro 1.318 1.754 1.933 2.579 4.923 1.965 4.119 -3.339 4.740 20.512 -15.536 3.258

in Prozent 5,59 5,59 8,93 11,92 22,75 8,33 12,28 -8,86 13,81 52,5 -26,08 7,4

Steigerung im Vergleich zum Jahr 
2009

in Euro 9.796 11.550 13.483 14.129 16.473 18.438 22.557 19.218 23.958 44.470 28.934 32.192

in Prozent 64,83 76,44 89,23 93,51 109,02 122,03 149,29 127,19 158,56 294,31 191,49 213,05

PlanungRechnungsergebnis
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Die Entwicklung dieser, sich auf einem ansteigenden bzw. stetig hohem Niveau befindlichen Aufwendungen, lässt sich in der historischen 

Rückschau begründen:  
Zum 01.08.2010 wurde der Rechtsanspruch für zweijährige Kinder eingeführt, zum 01.08.2013 der Rechtsanspruch für einjährige Kinder, 
wobei dieser auch mit einem Platz bei einer Tagespflegeperson erfüllt werden kann. Mit Einführung dieser Rechtsansprüche ist nicht nur die 
Anzahl der Kinder, sondern auch die der Erzieherinnen und Erzieher und damit die Höhe der Personalkosten in den Kindertagesstätten 
enorm gestiegen.Die Finanzierung dieser wichtigen politischen und gesellschaftlichen Aufgabe ist seit vielen Jahren ein Streitthema. So 
verhandeln die Kommunen seit mehreren Jahren mit dem Land in diesem Bereich, die im Rahmen des Konnexitätsprinzips gebotene aufga-
benangemessene Finanzausstattung endlich zu realisieren. Auch bei der jüngsten Reform des kommunalen Finanzausgleichs (ab 2023) war 
diese Problematik erneut Thema: So forderten die Kommunen wiederholt, die Personalkostenanteile des Landes für Kindertagesstätten 
vollständig außerhalb des KFA zu refinanzieren. Nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände wäre der Großteil der inzwischen über 
25 Jahre anhaltenden Finanzprobleme ohne diese Befrachtung des KFA vermeidbar gewesen. 
Ein weiterer Kritik- und Streitpunkt ist die Tatsache, dass das Land Rheinland-Pfalz die ihm zustehenden Bundesmittel aus der Umsetzung 
des Gute-Kita-Gesetzes im Rahmen „seines“ Kindertagesstättengesetzes einsetzt. Die Mittel des Bundes übersteigen mit rund 269 Mio. € 
weit die Kosten, die das Land zur Umsetzung des Gesetzes an die Kommunen weiterleitet hat und die nach Ansicht des zuständigen Minis-
teriums bei ca. 80 Mio. € liegen. 
Auch aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.07.2021 haben sich entscheidende Parameter in der Förderung der Kindertagesstätten geän-
dert: Die Förderung erfolgt seither nach Platzzahlen, Alterskohorten und unter Berücksichtigung der Betreuungszeiten der Kinder. Außerdem 
wurde der Rechtsanspruch auf die Betreuung von durchgängig 7 Stunden (d.h. inkl. Mittagessen) eingeführt. Mit Inkrafttreten dieses Ge-
setzes mussten außerdem die Trägeranteile an den Personalkosten verhandelt werden, eine gesetzliche Festlegung gibt es nur noch für die 
Höhe der Landeszuschüsse.  
Eine endgültige Rahmenvereinbarung bzgl. der Höhe der Trägeranteile von freien Trägern konnte nach wie vor nicht geschlossen werden. 
Aktuell wird weiter nach einer Übergangsvereinbarung, die bis zum 31.12.2024 gültig war, abgerechnet. Diese sieht eine Erstattung an die 
freien Träger in Höhe von 99 % der Personalkosten und 3,5 % der Personalkosten für sonstige notwendige Sachkosten vor. 
Die Abrechnung mit den Gemeinden hingegen steht fest und ist in der Richtlinie über den Betrieb und die Finanzierung von Kindertages-
stätten im Westerwaldkreis vom 27.06.2025 geregelt.  
In der Konsequenz ist gerade durch die Begrenzung der Landesleistung, den gestiegenen Personalbedarf und die Reduzierung der Kosten-
beteiligung der freien Träger eine enorme Kostensteigerung (ab Juli 2021) zu Lasten des Westerwaldkreises erfolgt.  
Die Abrechnung insbesondere der sonstigen notwendigen Sachkosten gestaltet sich zudem langwierig, da die Mitwirkung der freien Träger 
in Form einer Abstimmung mit den Kommunen erforderlich ist. Aus diesem Grund können die hierfür veranschlagten Mittel nicht immer im 
vorgesehenen Haushaltsjahr ausgezahlt werden. 
Eine weitere Steigerung der Kosten des Westerwaldkreises beruht auf einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz, wonach 
sich die Kreise mit 40 % an den Bau- und Ausstattungskosten einer Kindertagesstätte zu beteiligen haben. Dies wirkt sich nicht nur auf den 
Neu- oder Anbau von Kindertagesstätten zur Schaffung weiterer Plätze aus, sondern auch auf die Erweiterung der Einrichtungen um Räume 
im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf eine Betreuung von durchgängig sieben Stunden am Stück wie z.B. Küchen, Speiseräume, 
Schlaf- oder Ruheräume (diese Zahlungen sind allerdings investiv und damit nicht in der Position E 12 enthalten sondern bei F 28 zu find). 
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Wie sich bis jetzt die finanzielle Belastung des Westerwaldkreises (bezogen auf die vom Kreis zu leistenden Zuschüsse zu den reinen 

Personalkosten der Träger unter Abzug der entsprechenden Landeszuweisungen, d.h. das eigene Personal des WWK ist hier nicht enthalten) 
seit 2009 entwickelt hat, macht die untenstehende Grafik nochmals deutlich.  

Zur Entwicklung im Detail wird auf die Erläuterung zum Produkt verwiesen. So stieg der Nettoaufwand des Kreises ab dem Jahr 2021 
sprunghaft an. Dass es 2022 zu einer geringfügigen Senkung der Aufwendungen (nur im Vergleich zum Vorjahr) kam, hängt damit zusam-

men, dass geplante Angebotserweiterungen, die im Rahmen der jährlichen Kindertagesstättenbedarfsplanung vorgesehen waren bzw. sind, 
bisher trägerseitig nicht alle umgesetzt werden konnten. Aufgrund des Fachkräftemangels gestaltet sich die Besetzung der erforderlichen 

Stellen sehr schwierig. Ebenso sinken 2025 die Zuschüsse des Westerwaldkreises im Vergleich zum Vorjahr, da 2024 einmalig Nachzahlun-
gen zum 01. Juli 2021 in den Haushalt aufgenommen wurden. Da die Abrechnungen in 2024 noch nicht vorlagen erfolgte im Rahmen des 

Jahresabschlusses desselbigen Jahres die Bildung einer Rückstellung, aus der im Jahr 2025 die notwendigen Nachzahlungen beglichen 
werden konnten. 

 
  

Seite 23



Aufwendungen der sozialen Sicherung (lfd. Nr. E 13 Gesamtergebnisplan) 
 
Die Aufwendungen der sozialen Sicherung basieren auf einer Vielzahl gesetzlicher Bestimmungen und sind nicht bzw. nur wenig beeinfluss-
bar. Wie in jedem Jahr wirken sich hier Fallzahlensteigerungen, Anpassungen von Pflege- und Vergütungssätzen sowie rechtliche Änderun-

gen finanziell aus. Auf die Erläuterungen bei den entsprechenden Produkten wird verwiesen. 
Die unter Nr. E 13 des Gesamtergebnisplanes ausgewiesenen Gesamtaufwendungen beinhalten nur die Zweckausgaben der sozialen Siche-

rung. Darin sind nicht die Kosten für das in diesen Bereichen eingesetzte Personal und die damit verbundenen Sachaufwendungen enthalten. 
Sie setzen sich zusammen aus den Aufwendungen für die Hilfen des Teilhaushalts 06 (Soziales) und des Teilhaushalts 07 (Jugend und 

Familie) und belaufen sich insgesamt auf rund 201,103 Mio. € (Vorjahreswert: 187,289 Mio. €). Mit einem Anteil von rund 45 % der 
Gesamtaufwendungen bestimmen die Aufwendungen der sozialen Sicherung maßgeblich den Ergebnishaushalt.  

 
Zieht man von den Aufwendungen die entsprechenden Erträge der sozialen Sicherung, insbesondere aus Kostenbeteiligungen, Erstattungen 

anderer Sozialleistungsträger, in Höhe von rund 116,430 Mio. € (Vorjahreswert: 110,817 Mio. €) ab, verbleibt eine Nettobelastung des 
Kreises (Zuschussbedarf) von rund 84,673 Mio. €. Dies entspricht rund 57 % des veranschlagten Kreisumlageaufkommens. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Es sollte an dieser Stelle erwähnt werden, dass unter Einbeziehung aller Erträge sowie der Personal- und sonstigen Nebenaufwendungen 
die beiden Teilhaushalte 06 und 07 mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 152,851 Mio. € laut Plan 2026 abschließen, denn eine 

ordnungsgemäße Bewältigung der gesetzlichen Aufgaben ist nur mit Hilfe einer angemessenen Personalausstattung zu leisten.  
 

 
  

Summe Teilhaushalt 06 und 07 2022 2023 2024 2025 2026

Gesamterträge 125.735 148.547 162.823 183.180 183.177

Gesamtaufwendungen 227.251 263.339 307.960 320.019 336.028

Zuschussbedarf 101.516 114.792 145.137 136.839 152.851

Rechnungsergebnisse (T€) Planwerte (T€)

2022 2023 2024 2025 2026

Erträge der soz. Sicherung (E3) 67.364 81.076 100.491 110.817 116.430

Aufwendungen der soz. Sicherung (E13) 125.307 147.958 167.953 187.289 201.103

Zuschussbedarf 57.943 66.882 67.462 76.472 84.673

Planwerte (T€)Rechnungsergebnisse (T€)
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Gesamtentwicklung des Teilhaushalts 06 (Soziales) 
 
 
 

 
 

 
 

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, haben sich die (Gesamt-) Aufwendungen des Teilhaushalts 06 (Soziales) in den vergangenen Jahren  
regelmäßig erhöht. Der Jahresfehlbetrag wird in 2026 voraussichtlich bei 67,801 Mio. € liegen, zudem zeigt die jährliche Entwicklung, dass 

der Anstieg des Haushaltsvolumens in diesem Bereich erheblich ist. Der Zuschussbedarf stieg im Vergleich der Jahre 2022 zu 2026 um rund 
24,50 Mio. € oder 57 %. Die Verteilung des Zuschussbedarfs auf die einzelnen Hilfearten zeigt die nebenstehende Grafik. Die Zahlen  

verstehen sich in T€, ebenfalls sind die Personalkosten enthalten.  
Die Grafik verdeutlicht die finanziellen Schwerpunkte des Sozial-

hilfeetats: Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Leistungen zur Be-
schäftigung und medizinischen Reha, Hilfe zur Pflege und Leis-

tungen für Asylbewerber. Alleine diese vier Bereiche machen mit 
rund 52,4 Mio. € etwa 77,3 % der Gesamtleistungen aus.  

 
Danach folgen die Leistungen an Arbeitssuchende, Leistung zur 
Teilhabe an Bildung, Sonstige Hilfen, Hilfe zum Lebensunterhalt, 

Grundsicherung im Alter und die Hilfe zur Gesundheit. In den 
sonstigen Hilfen sind Produkte mit geringeren Zuschussbedarfen 

enthalten.  
 

Gerade der Bereich Soziales muss sich ständig mit der Umsetzung 
neuer Rechtslagen beschäftigen. Leider hat das Tempo der Ände-

rungen in den letzten Jahren stetig zugenommen, sodass die Exe-
kutive oftmals ohne große Vorlaufzeit reagieren muss. Dabei wer-

den die gesetzlichen Strukturen immer komplexer, wodurch die 
Anforderungen an das Personal qualitativ als auch quantitativ 

sprunghaft zunehmen. Die wichtigsten gesetzlichen Neuregelun-
gen bzw. Reformen, die unmittelbar bzw. mittelbar Auswirkungen auf den Sozialetat des Kreises haben, sollen nachfolgend kurz skizziert 

werden. So schlägt die zum 01.01.2024 erfolgte Erhöhung der Regelleistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung sowie der Grund- und Analogleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auch im Haushalt 2026 zu Buche. 

Summe Teilhaushalt 06 2022 2023 2024 2025 2026
Gesamterträge 64.473 78.078 83.403 91.756 97.550
Gesamtaufwendungen 107.771 124.087 138.520 154.918 165.351
Zuschussbedarf 43.298 46.009 55.117 63.162 67.801

Rechnungsergebnisse (T€) Planwerte (T€)
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Gleiches gilt für die finanziellen Auswirkungen der im vergangenen Jahren getroffenen gesetzlichen Neuregelungen. Vorangig sind hier das 

Wohngeld-Plus-Gesetz sowie die Reform des Betreuungsrechts zu nennen. So hat die Reform des Wohngeldrechts zu einer deutlichen 
Erhöhung der Antragszahlen geführt. Verwaltungsvereinfachungen in großem Umfang wurden nicht umgesetzt, so dass der Personalbedarf 

der Wohngeldstelle dauerhaft gestiegen ist. Für die Kinder in wohngeldberechtigten Haushalten besteht Anspruch auf Leistungen für Bildung 
und Teilhabe. Infolge steigender Fallzahlen ist von höheren Aufwendungen, verbunden mit einem höherem Verwaltungsaufwand, auszuge-

hen.  
 

In nahezu allen Bereichen des Teilhaushalts 06 „Soziales“ ergeben sich wesentliche Veränderungen aufgrund stetig steigender Fallzahlen. 
Mit dem Mietniveau steigen auch die Unterkunftskosten bei allen sozialen Leistungen. Infolge entsprechender Tarifabschlüsse und einem 

insgesamt hohen Preisniveau ist mit steigenden Pflege- und Vergütungssätzen in Einrichtungen, besonderen Wohnformen, Tagesbetreuun-
gen zu rechnen.  

 
Die geopolitische Weltlage und die dadurch bedingten Fluchtbewegungen wirken sich letztendlich auch auf unsere Sozialleistungen aus. 

Schutzsuchende Menschen müssen zeitnah in geeigneten Unterkünften untergebracht werden. Zu diesem Zweck halten die Verbandsge-
meinden im Westerwaldkreis zahlreiche Wohnungen für Flüchtlinge vor, welche Leistungen nach dem SGB II beziehen. Unter den  

Personenkreis des SGB II fielen aufgrund ihres Aufenthaltstitels seit dem russischen Angriffskrieg im Jahr 2022 auch die Geflüchteten aus 
der Ukraine. Ab 01.04.2025 neu eingereiste Flüchtlinge aus dieser Region werden jedoch wieder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
versorgt werden. Aktuell sind rund 520 Bedarfsgemeinschaften ukrainischer Flüchtlinge zusätzlich leistungsberechtigt. Da der Kreis die 

Unterkunftskosten der SGB II-Bezieher trägt, führt dies zu einer erheblichen Steigerung der kommunalen Leistungen im Jobcenter Wester-
wald. Ebenfalls steigen im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung die Fallzahlen weiter an. Auch hier ergeben sich 

die erheblichen Erhöhungen bei den Aufwendungen, insbesondere aus Leistungsansprüchen von Kriegsflüchtlingen im Rentenalter aus der 
Ukraine. Weiterhin ist durch das „schlüssige Konzept“ mit einer höheren Aufwendung zurechnen.  

 
Die Kommunen nehmen bei der Unterbringung und Versorgung Geflüchteter eine Schlüsselposition ein. Es muss eine Einbindung der Schutz-

suchenden in die gesellschaftlichen Strukturen der Bundesrepublik erfolgen. Fehlende Kapazitäten auf dem Wohnungsmarkt, in den Schulen 
oder den Kindertageseinrichtungen erschweren die Integration zusätzlich. Hierbei zeigt es sich auch, dass die Kosten der kommunalen 

Fluchtaufnahme nicht ausschließlich auf den Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes beschränkt sind. Integration betrifft verschiedenste 
Produkte und Leistungen des Westerwaldkreises und seiner Verbands- und Ortsgemeinden. Die weitere Entwicklung der Flüchtlingszahlen 

für das kommende Jahr ist, auch aufgrund der politisch unsicheren Lage im Nahen Osten, derzeit nicht absehbar. 
 

Mit Schreiben vom Juli 2025 kündigte das Land an, dass rückwirkend ab Mai 2025 eine Umstellung der Kostenbeteiligung im Rahmen des 
SGB II erfolgt. Ohne Anhörung der Landkreise wurde auf Bitten der kreisfreien Städte entschieden, dass die Verteilung der 35,2 % der 

Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, welche zur Entlastung der Länder und Kommunen sowie zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen 
gezahlt wird, sich fortan vollständig nach den Aufwendungen richtet, die die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
für die Leistungen nach § 22 SGB II tragen. Zuvor bestand eine Quotelung wonach lediglich 15 % nach oben genannten Aufwendungen und 
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die restlichen 20,2 % unter Berücksichtigung der Einwohnerzahlen verteilt wurden. Da mehr als 73 v.H. der Rheinland-Pfälzer im kreisan-

gehörigen Raum leben, bedeutet die neu eingeführte Aufteilung eine Schwächung eben dieses. Der Westerwaldkreis verliert demnach 
monatlich Erstattungen in Höhe von 200 T€. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung zeichnete sich zwar ein Kompromiss bezüglich der Rück-

wirkung ab, eine grundsätzliche Änderung u.a. zum Nachteil des Westerwaldkreises gilt allerdings als sicher. 
 

Das Land hat mit den Leistungserbringern im Jahr 2023 einen neuen Landesrahmenvertrag zur sozialen Teilhabe abgeschlossen. Dieser 
sieht eine personenzentrierte Finanzierung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX vor. Höhere Vergü-

tungssätze, pauschale Anhebungen der Fachleistungen im Bereich der sozialen Teilhabe und sehr hohe Aufwendungen in sehr komplexen 
Einzelfällen verursachen einen Anstieg im Bereich der Aufwendungen in Höhe von knapp 5 Mio. € (Produkt 3.1.6.4). Zudem ist die Umset-

zung des Landesrahmenvertrags mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden. 
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Gesamtentwicklung im Teilhaushalts 07 (Jugend und Familie) 
 
 

 

 
 

 
 

Auch die Leistungen nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe; Teilhaushalt 07) haben sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich 
gesteigert. Im Jahr 2022 betrugen die (Gesamt-)Aufwendungen 119,48 Mio. €, für 2026 wird von einem Betrag in Höhe von 170,68 Mio. € 

ausgegangen. Die Steigerung beläuft sich auf rund 43 %. Der Jahresfehlbetrag, welcher letztendlich die Belastung des Westerwaldkreises 
widerspiegelt, stieg in diesem Zeitraum um 46 %. Er beträgt damit laut vorliegendem Plan rund 85,05 Mio. €.  

Wie bereits bei den Ausführungen zum Teilhaushalt 06 erwähnt, sorgen entsprechend hohe Tarifabschlüsse für steigende Pflege- und Ver-
gütungssätze. Dabei ist allerdings festzustellen, dass die Erträge nicht in gleichem Verhältnis wie die Aufwendungen anwachsen. Diese 

Entwicklung ist im Wesentlichen auf das Produkt 3.6.5.0 -Tageseinrichtungen für Kinder- zurückzuführen.  
 

Die nebenstehende Grafik zeigt, wie sich dieser Nettoaufwand bzw. 
Zuschussbedarf verteilt. Der finanzielle Schwerpunkt des Teilhaus-

halts 07 liegt eindeutig im Bereich der Kindertagesstätten und der 
Hilfe zur Erziehung (Produkt 3.6.3.3). 

 
Derzeit sind unter anderem aufgrund wachsender Bedarfe vor allem 

bei den Integrationshilfen in Kindertageseinrichtungen und Schulen 
steigende Antragszahlen und damit auch höhere Fallzahlen zu ver-

zeichnen.  
 
Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend fortsetzt. Die Ein-

zelfälle des Jugendamts werden immer komplexer, wobei die Ver-
haltensauffälligkeiten derart zunehmen, dass geeignete Versor-

gungsstrukturen nicht oder nur zu erheblichen Kosten zur Verfügung 
stehen.  

  

Summe Teilhaushalt 07 2022 2023 2024 2025 2026
Gesamterträge 61.262 70.469 79.420 91.424 85.627
Gesamtaufwendungen 119.480 139.252 169.440 165.101 170.677
Zuschussbedarf 58.218 68.783 90.020 73.677 85.050

Planwerte (T€)Rechnungsergebnisse (T€)
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Sonstige laufende Aufwendungen (lfd. Nr. E 14 Gesamtergebnisplan) 
 
Die sonstigen laufenden Aufwendungen beziffern sich auf insgesamt rund 7.071 Mio. € und verteilen sich auf folgende Bereiche: 

 

 Reise- und Ausbildungskosten 0,663 Mio. € 

 Mieten, Leasing, EDV-Unterhaltung u.a. 2,954 Mio. € 

 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefongebühren usw.) 1,430 Mio. € 

 Versicherungs- und sonstige Beiträge 1,515 Mio. € 

 Steuern und sonstige Abgaben 0,068 Mio. € 

 Sonstige laufende Aufwendungen (Ehrungen, Jubiläen, Partnerschaften usw.) 0,040 Mio. € 

 Übrige laufende Aufwendungen (u.a. Wertberichtigungen) 0,401 Mio. € 

 
 
Zinsaufwand (lfd. Nr. E 18 Gesamtergebnisplan) 
 
Der Zinsaufwand konnte in den letzten Jahren regelmäßig reduziert werden. Im vorliegenden Haushalt sind 302 T€ (Vorjahreswert: 317 T€) 
eingeplant. Dazu trug die langjährige Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank, aber auch das von der Verwaltung eingesetzte Schul-
denmanagement bei. Hierzu sind beispielsweise eine langfristige Zinsbindung bei niedrigem Zinsniveau oder eine gemeinsame Darlehens-

beschaffung mit anderen Landkreisen zu nennen. Auch die Sondertilgung der in den vergangenen Jahren zur Umschuldung vorgesehenen 
Darlehen wirkt sich positiv aus.  

 

 
Auszahlungen für Tilgungen (Vorgriff auf lfd. Nr. F 36 und F 39 Gesamtfinanzplan) 
 
Während die Aufwendungen für die Zinsen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt einzuplanen sind, werden die Auszahlungen für 
Tilgungen nur in den Finanzhaushalt eingestellt. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung wird somit nicht beeinflusst. Ferner ist zwischen 

den Tilgungen von Investitionskrediten (Nr. F 36) und Liquiditätskrediten (Nr. F 39) zu unterscheiden. Die Tilgungsauszahlungen für Inves-
titionskredite wurden mit 250 T€ eingeplant. Da für das Jahr 2026 erstmals wieder die Aufnahme eines Investitionskredites vorgesehen ist, 

werden sich die Tilgungsleistungen in den kommenden Jahren wieder nach oben entwickeln. Der Westerwaldkreis hat bisher keinen Liqui-
ditätskredit aufgenommen, weswegen -wie in den Vorjahren- auch keine Tilgungsleistungen hierfür zu erbringen bzw. einzuplanen sind. 
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II. Erträge 
 
Steuern und ähnliche Abgaben (lfd. Nr. E 1 Gesamtergebnisplan) 
 
Den Landkreisen in Rheinland-Pfalz stehen keine nennenswerten Steuern zu. Nach den verfassungsrechtlichen Bestimmungen erhalten die 
Städte und Gemeinden die originären Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer). Die 

Jagdsteuer ist die dem Landkreis einzig verbliebene Steuer. Wie in den vergangenen Haushaltsjahren wird mit einem Ertrag in Höhe von 
160 T€ gerechnet. 

 

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (lfd. Nr. E 2 Gesamtergebnisplan) 
 
Hier sind die wichtigsten Erträge des Landkreises, nämlich die Kreisumlage und die Zuweisungen des Landes aus dem Kommunalen Finanz-

ausgleich und sonstige Zuweisungen, zusammengefasst. Die Rechtsgrundlage des Kommunalen Finanzausgleichs ist das Landesfinanzaus-
gleichsgesetz, kurz LFAG. Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge betragen insgesamt rund 299,289 Mio. € 

und verteilen sich wie folgt: 
 

 Schlüsselzuweisung B  46,000 Mio. € 

 Zuweisung für die Beförderungskosten 7,870 Mio. € 

 Kreisumlage 148,900 Mio. € 

 Zuweisung des Landes für das ehemalige staatliche Personal 2,280 Mio. € 

 Zuweisung des Landes zu den Personalkosten des Landrats 0,215 Mio. € 

 Zuweisung des Landes für Aufwendungen aus dem Schulbereich (Schulbuchausleihe, Digitalisierung, u.a.) 0,604 Mio. € 

 Zuweisungen des Landes für die Übernahme der Gesundheitsämter 1,354 Mio. € 

 Personalkostenerstattung vom Jobcenter 1,315 Mio. € 

 Zuweisung des Landes für den Bereich Kindertagesstätten 63,879 Mio. € 

 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 6,089 Mio. € 

 Landeszuweisung sozialintegrative Maßnahmen 0,400 Mio. € 

 Sonderzahlung des Landes für die Sozial- und Jugendhilfe 16,000 Mio. € 

 Übrige Erträge 4,383 Mio. € 

 

Das Land Rheinland-Pfalz hat mit seinem im Jahr 2025 erlassenen Nachtragshaushalt den Grundstein für das Sofortprogramm „Handlungs-

starke Kommunen“ gelegt. Mit einem jährlichen Volumen von 300 Mio. € soll die finanzielle Handlungsfähigkeit von besonderen finanziellen 
Belastungen betroffenen Kommunen in den Jahren 2025 und 2026 einmalig gestärkt werden. Die Mittel werden an Kommunen mit eigenem 

Jugendamt verteilt und sollen so einen Beitrag zur Entlastung in dem besonders ausgabeinvestiven Bereich der Sozial- und Jugendhilfe 
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schaffen. Die Verteilung erfolgt mittels einem zweistufigem Verfahren: die Kommunen erhalten einen Einwohnerbetrag in Höhe von 20 €. 

Darüber hinaus soll eine bedarfsorientierte Verteilung anhand der Sozial- und Jugendhilfekosten der Jahre 2021-2023 erfolgen. Der Wes-
terwaldkreis erhält voraussichtlich jährlich einen Betrag von 12,5 Mio. €. Da zum Zeitpunkt der 2. Nachtragsaufstellung 2025 noch keine 

genauen Details zur Ausgestaltung und Verteilung vorlagen, wurden dort zunächst 9 Mio. € eingeplant, mit der Folge, dass die verbliebenen 

3,5 Mio. € zusammen mit der 2. Tranche im Haushaltsplan 2026 abgebildet werden. Grundsätzlich ist die Initiative des Landes als positiv 
zu werten, ändert allerdings nichts an den grundlegenden strukturellen Problemen. 

 

Zuweisungen des Landes nach dem LFAG und sonstige Zuweisungen: 
 
Bekanntermaßen erfolgt die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der vom Statistischen Landesamt (StaLa) bzw. dem 

Ministerium des Innern und für Sport (MdI) herausgegebenen Orientierungsdaten. Der Finanzausgleich wurde mehrfach, so z.B. im Jahr 
2014 in einem etwas größeren Umfang, geändert. Er gab zudem immer wieder Anlass für Rechtsstreitigkeiten zwischen der kommunalen 

Ebene und dem Land Rheinland-Pfalz. Durch eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes (VGH) Rheinland-Pfalz vom Dezember 2020 
wurde sogar festgestellt, dass der Kommunale Finanzausgleich (KFA) Rheinland-Pfalz verfassungswidrig ist. Zum 01.01.2023 stellte das 

Land Rheinland-Pfalz den KFA neu auf. Dabei vollzieht sich der neue KFA wie folgt:  

 
Auf der Basis eines Bedarfs zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben wurde eine Mindestfinanzausstattung (unter Anwendung eines soge-
nannten „Korridorverfahrens“) ermittelt. Diese wurde sodann auf die jeweilige Gebietskörperschaftsgruppe (kreisfreie Städte, Landkreise, 

verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden, Ortsgemeinden) heruntergebrochen. Die weitere Verteilung der KFA-Mittel erfolgt dann nur 
noch innerhalb der Gruppe. So wird die der Landkreisebene zuerkannte Mindestfinanzausstattung zwischen den 24 Landkreisen verteilt.  

 
Innerhalb der Systematik des neuen KFA gibt es weiterhin eine Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinden. Die Schlüsselzuweisung B 

erhalten jene Gebietskörperschaften, deren Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) größer ist als die Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG). Basis für 
die Ausgleichsmesszahl gemäß § 15 LFAG ist ein Gesamtansatz je Kreis, der sich aus einer bestimmten Gewichtung der Einwohner,  

Sozial-und Jugendhilfe, Schüler, der Kinder in Tageseinrichtungen und der Kreisstraßen zusammensetzt. Unter Einbeziehung der Steuerkraft 
und der Schlüsselzuweisung A wird dann die Finanzkraftmesszahl festgelegt. Der ermittelte Unterschiedsbetrag zwischen Ausgleichsmess-

zahl und Finanzkraftmesszahl wird zu 90 Prozent als Schlüsselzuweisung B ausgeglichen. 
 

Durch Erweiterung des Leistungsansatzes der Schlüsselzuweisung B sollte der Wegfall eigenständiger Schlüsselzuweisungen (C1 und C3) 
sowie der allgemeinen Straßenzuweisung kompensiert werden. Bei der steuerkraftabhängigen Schlüsselzuweisung B handelt es sich um die 

wichtigste Zuweisung nach dem LFAG für den Westerwaldkreis. Die Verbandsgemeinden erhalten ebenfalls eine Schlüsselzuweisung B, 
wenngleich diese nicht umlagerelevant ist. Für die Ermittlung der Steuerkraft würden die Nivellierungssätze der Gemeindesteuern merklich 
angehoben. Damit sind viele steuererhebende Kommunen unter Druck geraten, die tatsächlichen Hebesätze auf das Niveau der Nivellie-

rungssätze anzuheben.  
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Die Einhaltung des Grundsatzes der Vorherigkeit gemäß § 97 GemO steht in einer direkten Abhängigkeit zur Übermittlung der  

Orientierungsdaten von Seiten des Landes. Der Westerwaldkreis hat die Orientierungsdaten für die Festsetzungen des Jahres 2026 erst 
Ende Oktober vom Statistischen Landesamt erhalten. Den Orientierungsdaten folgend, beläuft sich die Schlüsselzuweisung B für das Jahr 

2026 auf rund 46,0 Mio. €. Im Vergleich dazu waren für 2025 32,7 Mio. € eingeplant. Dieser Anstieg liegt insbesondere in der gesunkenen 
Steuerkraft und des gestiegenen Grundbetrages begründet. Grundsätzlich lässt sich jedoch feststellen, dass der Aufwuchs des KFA nicht 

der stetig zunehmenden Aufgabenbelastung der kommunalen Gebietskörperschaften entspricht bzw. mit derselben Schritt hält. 
 

Sonstige Zuweisungen  

 

Zuweisung für die Schülerbeförderung 
Die Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten ist in § 18 LFAG geregelt. Seit 2014 wurde die Berechnungsmethode vereinfacht 

abgestellt auf die ungedeckten Auszahlungen in diesem Bereich. Allerdings ist der zu verteilende Betrag gedeckelt und wurde seit Jahren 

nicht merklich angehoben. Diese Methodik wurde, trotz der Kostendynamik im Bereich der Schülerbeförderung, nicht im neuen KFA  
reformiert. Zudem war die Zuweisung für die Schülerbeförderung bis Dezember 2024 auf dem Stand des Jahres 2020 „eingefroren“. Die 

dann im Jahr 2024 für das Jahr 2021 erfolgte Festsetzung bedeutete für den Westerwaldkreis zunächst einen Verlust. Das zuständige 

Ministerium wies jedoch darauf hin, dass die Finanzausgleichsjahre 2022 bis 2025 einer Überprüfung auf Datenbasis der Haushaltsjahre 
2020 bis 2023 unterzogen und danach festgesetzt würden. Ursächlich hierfür ist, dass landesseitig Unstimmigkeiten bei den von den  

Gebietskörperschaften gemeldeten Kosten vermutet werden. Mit Frist vom 31.10.2025 waren die zuweisungsberechtigten Kommunen  

angehalten, neues Zahlen- und Datenmaterial dem zuständigen MdI zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. Es wird also mit einer baldigen 
Festsetzung für die vergangenen Jahre gerechnet, zum Zeitpunkt der Planaufstellung lag diese jedoch noch nicht vor. 

 

Abgeltung Gesundheitsamt 
Durch landesgesetzliche Regelung erfolgte mit Beginn des Jahres 1997 die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Verwaltungen der 

Landkreise und kreisfreien Städte. Zur Abgeltung der mit der Übernahme verbundenen Kosten (Personal-, Sach- und Investitionsaufwand) 

zahlt das Land eine pauschale Zuweisung außerhalb des Finanzausgleiches. Für 2026 werden 2,834 Mio. € erwartet. 
In der Vergangenheit war dieser Betrag angemessen, die Corona-Pandemie hat jedoch gezeigt, dass in solchen Extremfällen die Kosten 

insbesondere für das Personal und die Sachaufwendungen explodieren können und hier dringender Handlungsbedarf für weitere finanzielle 

Unterstützungen besteht. Daher zielte der 2020 geschlossene „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)“ darauf ab, die Gesund-
heitsämter bundesweit personell aufzustocken, zu modernisieren und vernetzen. Die Förderung zur Erhöhung des digitalen Reifegrads ist 

Ende des Jahres 2024, nach erfolgreicher Nutzung, ausgelaufen.  

 
Kommunalisierung des ehemals staatlichen Personals 

Zum 1. Januar 1995 wurden die Landkreise verpflichtet, die bisher für die Aufgaben der Kreisverwaltung als untere Behörde der allgemeinen 

Landesverwaltung vom Land gestellten Beamten und Angestellten mit deren Zustimmung in den kommunalen Dienst zu übernehmen. Durch 
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eine pauschale Zuweisung außerhalb des Finanzausgleichs wurde bisher der zusätzliche Personalaufwand weitgehend abgedeckt. Die Pau-

schalabgeltung ist in 2026 mit rund 2,28 Mio. € eingeplant. 
 

Kreisumlage 

 
§ 58 der Landkreisordnung (LKO) legt die "Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung" für die Landkreise fest. Dort heißt es im Absatz 2: 
"Der Landkreis beschafft die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Finanzmittel, soweit seine sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen, 

1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für seine Leistungen, 
2. im Übrigen aus Steuern". 

 
Absatz 4 des § 58 LKO ergänzt: 

"Soweit Finanzmittel nach Absatz 2 und sonstige Finanzmittel den Finanzbedarf nicht decken, erhebt der Landkreis nach den näheren 
Bestimmungen des LFAG jährlich eine Kreisumlage". Zur Finanzierung seiner Aufgaben der Daseinsfürsorge für die Bürgerinnen und Bürger, 

stehen den Kreisen keine eigene nennenswerte und gestaltbare Einnahmequelle zur Verfügung. Die Aufwendungen des Westerwaldkreises 
sind daher nahezu ausschließlich durch den KFA einerseits, sowie durch die Erhebung einer Kreisumlage von den kreisangehörigen Städten, 

Orts- und Verbandsgemeinden andererseits, zu finanzieren.  
 
Die Kreisumlage ist eine, auf dem verfassungsrechtlich garantierten Selbstverwaltungsrecht der Gemeindeverbände in Artikel 28 Abs. 2 

Satz 2 Grundgesetz gestützte, von der gemeindlichen Finanzmasse abgeleitete Einnahmequelle der Kreise. Dabei obliegt die Erhebung der 
eigenverantwortlichen Entscheidung der Kreise. § 58 Abs. 3 LKO ermächtigt die rheinland-pfälzischen Landkreise (in Verbindung mit § 31 

LFAG) ihren Finanzbedarf durch die Erhebung einer Kreisumlage zu decken, soweit die übrigen Einnahmen aus Gebühren, Entgelten und 
Steuern dazu nicht ausreichen. Ursprünglich als subsidiäres Restfinanzierungsmittel für Spitzenbedarfe konzipiert, ist die Kreisumlage man-

gels originärer Einnahmen der Kreise zum Hauptfinanzierungsmittel geworden. Die Kreisumlage ist die einzig gestaltbare Einnahmequelle 
der Landkreise.  

 
Der Finanzbedarf, der durch die Kreisumlage gedeckt werden soll, wird maßgeblich durch Aufgaben bestimmt, die den Landkreisen als 

Pflichtaufgaben zugewiesen sind. Die steigenden Belastungen der Kreise, insbesondere im Bereich der sozialen Sicherung, sind hauptur-
sächlich für den relativ starken Anstieg der Kreisumlagehebesätze der rheinland-pfälzischen Landkreise in den letzten Jahren. 

Der Haushalt des Westerwaldkreises ist weitgehend von sozialen Transferleistungen geprägt, die in der jüngeren Vergangenheit aufgrund 
der gesellschaftspolitischen Entwicklung und den daraus resultierenden gesetzgeberischen Maßnahmen immens gestiegen sind. Die Sozial-

lasten hat der Gesetzgeber deshalb den Landkreisen zugewiesen, weil auf diesem Wege eine solidarische Lastenverteilung ermöglicht wird. 
Wäre dies nicht der Fall, so würden einzelne Städte und Gemeinden über die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit hinaus unvertretbar belastet 

und andere begünstigt. Eine Lastenverteilung über die Kreisumlage soll so zu größerer kommunaler Gerechtigkeit führen. Umlagegrundlagen 
der Kreisumlage sind die Schlüsselzuweisung A, die Zuweisung zentrale Orte gemäß § 19 LFAG sowie die Steuerkraftmesszahl. Empfänger 

der Schlüsselzuweisung A sind Ortsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden, große kreisangehörige Städte und kreisfreie Städte.  
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Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Schlüsselzuweisung A im Westerwaldkreis um rund 1,760 Mio. € auf 12,122 Mio. €. Gemäß § 13 LFAG 

erhalten jene Ortsgemeinden die Schlüsselzuweisung A, deren Steuerkraftmesszahl weniger als 76 % der landesdurchschnittlichen Steuer-
kraftmesszahl beträgt. Steigen die Steuerkraftmesszahlen, sinkt automatisch der Unterschiedsbetrag zur landesdurchschnittlichen Steuer-

kraftmesszahl - und damit die Schlüsselzuweisung A. Die Zuweisung für zentrale Orte gemäß § 19 LFAG fällt im Vorjahresvergleich höher 
aus. 2025 betrug diese Zuweisung 4,660 Mio. €, für 2026 rechnen die Verbands- und Sitzgemeinden mit rund 5,852 Mio. €. Hauptbestandteil 

der Kreisumlage ist jedoch die Steuerkraftmesszahl. Bei den Steuerkraftmesszahlen im Westerwaldkreis ist ein Rückgang festzustellen. 
Zahlenmäßig beträgt der Einbruch im Vergleich zum Vorjahr 15,801 Mio. € bzw. 4,6 %.  

Insgesamt belaufen sich die Umlagegrundlagen der Kreisumlage auf rund 346 Mio. €. Ein Prozent Kreisumlage beträgt rund 3,46 Mio. €.  
Die Entwicklung der einzelnen Umlagegrundlagen zeigt die nachfolgende Übersicht: 

 

 
*Durchschnittwert noch nicht bekannt 

**in der Gewerbesteuer sind Kompensationszahlungen enthalten (2021: 11,451 Mio. €; 2022: 1,458 Mio. €) 

***bis 2022 Schlüsselzuweisung B2 

  

2021 2022 2023 2024 2025 2026

(endg.) (endg.) (endg.) (endg.) (endg.) (vorl.)

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € v.H.

Steuerkraftzahlen
Grundsteuer A 0,481 0,488 0,534 0,548 0,542 0,825 0,283 52,21

Grundsteuer B 24,657 25,265 32,426 32,155 32,761 29,985 -2,776 -8,47

Gewerbesteuer** 118,828 123,768 155,464 159,951 172,736 150,299 -22,437 -12,99

Gemeindeanteil EK-Steuer 89,524 93,960 101,035 106,962 107,746 116,843 9,097 8,44

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 16,064 17,392 16,719 15,937 16,405 17,255 0,850 5,18

Ausgleichsleistung 9,168 9,874 10,289 11,096 14,031 13,213 -0,818 -5,83

Summe Steuerkraftzahlen 258,722 270,747 316,467 326,649 344,221 328,420 -15,801 -4,84

Schlüsselzuweisungen Gemeinden/VGs

Schlüsselzuweisungen A 12,728 12,955 17,815 18,352 13,883 12,122 -1,761 -12,68

Zuw. für zentrale Orte*** 19,499 19,874 5,961 5,445 4,660 5,852 1,192 25,58

Summe Schlüsselzuweisungen 32,227 32,829 23,776 23,797 18,543 17,974 -0,569 -3,07

Umlagegrundlagen insgesamt 290,949 303,576 340,243 350,446 362,764 346,394 -16,370 -4,51

Hebesatz in v.H. 40 40 40 42 43 43 0 0

nachrichtlich Landesdurchschnitt in v.H. 43,72 44,16 43,81 44,75 45,8 * 0

Kreisumlageaufkommen 116,38 121,43 136,097 147,187 155,989 148,949 -7,04 -4,51

Planwert gerundet: 148,9

Vergleich 26/25

Seite 34



Die einzelnen Zuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz haben sich wie folgt entwickelt: 

 

 
 

 

Die Regelungen des neuen KFA stellen den Verbands- und Ortsgemeinden zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung: So erhalten künftig auch 
die Ortsgemeinden in Abhängigkeit von der eigenen Steuerkraft eine Schlüsselzuweisung B. Die letztgenannte verbleibt komplett als Ertrag 

bei den Verbands- und Ortsgemeinden, denn sie ist nicht mehr Bestandteil der Umlagegrundlage. Genau lässt sich die Auswirkung auf jede 
einzelne Kommune wahrscheinlich jedoch erst nach einer mehrjährigen Erprobungsphase des neuen Finanzausgleichssystems beurteilen.   

Der Wirtschaftsstandort Westerwaldkreis profitierte in den letzten Jahren von seiner starken mittelständischen Gewerbestruktur und einigen 
Hidden Champions. Der Rückgang der Gewerbesteuer zeigt aber auch, dass die Rezession, in der sich die Bundesrepublik seit 2023 befindet, 

nun auch im Westerwald und bei seinen Unternehmen angekommen ist. Durch die in den letzten Jahren erfolgten Lohnerhöhung in nahezu 
allen Branchen, erhöht sich das Aufkommen aus der Lohnsteuer und damit auch der Gemeindeanteil. Diese Steigerung ist aber nicht 
auskömmlich um den Verlust aus der Gewerbesteuer zu refinanzieren. Die dargestellte Entwicklung zeigt leider auch, dass der Wirtschafts-

standort Deutschland immer unattraktiver (Lohn- und damit Produktionskosten auf einem sehr hohen Niveau) wird. 
 

Auf dieser soliden Umlagegrundlage kann rechnerisch (unter Anwendung des § 72 GemO) ermittelt werden, wie hoch der benötigte  
Umlagebedarf unter Berücksichtigung der vorliegenden Planwerte für 2026 ist. Danach beträgt der Umlagebedarf zum Haushaltsausgleich 
des Finanzhaushalts 148,544 Mio. € (Umlagebedarf 1). Dies entspricht einer 42,88 %-igen-Kreisumlage (gerundet: 43 %). Der „echte“ 
Umlagebedarf 1, welcher benötigt wird um den Ergebnishaushalt auszugleichen, liegt bei rund 156,072 Mio. € (entspricht etwa einem 

Kreisumlagesatz von 45,06 %; gerundet: 45 %). Insbesondere die Tatsache, dass der Westerwaldkreis aufgrund der guten Jahresabschlüsse 
der letzten Jahre weiterhin auf eine hohe Liquidität zurückgreifen kann, hat dazu bewogen, den vorliegenden Verwaltungsentwurf mit 43 % 

Kreisumlage und damit mit dem Minimalziel „Ausgleich des Finanzhaushalts“ aufzustellen. Der Ausgleich des Ergebnishaushalts kann rech-
nerisch durch eine Entnahme aus den liquiden Mitteln in Höhe von 7,5 Mio. € (im Sinne der VV zu § 18 GemHVO) erfolgen. Nichtsdestotrotz 

wurden im Rahmen der Haushaltsaufstellung alle vorhandenen Einsparpotentiale des Ergebnishaushalts ausfindig gemacht und entspre-

2021 2022 2023 2024 2025 2026

(endg.) (endg.)* (endg.)* (endg.)* (endg.)* (vorl.)

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio € v.H.

Schlüsselzuweisung B1 (Einwohnerbetrag) 7,038 7,095 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Schlüsselzuweisung B (bis 2022 SZ B2) 19,384 16,670 32,151 32,438 32,748 46,000 13,252 40,47

Schlüsselzuweisung C1 2,196 3,171 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Schlüsselzuweisung C2 4,550 4,664 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Investitionsschlüsselzuweisung 1,348 1,696 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Allgemeine Straßenzuweisung 3,118 3,109 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Zuweisung für Schülerbeförderung pp. 6,754 7,869 7,869 7,869 10,235 7,870 -2,365 -23,11

Zusammen 44,388 44,274 40,020 38,850 42,983 53,870 10,887 25,33

* Schülerbeförderung noch nicht endgültig

Vergleich 26/25
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chend ausgeschöpft. Dabei lag das Hauptaugenmerk darauf, eine solide Basis zu erhalten, um allen gesetzlichen Verpflichtungen nachkom-

men zu können und darüber hinaus weitere Impulse für eine lebenswerte Gestaltung unserer Region setzen zu können. In diesem  
Zusammenhang seien die in 2022 neu geschaffene Leistung „Integriertes Klimaschutzkonzept“ (Produkt 5.5.4.4 –Energie- und Umweltbe-

ratung; Teilhaushalt 09 Umwelt), die Investitionen in den Breitbandausbau, Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz oder die 
stetige Modernisierung der kreiseigenen Schulen, exemplarisch genannt. Diese und ähnliche Projekte können nur in Kooperation mit den 

kreisangehörigen Gemeinden erfolgreich umgesetzt werden. Umso wichtiger ist es, dass auch den umlagepflichtigen Kommunen ein finan-
zieller Freiraum für die Mitgestaltung der vielfältigen gesellschaftlichen Herausforderungen belassen wird. Genauso wichtig ist es, in wirt-

schaftlich schwierigen Zeiten Impulse für Investitionen in die Zukunft zu setzen. Insofern rechtfertigt sich auch die eingeplante Aufnahme 
eines neuen Investitionskredites. 

Aufgrund der Regelungen des § 18 GemHVO (VV Nr. 3 Satz 2) und der Auswertung des Musters 26 (Übersicht über die Entwicklung der 
Jahresergebnisse) soll die Aufsichtsbehörde ersucht werden, rechtliche Bedenken hinsichtlich des Verstoßes gegen das Haushaltsausgleichs-

gebots für das Jahr 2026 zurückzustellen. Auf die im Vorbericht eingangs gemachten Ausführungen wird Bezug genommen. Die vorgeschla-
gene „moderate“ Umlagebelastung in Höhe von 43 % im Jahr 2026 wird in Zukunft nicht grundsätzlich zu halten sein. Insbesondere mit 

Blick auf die noch kommenden enormen Kostensteigerungen gerade im Bereich der Kindertagesstätten und des öffentlichen Personennah-
verkehrs sowie der Dynamik bei den Soziallasten wird dies politisch zu diskutieren sein. Es ist nach heutiger Sicht davon auszugehen, dass 

der Haushaltsausgleich in den Folgejahren nur einhergehend mit weiteren Umlageerhöhungen gelingen kann. Zudem ist derzeit vollkommen 
offen, wie sich der Energie- und Arbeitsmarkt (Stichwort: Fachkräftemangel) in den nächsten Jahren entwickeln wird, insbesondere ob wir 
es nur mit einem temporären Problem zu tun haben oder sich ein dauerhafter Trend abzeichnet. Bei letzterem kommt es ganz entscheidend 

darauf an, wie sensibel die Wirtschaft darauf reagiert. Die derzeitige Rezession belastet bereits das tägliche Leben in vielen Bereichen. 
Fraglich ist zudem, wie sich die Zollstreitigkeiten zwischen der USA und den früher engen Handelspartnern wie China oder der EU entwickeln. 

Und wie schnell sich die heimische Wirtschaft von den Einschnitten erholt. Große Erwartungen werden in die Bemühungen der Politik, die 
Entwicklung der Aufwendungen für die soziale Sicherung zu bewerten und zu reformieren, gesetzt, denn die stetige Aufwärtsspirale kann 

leider nicht durch Mehrerträge kompensiert werden. 
Nachdem der Westerwaldkreis zwei Jahre in Folge die Kreisumlage erhöht hat, ist es nun umso wichtiger –zumindest im aktuellen Planjahr 

2026- ein starkes Zeichen für die kommunale Familie zu setzen. Daher ist im vorliegenden Planentwurf in diesen herausfordernden Zeiten 
keine erneute Umlageerhöhung erfolgt. Für den Ausgleich wäre, wie bereits oben dargestellt, einer Erhöhung um mehr als 2 Prozentpunkte 

erforderlich. Zudem stehen dem Westerwaldkreis noch 7,5 Mio. € an liquiden Mitteln zur Verfügung, um den Jahresfehlbetrag zu decken. 
Aufgrund der überwiegend als gut zu bezeichnenden Finanzsituation der kreisangehörigen Städte, Orts- und Verbandsgemeinden sowie der 

sparsamen Haushaltsführung des Westerwaldkreises konnten in den vergangenen Jahren die Kreisumlagesätze auf einem relativ konstanten 
Niveau gehalten werden. Dabei spielt die positive Entwicklung der Steuerkraft in den letzten Jahren, an welcher die Bürgerinnen und Bürger 

des Westerwaldkreises und die vielen gut aufgestellten heimischen Wirtschaftsunternehmen unmittelbaren Anteil haben, eine maßgebliche 
Rolle. Betrachtet man zahlenmäßig die Gesamtsituation der umlagepflichtigen Kommunen im Westerwaldkreis, so bestätigt sich der bereits 

erwähnte Eindruck einer insgesamt stabilen Finanzlage auf allen kommunalen Ebenen: Neben den 43 % Kreisumlage wurden die Gemeinden 
2025 zur Leistung von durchschnittlich 33,33 % (ohne Sonderumlage; Vorjahreswert: 32,64 %) bzw. von 34,35 % (mit Sonderumlage; 
Vorjahreswert: 33,46 %) Verbandsgemeindeumlage herangezogen. Damit verblieben bisher bei den Ortsgemeinden im Durchschnitt 23,67 
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% bzw. 22,65 % der Umlagegrundlagen für eigene Zwecke. Die umlagepflichtigen Kommunen verfügten so in den vergangenen Jahren über 

einen ausreichenden Freiraum sowie ein hohes Maß an Planungssicherheit, um eigenverantwortlich mit den ihnen zur Verfügung stehenden 
Finanzmitteln umzugehen und eigene Impulse zu setzen. Auch diese Tatsache hat zu der bisher erfolgreichen Entwicklung unserer Region 

erheblich beigetragen. 
Auch gerichtsseitig wurde die geläufige Praxis der Beachtung der Finanzlage der umlageerhebenden Landkreise und Verbandsgemeinden 

bestätigt. So hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz mit Urteil vom 12. Juli 2023 (Aktenzeichen: 10 A 10425/19.OVG 
(Kreisumlage)) anlässlich einer Klage einer Ortsgemeinde entschieden, dass im Rahmen des Gleichrangs des Finanzbedarfs der kommunalen 

Gebietskörperschaften der Landkreis bei der Erhebung seiner Kreisumlage auch den Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden zu 
ermitteln hat. Das OVG führt in seinem Urteil aus, dass dem Kreistag bei der Beschlussfassung über den Kreisumlagehebesatz ein aktueller 

bezifferter Bedarfsansatz aller umlagepflichtigen Kommunen vorliegen muss. In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von Landkreistag und 
Gemeinde- und Städtebund wurde in einem ersten Schritt die Berechnung des Bedarfsansatzes definiert (Anmerkung: Unsere Verbandsge-

meinden haben daraufhin die Daten für die Berechnung des Bedarfsansatzes auf der Basis der Finanzpläne zusammengestellt und geliefert. 

Letztendlich gibt es ein nahezu gleichlautendes Urteil für die Erhebung der Verbandsgemeindeumlage). Die Ermittlung des finanziellen 

Bedarfsansatzes der kreisumlagepflichtigen Gebietskörperschaften wurde bei der Haushaltsplanung 2026 berücksichtigt und wird dem Kreis-
tag im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushaltsplan zwecks eigener Beurteilung zur Verfügung gestellt. 

 

Allein die bezifferte durchschnittliche Umlagebelastung lässt die Schlussfolgerung zu, dass die finanzielle Mindestausstattung der umlage-

pflichtigen Kommunen gewährleistet ist. Diese durchweg gute Ausgangslage spiegelt sich auch bei der Verschuldung und dem Bestand an 
liquiden Mitteln wider. Damit ist der Westerwald noch von einem Zustand entfernt, in dem sich die kommunale Familie gegenseitig die 

knappen Finanzmittel entzieht und eine flächendeckende Mangelverwaltung zur Folge hätte. Stellt man die liquiden Mittel den Verbindlich-

keiten gegenüber, so verbleibt ein positiver Bestand, d.h. insgesamt würden die liquiden Mittel mehr als ausreichen, die Schulden auf 
kommunaler Ebene zu begleichen. Es verbliebe sogar ein Pro-Kopf-Guthaben. 

An dieser Stelle wird auch auf das Muster 5 verwiesen: Es enthält eine Übersicht über die Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und die 

freien Finanzspitzen aller umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften. (Anmerkung: Die obige Darstellung wie auch das Muster 

5 basieren u.a. auf den Meldungen der maßgeblichen Steuerkraftmesszahlen durch die Verbandsgemeinden und einer statistischen Auswer-

tung unserer Kommunalaufsicht (Finanzstatistik 2025)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 
(31.12.)

Einwohner-    
zahl                     

(Stand  
30.06.2025)

Investitions-
kredite 

€

in 
€/Einw. 

Landes-

durch- 

schnitt 

Inv.-

Kredite 

(2023)* 

Liquiditäts-
kredite 

€*

in 
€/Einw.

Schuldenstand 
insgesamt 

€

in 
€/Einw.

Liquide Mittel 
€

in 
€/Einw.

Städte und OG 208.905 40.531.663,00 194,02 1.435,00 601.744,00 2,88 41.133.407,00 196,90 269.912.501,00 1.292,03

VG 208.905 29.541.604,00 141,41 903,00 0,00 0,00 29.541.604,00 141,41 22.164.282,00 106,10

Kreis 208.905 2.770.000,00 13,26 1.301,00 0,00 0,00 2.770.000,00 13,26 115.405.446,00 552,43

*Quelle: Kommunalbericht Rechnungshof Rlp 2024

Summe 73.445.011,00 351,57 407.482.229,00 1.950,56
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In der Doppik sind neben dem aktuellen Haushaltsjahr auch die drei folgenden Planjahre (Finanzplan) darzustellen. Auch für diese Jahre ist 

grundsätzlich ein Haushaltsausgleich herbeizuführen. Leider ist es sehr schwierig, verlässliche Prognosen gerade bezogen auf die Mittel aus 
dem Finanzausgleich sowie aus der Kreisumlage zu treffen. Auch die unsichere weltpolitische Gesamtlage erschwert einen realistischen Blick 

in die Zukunft. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass es nach Erholung der Wirtschaft in 2029 wieder gelingen wird, den Haushaltsaus-

gleich in allen drei Komponenten zu erreichen. Zudem wird auf eine ernsthafte Reform im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen 
bzw. auf zusätzliche Unterstützung von Seiten des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz gesetzt. Mit den geplanten Jahresfehlbeträgen 

2025 – 2028 und dem realisierten Jahresfehlbetrag 2024 verbleibt bis zum Ende des Planungszeitraums eine positives Eigenkapital (auf 

Muster 28 wird verwiesen). Soweit die Umlagegrundlagen nicht entsprechend ansteigen, wird wahrscheinlich eine Anpassung des Umlage-
satzes geboten sein. Wegen der Vielzahl an Unwägbarkeiten kann es sich bezüglich der Folgejahre jedoch nur um eine vorsichtige Einschät-

zung handeln. Letztendlich ist es immer erst nach Vorlage von konkreten Berechnungsgrundlagen und Orientierungsdaten möglich, für das 

jeweils zu planende Haushaltsjahr eine Entscheidung bezüglich der Höhe des Umlagesatzes zu treffen. Dabei ist und bleibt es das erklärte 
Ziel, den Haushaltsausgleich in Zukunft in allen drei Komponenten wieder zu erreiche. Getreu dem „Vorsichtsprinzips“ gehen wir spätestens 

2029 von einem merklichen Aufwärtstrend aus. 

 
Erträge der sozialen Sicherung (lfd. Nr. E 3 Gesamtergebnisplan) 
 
In den meisten Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe werden Einnahmen aus Kostenbeteiligungen, Umlagen, Erstattungen vom Land, von 
anderen Sozialleistungsträgern oder von Privatpersonen erzielt. Diese Erträge summieren sich beim Westerwaldkreis auf insgesamt rund 

116,430 Mio. € und vermindern die Aufwendungen des Kreises zur sozialen Sicherung. Zur Entwicklung der sozialen Transferleistungen 
wurde bereits ausführlich berichtet.  
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Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte (lfd. Nr. E 4 und E 5 Gesamtergebnisplan) 
 

Die öffentlich- und privatrechtlichen Leistungsentgelte haben ein Gesamtaufkommen von rund 7,136 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr 

sinken sie um 0,062 Mio. €. Sie setzen sich wie folgt zusammen: 
 

 Verwaltungsgebühren 5,839 Mio. € 

 Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte 0,714 Mio. € 

 Fahrtkostenerstattungen Schülerbeförderung 0,250 Mio. € 

 Übrige Entgelte 0,143 Mio. € 

 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,190 Mio. € 

 

Kostenerstattungen, Kostenumlagen (lfd. Nr. E 6 Gesamtergebnisplan) 
 

Dieser Ertragsposten hat einen Umfang von 5,998 Mio. € und verteilt sich auf: 
 

 Erstattungen vom Land  1,533 Mio. € 

 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,613 Mio. € 

 Erstattungen von Eigenbetrieben 0,226 Mio. € 

 Erstattungen von Sonstigen 3,626 Mio. € 
 

Bei den Erstattungen von Eigenbetrieben handelt es sich um eine Kostenumlage des Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebes für die 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Kreisverwaltung sowie um die Erstattung der in Vorlage gezahlten Personalaufwendungen der 

Werkleitung. Bei den Erstattungen von Sonstigen handelt es sich im Wesentlichen um Zahlungen des Zweckverbandes Schienenpersonen-
nahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord: 3 Mio. €) für das anteilige jährliche Leistungsvolumen der westerwälder Linienbündel, für 

welches eine Kooperation mit dem Zweckverband vereinbart wurde. Dieser Erstattung stehen wesentlich höhere Aufwendungen gegenüber. 
Auf das Produkt 5.4.7.0 (Öffentlicher Personennahverkehr) wird verwiesen. 

 

Sonstige laufende Erträge (lfd. Nr. E 7 Gesamtergebnisplan) 
 

Die sonstigen laufenden Erträge mit einem Umfang von rund 4,302 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen: 
 

 Buß- und Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Spenden usw. 0,642 Mio. € 

 Nichtzahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen 3,623 Mio. € 

 Sonstige laufende Erträge 0,056 Mio. € 
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3.2 Finanzhaushalt 
 
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (lfd. Nr. F 23 Gesamtfinanzplan)   
 
An dieser Stelle werden die saldierten ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen dargestellt. Die im Gesamtfinanzplan 
ausgewiesenen Beträge weichen von denen des Ergebnishaushaltes ab, da die nichtzahlungswirksamen Erträge (insbesondere aus der 

Auflösung der Sonderposten) und Aufwendungen (insbesondere für Abschreibungen und Rückstellungen) nicht im Finanzhaushalt zu ver-
anschlagen sind. Der Saldo beträgt rund 606 T€. Zum Haushaltsausgleich muss dieser Betrag ausreichen, um die ordentlichen Tilgungsleis-

tungen (250 T€) zu decken. Dies ist gegeben. Unter der laufenden Nr. F 44 wird die freie Finanzspitze in Höhe von rund 356 T€ (Vorjahres-
wert: knapp 100 T€) nachrichtlich ausgewiesen. 

 
Allgemeine Vorbemerkungen zum Investiven Planbereich 
 
Dass im kommunalen Bereich aufgrund der schlechten finanziellen Lage vieler Kommunen auch viele erforderlichen Investitionen nicht 
getätigt werden können, ist mittlerweile in der Bundespolitik angekommen. Aus diesem Grund wurde das Länder-und-Kommunal-Infra-

strukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) verabschiedet. Darin wird die Verteilung von Investitionsmittel in Höhe von insgesamt 100 Mrd. € auf 
die Länder in Anlehnung an den Königsteiner Schlüssel geregelt. Vorgesehene Bereiche sind Bevölkerungsschutz, Verkehrsinfrastruktur, 

Krankenhaus-, Rehabilitations- und Pflegeinfrastruktur, Energie und Wärmeinfrastruktur, Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur, Wissen-
schaftsinfrastruktur, Forschung und Entwicklung sowie Digitalisierung. Dabei werden die Länder die weitere Verteilung in den kommunalen 

Bereich regeln. Aktuell wird ein Gesetzesentwurf seitens des Landes Rheinland-Pfalz erarbeitet. Auf Rheinland-Pfalz entfallen rund 4,9 Mrd. 
€. Davon bleibt ein Teil (40 %) beim Land selbst, der Rest wird weitergegeben.  

Zudem erfolgt landesseitig eine Aufstockung um 600 Mio. €. Nach ersten durchgeführten Berechnungen würde der Westerwaldkreis hieraus 
rund 135 Mio. € verteilt auf 12 Jahre erhalten. An diesem Betrag sollen auch die Verbands- und Ortsgemeinden partizipieren. Da viele 

Detailfragen noch ungeklärt sind, konnten die Ein- bzw. Auszahlungen aus diesem Sondervermögen des Bundes bzw. Landes im vorliegen-
den Planentwurf noch nicht eingeplant werden. Es wurde lediglich 500 T€ gleichlautend als Ein- und Auszahlung im Teilhaushalt 03 (Schulen 

und Immobilien) vorgesehen, um in einem ersten Schritt Planungsgrundlagen für die in Frage kommenden konkreten Einzelprojekte erstel-
len zu können. Zu gegebener Zeit werden die Kreisgremien hierüber entscheiden. Dabei hat das Land Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, unter 

bestimmten Voraussetzungen vom Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung in den Jahren 2026 und 2027 absehen zu können, bereits ein-
geräumt. Zudem sollen ebenfalls unter bestimmten Voraussetzungen neben Investitionen auch Unterhaltungsmaßnahmen über das Pro-

gramm abgebildet werden können. 
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Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. F27, F32 und F33 Gesamtfinanzplan) 
 
Den Investitionsauszahlungen von rund 44,133 Mio. € (Pos. F 32) stehen Einzahlungen -hauptsächlich aus Zuwendungen des Bundes und 

des Landes- von rund 26,003 Mio. € (Pos. F 27) gegenüber. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33) 
beträgt somit minus 18,130 Mio. €. Zur Finanzierung der investiven Ausgaben stehen dem Kreis mit Ausnahme der Zuweisungen und 

sonstigen Zuschüsse lediglich Investitionskredite zur Verfügung, weil andere Einnahmequellen nicht vorhanden sind. Zu den Landeszuwei-
sungen zählte bis 2022 auch die Investitionsschlüsselzuweisung, soweit sie nicht zum Ausgleich des Ergebnishaushalts verwendet werden 

konnte. In der Systematik des neuen KFA gibt es keine allgemeine Schlüsselzuweisung für Investitionen mehr.  
 

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (lfd. Nr. F 28 Gesamtfinanzplan) 
 
Insgesamt sind im vorliegenden Planwerk Auszahlungen in Höhe von rund 21,530 Mio. € eingeplant. Es handelt sich im Wesentlichen um 

Investitionsprojekte Dritter, bei denen eine Verpflichtung des Westerwaldkreises zur Beteiligung besteht. Daneben gehören die Beschaf-
fungsvorgänge von Softwarelizenzen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € zu dieser Position. Insbesondere der Teilhaushalt 03 (Schulen 
und Immobilien mit den Bereichen Schulen, Informationstechnik, Rettungsdienst und Brand- und Katastrophenschutz) und der Teilhaushalt 

07 (Jugend und Familie mit dem Bereich Kindertagesstätten) sind betroffen. Die Steigerung im Bereich der Kindertagesstätten hat  
-wie bereits an anderer Stelle erwähnt- ihre Hauptursache in einem Urteil des OVG Koblenz aus dem Dezember 2022: Dort wurde entschie-

den, dass sich die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit 40 % an den zuwendungsfähigen Investitionskosten nach Abzug von 
Zuwendungen Dritter zu beteiligen haben. Damit ist der Landkreis verpflichtet, entsprechende Mittel bereitzustellen. 

 
Der Gesamtbetrag verteilt sich wie folgt: 

 Zuweisungen an Gemeinden u. Zweckverbände für den Kindertagesstättenbereich 1,500 Mio. € 

 Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände im Bereich Straßenbau/Radwegebau 1,340 Mio. € 

 Zuweisung zur Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Träger 3,470 Mio. € 

 Zuweisungen für den Rettungsdienst sowie den Zivil- und Katastrophenschutz 0,835 Mio. € 

 Beschaffung von Lizenzen für Software über 1.000 € u.a. 0,385 Mio. € 

 Breitbandausbau 14,000 Mio. € 
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Auszahlungen für Sach- und Finanzanlagen (lfd. Nr. F 29 und F 30 Gesamtfinanzplan) 

 
Der aktuelle Ansatz beträgt rund 22,603 Mio. € (davon Sachanlagen: 22,503 Mio. €). Der Ansatz der Positionen beträgt 84 T€ weniger als 

im Vorjahr. Betroffen ist hauptsächlich das allgemeine Gebäudemanagement, der Schulbereich und Kreisstraßenbau. Neben verschiedenen 

Einzelmaßnahmen sind hierunter auch alle Auszahlungen für Wirtschaftsgüter über 1.000 € veranschlagt.  
 

Der Gesamtbetrag verteilt sich wie folgt: 

 Bauinvestitionen 12,620 Mio. € 

davon: KIPKI 0,820 Mio. € 

 Auszahlungen für Wirtschaftsgüter über 1.000 € (alle Bereiche) 1,094 Mio. € 

 Investitionen für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen u. Radwegen. 7,034 Mio. € 

 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz (Fahrzeuge u.a.) 1,055 Mio. € 

 Sonstiges 0,800 Mio. € 

davon KIPKI 0,100 Mio. € 

  

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden bei dem jeweiligen Produkt sowie gesammelt in der Investitionsübersicht dargestellt und 

erläutert. Weitergehende Ausführungen sind somit an dieser Stelle entbehrlich. Als größere Einzelpositionen sind in 2026 die Investitionen 
an der Anne-Frank-Realschule Montabaur (5,0 Mio. €; Produkt 2.1.5.1), an der Friedrich-Schweitzer-Schule Westerburg (Beseitigung der 

Brandschäden und Errichtung einer PV-Anlage; 1,0 Mio. €; Produkt 2.2.1.5), am Keramischen Zentrum Höhr-Grenzhausen (Generalsanie-
rung; 1,0 Mio. €; Produkt 2.3.1.3) und an der Berggarten-Schule Siershahn (Erneuerung der Fassade; 1,0 Mio. €; Produkt 2.2.1.1) vorge-
sehen.  

 
Bei den Investitionen in die Kreisstraßen ist das vom Kreisausschuss (KA) in seiner Sitzung vom 17.11.2025 beschlossene Kreisstraßenbau-
programm vorab eingeplant. Zudem ist für den Radwegebau ein Ansatz in Höhe von 0,2 Mio. € vorgesehen.  

 
Im Bereich Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz (Produkte 1.2.6.0, 1.2.7.0 und 1.2.8.0) stehen auch in 2026 größere Projekte an bzw. 
werden fortgeführt. Für die Errichtung des Sirenenwarnsystems im Westerwaldkreis werden weitere 1,2 Mio. € eingeplant, für eine Mach-

barkeitsstudie zur Sanierung der Atemschutzübungsanlage werden 200 T€ bereitgestellt, für die interkommunale Beschaffung dreier Abroll-
behälter Wasser beträgt der Kreisanteil 360 T€ und für die Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs 3 am Standort Wirges beträgt der 

Kreisanteil rund 115 T€.  
Insgesamt wurde im Rahmen der Haushaltsaufstellung auch im investiven Bereich im Einzelfall abgewogen, ob die jeweilige Maßnahme 

unabdingbar ist, weil z.B. bereits vorbereitende Arbeiten stattgefunden haben bzw. bei Nichtausführung mit negativen Auswirkungen oder 
gar Folgeschäden zu rechnen ist. Laufende Projekte werden selbstverständlich fortgeführt.  
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Einen Sonderfall stellen dabei die Projekte aus dem Bereich „KIPKI“ dar: Bei dem Förderprogramm „Kommunales Investitionsprogramm 

Klimaschutz und Innovation“ (KIPKI) handelt es sich um ein von der Landesregierung initiiertes Förderprogramm mit einem Fördervolumen 
von 250 Mio. €. Mit diesen Fördergeldern sollen die Kommunen in Rheinland-Pfalz dabei unterstützt werden, eigene Maßnahmen zum 

Klimaschutz oder zu Klimawandelfolgeanpassungen umzusetzen. Dem Westerwaldkreis steht eine Fördersumme von rund 2,987 Mio. € zur 
Verfügung. Die Maßnahmen waren zum 31.01.2024 zu beantragen, eine Umsetzung hat bis zum 31.07.2026 zu erfolgen. Für 2026 wird der 

Beginn von einer Maßnahme aus dem Förderprogramm beabsichtigt, weitere zwei Maßnahmen sollen zum Abschluss kommen. Als neue 
Maßnahme steht die Beschaffung von zwei Elektrofahrzeugen mit Fördermitteln des Landes an. Zu den Fertigstellungen von Projekten 

gehört zum einen die Errichtung einer PV-Anlage einschließlich der notwendigen technischen Infrastruktur auf einem Teil des Parkplatzes 
der Kreisverwaltung. Und zum anderen soll die Erneuerung der veralteten Innenbeleuchtung des Keramikmuseums abgeschlossen werden. 

Allen veranschlagten Investitionen stehen Fördermittel des Landes in gleichlautender Höhe gegenüber. 

 
Verpflichtungsermächtigungen  
 
Insgesamt sind Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von 25,980 Mio. € eingeplant, deren tatsächliche Inanspruchnahme in den 
Jahren 2027 - 2029 vorgesehen ist. Der hohe Betrag des Vorjahres (123,96 Mio. €) lässt sich insbesondere auf die Breitbandförderung 

zurückführen. Im zweiten Nachtragshaushaltsplan wurde hierfür allerdings noch mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 100 Mio. € 
gerechnet, aufgrund der Kenntnisse aus den Ausschreibungen wird mittlerweile von insgesamt 70 Mio. € an Investitionen für den Breit-

bandausbau ausgegangen. Hiervon entfallen 35 Mio. € auf Bundesförderungen und 28 Mio. € auf Landesförderungen. Der verbleibende 
Restbetrag in Höhe von 7 Mio. € entfällt auf den Kreis.  

Die im vorliegenden Planwerk vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen betreffen den Schulbau (Friedrich-Schweitzer-Schule Wester-
burg und Berggarten-Schule Siershahn sowie Keramisches Zentrum Höhr-Grenzhausen) und den Kreisstraßen- bzw. Radwegebau.  

 
Finanzierungstätigkeit 
 
Der Finanzhaushalt schließt mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von rund  

606 T€ ab (vgl. Position F 23). Dieser Saldo übersteigt die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (250 T€; siehe Position F 36) 
um 356 T€. Dieser Betrag stellt die freie Finanzspitze dar. Nach § 18 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im 

Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen 
Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Finanzhaushalt 2026 ist damit ausgeglichen.  

In der lfd. Nr. F 33 wird der Saldo der Investitionsein- und -auszahlungen ausgewiesen (minus 18,131 Mio. €). Dies entspricht dem Höchst-
betrag, welcher als Investitionskredit aufgenommen werden dürfte.  
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Die Ermittlung eines eventuellen Kreditbedarfs stellt sich im Einzelnen wie folgt dar: 

 

 Bezeichnung     T€ 

    Investive Einzahlungen 26.002 

- Investive Auszahlungen 44.133 

= Saldo (Höchstkreditbedarf) -18.131 

+ Positiver Saldo der nicht investiven Ein- und Auszahlungen 606 

= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -17.525 

- Auszahlungen für Tilgungen 250 

+ Entnahme aus den liquiden Mitteln 7.500 

=  Kreditbedarf  -10.275 

 Kreditbedarf abzüglich Tilgung (entspricht der Nettoneuverschuldung) -10.025 

 

Liquide Mittel: 

 
Trotz der geplanten Entnahme aus den liquiden Mitteln in Höhe von rund 7.500 T€ kann die Aufnahme eines Investitionskredites nicht 
vermieden werden. Diese Entnahme ist aufgrund der aktuell noch positiven Finanzlage möglich. Unter Einbeziehung der nach 2025 über-

tragenen Ermächtigungen sowie der im Haushalt 2025 (einschließlich der Nachträge) gebundenen Mittel kann eine Entnahme in oben 
genannter Höhe erfolgen. Eine verlässliche und langfristige Liquiditätsplanung gestaltet sich bekanntermaßen sehr schwierig, zumal durch 

die übertragenen Ermächtigungen, welche sich nicht mehr in den Planwerten des Folgejahres wiederfinden, ein Großteil der liquiden Mittel 
gebunden ist. Der Zeitpunkt des Mittelabflusses sowohl aus übertragenen Ermächtigungen wie auch aus regulären Haushaltsansätzen des 

laufenden Planjahres kann selten genau bestimmt werden. Gerade Großbauprojekte wie im Schul- und Straßenbaubereich sind oftmals 
verwaltungsseitig schwer zu beeinflussen. Insbesondere der Bausektor ist durch den Fachkräftemangel, die gestiegenen Lohnkosten sowie 

die auf hohem Niveau verharrenden Material- und Energiekosten unberechenbarer geworden.  
Daneben setzt sich im Bereich der sozialen Sicherung der Trend fort, dass die Landkreise immer häufiger Landes- bzw. Bundesleistungen 
vorfinanzieren müssen. Die Auswirkungen hiervon lassen sich an den bilanziellen Forderungen insbesondere gegenüber dem öffentlichen 

Bereich ablesen: Standen hier zum 31.12.2015 noch 15,2 Mio. € zu Buche so waren in 2025 stolze 37,3 Mio. € auszuweisen und haben sich 
damit um das Zweieinhalbfache gesteigert. 
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Damit man im Rahmen der Haushaltsplanung mit möglichst belastbaren Zahlen (bezogen auf die Liquidität) arbeiten kann, erfolgt eine 

Ermittlung der zur Verfügung stehenden liquiden Mittel unter Berücksichtigung des Bestandes an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 
(31.12.2024; rund 115,4 Mio. €) und der übertragenen Ermächtigungen (von 2024 auf 2025; rund 79,2 Mio. €). Übertragene Ermächtigun-

gen binden einen Teil der liquiden Mittel. Nach Abzug der im Haushalt 2025 (geändert durch den 1. und 2. Nachtrag) veranschlagten Betrags 
(rund 28,7 Mio. €) für eine Entnahme, können in 2026 die verbliebenen 7,5 Mio. € zur Deckung des Finanzmittelbedarfs aus den liquiden 

Mittel entnommen werden.  

 

Verschuldung: 
 
Aufgrund der guten Finanzlage des Westerwaldkreises war es erstmals im Jahr 2014 möglich, neben den ordentlichen Tilgungen auch eine 

Sondertilgung zu leisten. In den folgenden Jahren hat der Kreistag unter Beachtung der jeweils aktuellen Haushaltslage immer wieder 
Sondertilgungen beschließen können. Da die Aufnahme von neuen Investitionskrediten in der jüngeren Vergangenheit nicht erforderlich 

war, konnten in den letzten 13 Jahren (2012 bis 2024; jeweils Stand zum 31.12) die Kreditverpflichtungen um beachtliche 41,5 Mio. € 
verringert werden.  

Die nachfolgende Grafik zeigt eindrucksvoll die positive Entwicklung der langfristigen Schulden aus Investitionskrediten. Zum 31.12.2025 
wird laut vorliegendem Plan die Gesamtverschuldung nur noch 2,5 Mio. € betragen, das entspricht einer Quote von 12,07 € je Einwohner 

(Vorjahreswert: 13,28 €).  
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4.  Sonstiges 

 
Bewirtschaftungsregelungen 
Ein besonderes Augenmerk legt die kommunale Doppik auf die Bewirtschaftung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel. Die Budge-

tierung gilt grundsätzlich für jeden Teilhaushalt. Nach § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. 
Die Bewirtschaftungsregelungen sind im Haushaltsplan oder im Teilergebnishaushalt anzugeben. Das gilt für die Teilfinanzhaushalte ent-

sprechend. Ausnahmen hiervon sind per Haushaltsvermerk darzustellen. Zweckbestimmte Erträge sind kraft Gesetzes (bei rechtlicher Ver-

pflichtung) bzw. kraft Haushaltsvermerk (z.B. bei einem sachlichen Zusammenhang zwischen Ertrag und Aufwand) zweckgebunden mit der 
Konsequenz, dass zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden dürfen. Die Übertragbarkeit von 

Ausgaben ist in § 17 GemHVO geregelt. Danach können ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen unter bestimmten  

Voraussetzungen zumindest für ein weiteres Jahr übertragen werden. Soweit Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtung 
zweckgebunden sind, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und solche 

zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.  

Die Ansätze für Investitionen im Finanzhaushalt können wie bisher bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck in Anspruch 
genommen werden.  

 

Teilhaushalte 
Der Haushalt ist gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Zwingend vorgeschrieben ist die Bildung eines 

Teilhaushalts "Zentrale Finanzdienstleistungen". Die Teilhaushalte des Westerwaldkreises wurden nach der Organisation der Kreisverwaltung 

aufgestellt. Jede Abteilung der Kreisverwaltung bildet einen Teilhaushalt. Hinzu kommt der Teilhaushalt "Verwaltungsführung". 
Die Teilhaushalte sind produktorientiert nach dem für die Landkreise entwickelten Standard-Kreis-Produktplan (der wiederum aus dem 

Produktrahmenplan des Landes entwickelt wurde) gegliedert. Der Haushalt des Westerwaldkreises gliedert sich in 11 Teilhaushalte: 

 

01 Verwaltungsführung     07 Jugend und Familie 

02 Zentrale Aufgaben und Finanzen   08 Gesundheitsamt 

03 Schulen und Immobilien    09 Umwelt 

04 Bauen, Recht und Kultur    10 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt 

05 Ordnung und Verkehr     11 Zentrale Finanzdienstleistungen 

06 Soziales 

 
Welche Produkte den einzelnen Teilhaushalten zugeordnet sind, ist aus einer gesonderten Aufstellung ersichtlich (Übersicht über die Teil-

haushalte und die zugeordneten Produkte). Ferner sind die einzelnen Produkte in einem Vorblatt je Teilhaushalt aufgelistet.  
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Entwicklung des Eigenkapitals 
 
Mit der Einführung der kommunalen Doppik wurden eine Erfassung und Bewertung des gesamten Vermögens und die Erstellung einer 
Eröffnungsbilanz (EB) erforderlich. Die EB ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Pas-

sivseite: Kapitalherkunft) des Kreises ein wesentlicher Bestandteil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, 
beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den 

Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) auf der Passivseite dar. Die Höhe des Eigenkapitals verändert sich jährlich zum 31.12. 
durch einen Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung. Die Höhe und Veränderung des Eigenkapitals ist eine wichtige 

Kennzahl; ihre Entwicklung ist gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung in der Haushaltssatzung jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen. 
Zum 01.01.2009 betrug das Eigenkapital des Westerwaldkreises 173.323.376,68 €. Die Entwicklung bis heute kann der folgenden Tabelle 

entnommen werden. Der Wert zum 31.12.2024 ist das vorläufige Rechnungsergebnis, ab 2025 handelt es sich um Planwerte. 
 

Jahr Eigenkapital (EK) (€) 
Jahresüberschuss/ 
Jahresfehlbetrag (€) 

Veränderung EK im        
Vergleich zum Vorjahr (€) 

Bemerkung 

2009 (EB) 173.323.376,68     
Bis 2013 schlagen hier neben den 
Ergebnissen der Jahresrechnung 

noch Korrekturbuchungen zur EB zu 
Buche, sowie in 2011 und 2019  
die Einbuchung einer sonstigen 

Rücklage. 

31.12.2009 158.956.423,69 0,00 -14.366.952,99 

31.12.2010 156.725.980,67 -1.895.847,18 -2.230.443,02 

31.12.2011 158.507.025,59 88.805,00 1.781.044,92 

31.12.2012 165.459.020,70 4.796.613,80 6.951.995,11 

31.12.2013 174.246.349,61 8.986.138,05 8.787.328,91 

31.12.2014 178.455.734,28 4.209.384,67 4.209.384,67 

Positives bzw. negatives Ergebnis 
der Ergebnisrechnung wirkt sich       

unmittelbar auf das EK aus; in 2019 
und 2021 war zudem eine Sonder-

rücklage zu bilden, welche nicht  
aufgelöst werden darf. 

31.12.2015 182.867.205,35 4.411.471,07 4.411.471,07 

31.12.2016 201.532.087,49 18.664.882,14 18.664.882,14 

31.12.2017 215.276.184,48 13.744.096,99 13.744.096,99 

31.12.2018 223.518.687,38 8.242.502,90 8.242.502,90 

31.12.2019 231.532.607,32 7.994.999,94 8.013.919,94 

31.12.2020 244.811.738,31 13.279.130,99 13.279.130,99 

31.12.2021 260.522.336,29 15.679.166,03 15.710.597,98 

31.12.2022 272.993.294,85 12.470.958,56 12.470.958,56 

31.12.2023 284.182.247,77 11.722.987,60 11.188.952,92 

31.12.2024 281.432.857,98 -2.749.389,79 -2.749.389,79 

31.12.2025 272.964.247,98 -8.468.610,00 -8.468.610,00 

31.12.2026 265.792.317,98 -7.171.930,00 -7.171.930,00 

31.12.2027 257.822.647,98 -7.969.670,00 -7.969.670,00 

31.12.2028 252.402.357,98 -5.420.290,00 -5.420.290,00 

31.12.2029 252.477.867,98 75.510,00 75.510,00  
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In den Folgejahren (nach Einführung der Doppik) haben sich neben den Ergebnissen der jeweiligen Ergebnisrechnung auch noch Korrekturen 

zur EB niedergeschlagen. Die Korrekturen waren im Übrigen nur bis zur Erstellung der Jahresrechnung 2013 möglich. Durch die „flexible“ 
Verbuchung der Investitionsschlüsselzuweisung konnte sogar einmalig (2009) ein Jahresergebnis von 0,- Euro erreicht werden. Seit 

Einführung der Doppik war zunächst lediglich im Jahr 2010 ein negatives Jahresergebnis, welches zu einer Verminderung des Eigenkapitals 
führte, festzustellen. Dieses konnte durch die positiven Abschlüsse des Jahres 2011 und 2012 aber bereits wieder ausgeglichen werden. Im 

Haushaltsjahr 2024 ist erstmalig wieder ein Jahresfehlbetrag auszuweisen, welcher sich nach vorläufigem Rechnungsergebnis auf rund 
2,749 Mio. € beläuft. Der Trend setzt sich in den kommenden Jahren zunächst fort. So wird sich das Eigenkapital geplant zum 31.12.2025 

um 8,469 Mio. € vermindern. Auch der für das Jahr 2026 eingeplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 7,172 Mio. € würde zu einer weiteren 
Verminderung führen. Dennoch bliebe das Eigenkapital zum 31.12.2026 weiterhin positiv. Aufgrund der Vielzahl an Unwägbarkeiten der 

Finanzplanung ab 2027, handelt es sich bei den Folgejahren nur um eine vorsichtige Einschätzung der Jahresfehlbeträge bzw. -überschüsse. 

Allerdings bleibt positiv festzuhalten, dass der Westerwaldkreis aufgrund der guten vergangenen Jahre eine gesunde wirtschaftliche Basis 
in Gestalt eines stattlichen Eigenkapitals in Höhe von 284 Mio. € (zum 31.12.2023) geschaffen hat. Die dann folgenden „schlechteren“ 

Jahre (auf die Ursachen hierfür wurde im Bericht an verschiedenen Stellen eingegangen) lassen sich daher durchaus auch bei einer 
Mehrjahresbetrachtung abfedern. Allerdings muss sich der Trend in den nächsten Jahren wieder ändern. Der Landkreis selbst hat hierauf 

nur bedingt Einfluss und ist von der gesamtpolitischen wie auch gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Bis dahin kann man feststel-
len, dass der Westerwaldkreis die wirtschaftlich guten Jahre genutzt hat, um in die Lage versetzt zu werden, schlechte Phasen zu überstehen, 
ohne direkt substanzielle Verluste hinnehmen zu müssen. Der vorliegende Planentwurf zeigt zudem, dass es dem Landkreis möglich ist, 

antizyklisch zu handeln, das heißt mit konkreten Investitionen in einer nennenswerten Größenordnung wirtschaftliche Anreize zu schaffen 
und in dere Region „Westerwald“ merkliche Verbesserungen z.B. in den Bereichen Bildung, Breitbandversorgung, Klimaschutz, Infrastruktur, 

Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz zu realisieren. 
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vorläufiges
Rechnungsergebnis

2024 2025 2026 2027 2028 2029
1)

A) Grunddaten

Einwohnerzahl (30.06. des Vorjahres) 208.298 208.653 208.905 208.905 208.905 208.905

Ergebnishaushalt

Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit 394.772.114,23 422.824.320 433.314.790 438.071.600 443.323.490 453.134.840 
Zins- und sonstige Finanzerträge 5.078.490,59 4.516.100 3.306.100 1.306.100 606.100 606.100 

Gesamtbetrag der Erträge 399.850.604,82 427.340.420 436.620.890 439.377.700 443.929.590 453.740.940 

Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 402.205.449,51 435.491.630 443.490.420 446.859.970 448.492.480 452.275.030 
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 336.036,67 317.400 302.400 487.400 857.400 1.390.400 

Gesamtbetrag der Aufwendungen 402.541.486,18 435.809.030 443.792.820 447.347.370 449.349.880 453.665.430 

außerordentliches Ergebnis -58.508,43 0 0 0 0 0 

Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) -2.749.389,79 -8.468.610 -7.171.930 -7.969.670 -5.420.290 75.510 

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 
Auszahlungen 6.813.242,41 349.800 605.920 694.680 3.444.060 8.939.860 

- Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten
(ohne Umschuldung und Sondertilgung) 594.044,26 250.000 250.000 650.000 1.130.000 1.950.000 

= freie Finanzspitze 6.219.198,15 99.800 355.920 44.680 2.314.060 6.989.860 

1) Ansätze 2025 ohne über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Analyse des Haushalts des Westerwaldkreises

Bezeichnung Haushaltsansätze Finanzplan Folgejahre
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vorläufiges
Rechnungsergebnis

2024 2025 2026 2027 2028 2029
1)

Bezeichnung Haushaltsansätze Finanzplan Folgejahre

Ertragsanalyse
B)

Fehlbetragsquote in % (bezogen auf Gesamterträge) -0,69 -1,98 -1,64 -1,81 -1,22 0,00 

Allgemeine Umlagenquote
Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen 
Transferleistungen 276.147.363,70 294.270.520 299.289.110 301.874.670 303.038.470 311.646.670 
Allgemeine Umlagenquote in %
(bezogen auf Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 69,95 69,60 69,07 68,91 68,36 68,78 

Kreisumlagenquote

Erträge aus Kreisumlage 147.187.267,00 155.988.000 148.900.000 160.900.000 158.900.000 162.900.000 
Kreisumlagenquote in %
(bezogen auf Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 37,28 36,89 34,36 36,73 35,84 35,95 

Leistungsentgeltquote

Erträge aus Leistungsentgelten und Kostenerstattungen 9.731.993,38 13.417.490 13.133.360 13.574.560 13.579.110 13.654.610 
Leistungsentgeltquote in %
(bezogen auf Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 2,47 3,17 3,03 3,10 3,06 3,01 

Aufwandsanalyse
C)

Personal- und Versorgungsaufwandsquoten

Personal- und Versorgungsaufwendungen 56.354.043,32 61.566.940 62.417.540 63.523.730 64.649.230 65.798.130 
Personalintensität 1 in %
(bezogen auf lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit) 14,01 14,14 14,07 14,22 14,41 14,55 
Personalintensität 2 in %
(bezogen auf lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 14,28 14,56 14,40 14,50 14,58 14,52 

Personalaufwand je Einwohner 270,55 295,07 298,78 304,08 309,47 314,97 

Sach- und Dienstleistungsintensität

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.808.412,09 54.748.940 49.475.400 49.959.200 48.769.900 48.756.400 
Sach- und Dienstleistungsintensität in %
(bezogen auf lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit) 10,15 12,57 11,16 11,18 10,87 10,78 

Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner 195,91 262,39 236,83 239,15 233,45 233,39 
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vorläufiges
Rechnungsergebnis

2024 2025 2026 2027 2028 2029
1)

Bezeichnung Haushaltsansätze Finanzplan Folgejahre

Soziallastquote

Aufwendungen der sozialen Sicherung 167.592.661,48 187.289.290 201.102.590 203.199.950 204.644.850 206.765.510 
Soziallastquote in %
(bezogen auf lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit) 41,67 43,01 45,35 45,47 45,63 45,72 

Sozialaufwendungen je Einwohner 804,58 897,61 962,65 972,69 979,61 989,76 

Abschreibungsintensität

Abschreibungen 11.341.869,56 10.417.500 10.816.250 10.816.250 10.816.250 10.816.250 
Abschreibungsintensität in %
(bezogen auf lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit) 2,82 2,39 2,44 2,42 2,41 2,39 

Zinslastquote

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 336.036,67 317.400,00 302.400 487.400 857.400 1.390.400 
Zinslastquote in %
(bezogen auf lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit) 0,08 0,07 0,07 0,11 0,19 0,31 
Zinsdeckungsquote in %
(bezogen auf lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 0,09 0,08 0,07 0,11 0,19 0,31 

Investitionstätigkeit
D)

Finanzierungsquoten

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.646.551,72 42.870.940 44.132.940 45.776.940 44.840.940 16.627.940 

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.235.641,00 14.035.090 26.002.490 26.115.490 28.503.490 8.622.490 
Zuwendungsfinanzierungsquote in % 44,17 32,74 58,92 57,05 63,57 51,86 

Aufnahme von Investitionskrediten
(ohne Kredite zur Umschuldung) 0,00 0,00 10.274.530 19.616.770 14.023.390 1.015.590 
Kreditfinanzierungsquote in % 0,00 0,00 23,28 42,85 31,27 6,11 

Eigene Finanzmittel für Investitionen 10.410.910,72 28.835.850 7.855.920 44.680 2.314.060 6.989.860 
Eigenfinanzierungsquote in % 55,83 67,26 17,80 0,10 5,16 42,04 

Seite 51



vorläufiges
Rechnungsergebnis

2024 2025 2026 2027 2028 2029
1)

Bezeichnung Haushaltsansätze Finanzplan Folgejahre

Schulden
E)

Nettoneuverschuldung (investive Kredite)

Einzahlungen aus der Aufnahme von Inv.-Krediten
(einschl. Kredite zur Umschuldung) 0,00 0,00 10.274.530 19.616.770 14.023.390 1.015.590 
Auszahlungen zur Tilgung von Inv.-Krediten (inkl. Sondertilgung und 
Umschuldung) 1.300.444,26 250.000 250.000 650.000 1.130.000 1.950.000 

Nettoneuverschuldung (positiv)/Nettoentschuldung (negativ) -1.300.444,26 -250.000 10.024.530 18.966.770 12.893.390 -934.410 

Nettoneuverschuldung (Liquiditätskredite)

Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoneuverschuldung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettoneuverschuldung bzw. Nettoentschuldung (Gesamt) -1.300.444,26 -250.000 10.024.530 18.966.770 12.893.390 -934.410 
nachrichtlich:
Veränderung der liquiden Mittel
(positiv: Entnahme; negativ: Zuführung) 4.898.112,57 28.736.050 7.500.000 0,00 0,00 0,00

Schuldenstand (ohne Sondervermögen)

a) am Jahresanfang
    aus Krediten für Investitionen 4.070.444,26 2.770.000 2.520.000 12.544.530 31.511.300 44.404.690 
    aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    aus Vorgängen, die Krediten wirtschaftl. gleichen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    insgesamt 4.070.444,26 2.770.000 2.520.000 12.544.530 31.511.300 44.404.690 

b) am Jahresende voraussichtlich
    aus Krediten für Investitionen 2.770.000,00 2.520.000 12.544.530 31.511.300 44.404.690 43.470.280 
    aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    aus Vorgängen, die Krediten wirtschaftl. gleichen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    insgesamt 2.770.000,00 2.520.000 12.544.530 31.511.300 44.404.690 43.470.280 

Pro-Kopf-Verschuldung (€/Einwohner)

am Jahresanfang 19,54 13,28 12,06 60,05 150,84 212,56 
am Jahresende voraussichtlich 13,30 12,08 60,05 150,84 212,56 208,09 
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Teilhaushalt Produkt Bezeichnung
 01 - Verwaltungsführung 1.1.1.0 Leitung der Verwaltung und Dezernate
 02 - Zentrale Aufgaben und Finanzen 1.1.1.1 Zentrale Aufgaben

1.1.1.2 Zentrale Steuerung / Controlling
1.1.1.4 Gremien
1.1.1.6 Gleichstellung
1.1.1.7 Personalvertretung
1.1.2.0 Personal
1.1.3.0 Organisation
1.1.4.6 Bürgerservice
1.1.6.1 Finanzen
1.1.6.2 Zahlungsabwicklung
5.1.1.1 Raumordnung/ Landesplanung
5.1.1.2 Kreisentwicklung
5.3.6.1 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
5.7.1.0 Wirtschaftsförderung
5.7.5.0 Tourismusförderung

 03 - Schulen und Immobilien 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) 
1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste
1.2.6.0 Brandschutz
1.2.7.0 Rettungsdienst
1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz
2.1.5.1 Anne-Frank-Realschule Montabaur
2.1.5.2 Realschule plus Hachenburg und FOS Hachenburger Löwe
2.1.7.1 Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur
2.1.7.2 Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg
2.1.8.1 Integrierte Gesamtschule Selters
2.1.9.1 Schulzentrum Höhr-Grenzhausen
2.2.1.1 Berggarten-Schule Siershahn
2.2.1.2 Schiller-Schule Höhr-Grenzhausen

Übersicht über die Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten
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 03 - Schulen und Immobilien; Fortsetzung 2.2.1.3 Michael-Ende-Schule Bad Marienberg

2.2.1.4 Burggarten-Schule Hachenburg

2.2.1.5 Friedrich-Schweitzer-Schule Westerburg

2.2.1.6 Schule am Rothenberg Hachenburg

2.3.1.1 Berufsbildende Schule Westerburg

2.3.1.2 Berufsbildende Schule Montabaur

2.3.1.3 Keramisches Zentrum Höhr-Grenzhausen

2.4.1.0 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

2.4.2.0 Lernmittelfreiheit

2.4.3.1 Schulartübergreifende Dienstleistungen

2.4.3.3 Schulsport-Einrichtungen in Montabaur

2.4.3.4 Gemeinsame Schuleinrichtungen in Montabaur

2.4.4.0 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

2.5.2.1 Museen im Westerwald (Bereitstellung/Betrieb)

4.1.1.2 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

5.4.2.0 Kreisstraßen/Gemeindestraßen

5.4.7.0 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

 04 - Bauen, Recht und Kultur 1.1.8.2 Kommunalaufsicht

1.1.9.0 Recht

1.2.1.0 Wahlen und sonstige Abstimmungen

1.2.2.2 Zentrale Bußgeldstelle

2.5.2.0 Museen im Westerwald (Kostenbeteiligung)

2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)

2.6.3.0 Kreismusikschule

2.7.1.0 Kreisvolkshochschule

2.8.1.0 Kulturförderung

4.2.1.0 Förderung des Sports

5.1.1.3 Dorferneuerung/Städtebauförderung

5.1.1.7 Bauleitplanung

5.2.1.1 Baurechtliche Verfahren

5.2.1.2 Bauaufsicht / Bauverwaltung

5.2.2.0 Wohnungsbauförderung

5.2.3.0 Denkmalschutz und Denkmalpflege
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 05 - Ordnung und Verkehr 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung
1.2.2.3 Staatsangehörigkeit
1.2.2.5 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
1.2.3.1 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
1.2.3.3 Fahrerlaubnisse
1.2.3.4 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

 06 - Soziales 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt
3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3.1.1.3 Hilfe zur Gesundheit
3.1.1.6 Hilfe zur Pflege
3.1.1.7 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber
3.1.6.1 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
3.1.6.2 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
3.1.6.3 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
3.1.6.4 Leistungen zur sozialen Teilhabe
3.1.6.9 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
3.3.1.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialamt)
3.4.3.0 Betreuungswesen
3.5.1.1 Wohngeld
3.5.1.2 Landespflege- und Landesblindengeld
3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen
3.5.2.0 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

 07 - Jugend und Familie 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Jugendamt)
3.4.1.0 Unterhaltsvorschussleistungen
3.5.1.3 Elterngeld
3.6.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3.6.2.0 Jugendarbeit
3.6.2.4 Mitarbeiterfortbildung
3.6.3.1 Jugend- und Schulsozialarbeit
3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie
3.6.3.3 Hilfe zur Erziehung
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 07 - Jugend und Familie; Fortsetzung 3.6.3.4 Hilfe für junge Volljährige
3.6.3.5 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
3.6.3.6 Adoptionsvermittlung
3.6.3.7 Amtsvormundschaft
3.6.3.8 Jugendgerichtshilfe
3.6.4.0 Übergreifende Jugendhilfeplanung
3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder

 08 - Gesundheitsamt 4.1.4.1 Gesundheitsplanung und -förderung
4.1.4.2 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
4.1.4.3 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
4.1.4.4 Stellungnahmen
4.1.4.5 Beratung und Betreuung

 09 - Umwelt 1.2.4.1 Lebensmittelüberwachung
1.2.4.3 Fleischhygiene
1.2.4.4 Tierschutz und Tierseuchen
5.3.7.4 Abfallrecht
5.5.2.0 Gewässeraufsicht
5.5.4.1 Landschafts- und Artenschutz
5.5.4.4 Energie- und Umweltberatung
5.5.4.5 Eingriffe in Natur und Landschaft
5.5.5.3 Landwirtschaft 
5.5.5.8 Agrarfördermaßnahmen
5.6.1.0 Immissionen

 10 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt 1.1.8.1 Prüfung
 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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Doppischer Budgetplan 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

 

 160.000 161.827,71  160.000  160.000  160.000  160.000E1 + Steuern und ähnliche Abgaben 

 294.270.520 276.147.363,70  299.289.110  301.874.670  303.038.470  311.646.670E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 

 110.816.990 100.491.067,35  116.429.890  118.159.940  122.243.480  123.371.130E3 + Erträge der sozialen Sicherung 

 7.032.430 6.402.981,00  6.945.800  6.682.800  6.682.800  6.682.800E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

 165.850 188.838,31  189.700  189.700  189.700  189.700E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 

 6.219.210 3.140.174,07  5.997.860  6.702.060  6.706.610  6.782.110E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 

 4.159.320 8.239.862,09  4.302.430  4.302.430  4.302.430  4.302.430E7 + Sonstige laufende Erträge 

 422.824.320 394.772.114,23  433.314.790  438.071.600  443.323.490  453.134.840E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

 61.566.940 56.354.043,32  62.417.540  63.523.730  64.649.230  65.798.130E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 

 52.748.940 40.808.412,09  49.475.400  49.959.200  48.769.900  48.756.400E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

 10.417.500 11.341.869,56  10.816.250  10.816.250  10.816.250  10.816.250E11 - Abschreibungen 

 116.928.990 119.791.461,94  112.608.090  112.670.190  112.744.600  112.903.090E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 

 187.289.290 167.592.661,48  201.102.590  203.199.950  204.644.850  206.765.510E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 

 6.539.970 6.317.001,12  7.070.550  6.690.650  6.867.650  7.235.650E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 

 435.491.630 402.205.449,51  443.490.420  446.859.970  448.492.480  452.275.030E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-12.667.310-7.433.335,28 -10.175.630 -8.788.370 -5.168.990  859.810E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

 4.516.100 5.078.490,59  3.306.100  1.306.100  606.100  606.100E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 

 317.400 336.036,67  302.400  487.400  857.400  1.390.400E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 

 4.198.700 4.742.453,92  3.003.700  818.700 -251.300 -784.300E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-8.468.610-2.690.881,36 -7.171.930 -7.969.670 -5.420.290 75.510E20 Ordentliches Ergebnis 

 0-58.508,43  0  0  0  0E21 Außerordentliches Ergebnis 

 0 0,00  0  0  0  0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-8.468.610-2.749.389,79 -7.171.930 -7.969.670 -5.420.290  75.510E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 

 349.800 6.813.242,41  605.920  694.680  3.444.060  8.939.860F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

 14.034.090 8.235.191,00  26.001.490  26.114.490  28.502.490  8.621.490F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 

 1.000 450,00  1.000  1.000  1.000  1.000F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 

 14.035.090 8.235.641,00  26.002.490  26.115.490  28.503.490  8.622.490F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

 20.184.000 1.162.962,54  21.530.000  28.235.000  33.190.000  9.855.000F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 

 22.573.940 17.435.912,37  22.502.940  17.490.940  11.599.940  6.721.940F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 

 113.000 47.676,81  100.000  51.000  51.000  51.000F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen 

 42.870.940 18.646.551,72  44.132.940  45.776.940  44.840.940  16.627.940F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-28.835.850-10.410.910,72 -18.130.450 -19.661.450 -16.337.450 -8.005.450F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
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Doppischer Budgetplan 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

 

-28.486.050-3.597.668,31 -17.524.530 -18.966.770 -12.893.390  934.410F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 

 0 0,00 10.274.530 19.616.770 14.023.390  1.015.590F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 

 250.000 1.300.444,26  250.000  650.000  1.130.000  1.950.000F36 - Tilgung von Investitionskrediten 

-250.000-1.300.444,26  10.024.530  18.966.770  12.893.390 -934.410F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 

 28.736.0504.898.112,57  7.500.000  0  0  0F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 

 0 0,00  0  0  0  0F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 

 28.486.050 3.597.668,31  17.524.530  18.966.770  12.893.390 -934.410F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

 0-1.756.997,48  0  0  0  0F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 

 28.486.0501.840.670,83  17.524.530  18.966.770  12.893.390 -934.410F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag 

-28.736.050 -7.500.000  0  0  0F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) 

 99.800

-6.655.110,05
6.396.538,15 355.920  44.680  2.314.060  6.989.860F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt 
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Teilhaushalt 01 

 

 

Verwaltungsführung 
 

 
 

 
Zugeordnete Produkte: 

 

1.1.1.0 Leitung Verwaltung und Dezernate   
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Doppischer Budgetplan 2026

01Budgetebene 1 Verwaltungsführung verantwortlich: Landrat Schwickert

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

210.000189.173,52 215.000 215.000 215.000 215.000E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 
8.24012.710,00 8.380 8.380 8.380 8.380E7 + Sonstige laufende Erträge 

218.240201.883,52 223.380 223.380 223.380 223.380E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

387.610372.140,81 388.180 395.280 402.580 409.980E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
4.8004.541,44 4.800 4.800 4.800 4.800E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 

392.410376.682,25 392.980 400.080 407.380 414.780E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-174.170-174.798,73 -169.600 -176.700 -184.000 -191.400E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

00,00 0 0 0 0E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-174.170-174.798,73 -169.600 -176.700 -184.000 -191.400E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-174.170-174.798,73 -169.600 -176.700 -184.000 -191.400E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-142.050-145.554,34 -145.300 -152.400 -159.700 -167.100F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

00,00 0 0 0 0F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-142.050-145.554,34 -145.300 -152.400 -159.700 -167.100F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 

00,00 0 0 0 0F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 

00,00 0 0 0 0F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 

00,00 0 0 0 0F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 

00,00 0 0 0 0F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
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Doppischer Budgetplan 2026

01Budgetebene 1 Verwaltungsführung verantwortlich: Landrat Schwickert

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Landrat SchwickertZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: extern und intern
1.1.1 VerwaltungssteuerungProduktgruppe PflichtaufgabeRechtsbindung:
1.1.1.0 Leitung Verwaltung und DezernateProdukt

Beschreibung
Führung der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises; Behördenleitung; Vorsitz des Kreistages und des Kreisvorstandes; Leitung der Dezernate; Außenvertretung des Kreises  
Auftraggeber
Landkreis  
Auftragsgrundlage
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien   
Leistungen
11101 Leitung Verwaltung und Dezernate:  Management des kundenorientiert, innovativ und wirtschaftlich handelnden Dienstleistungsunternehmens Kreisverwaltung des Westerwaldkreises. 
Zielgruppe
Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Medien 
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Doppischer Budgetplan 2026

01Budgetebene 1 Verwaltungsführung verantwortlich: Landrat Schwickert

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Landrat SchwickertZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: extern und intern
1.1.1 VerwaltungssteuerungProduktgruppe PflichtaufgabeRechtsbindung:
1.1.1.0 Leitung Verwaltung und DezernateProdukt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

210.000189.173,52 215.000 215.000 215.000 215.000E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 
8.24012.710,00 8.380 8.380 8.380 8.380E7 + Sonstige laufende Erträge 

218.240201.883,52 223.380 223.380 223.380 223.380E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

387.610372.140,81 388.180 395.280 402.580 409.980E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
4.8004.541,44 4.800 4.800 4.800 4.800E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 

392.410376.682,25 392.980 400.080 407.380 414.780E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-174.170-174.798,73 -169.600 -176.700 -184.000 -191.400E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

00,00 0 0 0 0E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-174.170-174.798,73 -169.600 -176.700 -184.000 -191.400E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-174.170-174.798,73 -169.600 -176.700 -184.000 -191.400E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-142.050-145.554,34 -145.300 -152.400 -159.700 -167.100F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

00,00 0 0 0 0F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-142.050-145.554,34 -145.300 -152.400 -159.700 -167.100F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 

00,00 0 0 0 0F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 

00,00 0 0 0 0F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 

00,00 0 0 0 0F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
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Teilhaushalt 02 

Zentrale Aufgaben und Finanzen 

Zugeordnete Produkte: 

1.1.1.1 Zentrale Aufgaben 

1.1.6.2 Zahlungsabwicklung 
1.1.1.2 Zentrale Steuerung/Controlling 

5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung 
1.1.1.4 Gremien 

5.1.1.2 Kreisentwicklung 
1.1.1.6 Gleichstellung 

5.3.6.1 Informations- und 1.1.1.7 Personalvertretung 

Telekommunikationsinfrastruktur 1.1.2.0 Personal 

5.7.1.0 Wirtschaftsförderung 1.1.3.0 Organisation 

5.7.5.0 Tourismusförderung 1.1.4.6 Bürgerservice 

1.1.6.1 Finanzen 
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Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

358.880194.757,43 158.960 158.960 158.960 158.960E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 
5000,00 500 500 500 500E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

245.800157.189,69 305.800 305.800 305.800 305.800E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
482.0301.805.605,54 506.530 506.530 506.530 506.530E7 + Sonstige laufende Erträge 

1.087.2102.157.552,66 971.790 971.790 971.790 971.790E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

7.106.0106.917.768,94 7.301.690 7.420.690 7.541.890 7.665.190E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
152.700130.861,11 157.700 163.700 157.700 157.700E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
198.820198.808,92 198.820 198.820 198.820 198.820E11 - Abschreibungen 
602.600590.182,16 657.600 657.600 657.600 657.600E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige   Transferaufwendungen 

1.621.4002.104.627,50 1.597.400 1.367.400 1.567.400 1.567.400E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 
9.681.5309.942.248,63 9.913.210 9.808.210 10.123.410 10.246.710E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-8.594.320-7.784.695,97 -8.941.420 -8.836.420 -9.151.620 -9.274.920E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

1000,00 100 100 100 100E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 
200.000215.810,52 200.000 200.000 200.000 200.000E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 

-199.900-215.810,52 -199.900 -199.900 -199.900 -199.900E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-8.794.220-8.000.506,49 -9.141.320 -9.036.320 -9.351.520 -9.474.820E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-8.794.220-8.000.506,49 -9.141.320 -9.036.320 -9.351.520 -9.474.820E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-7.325.570-7.215.671,40 -7.884.900 -8.043.400 -8.158.600 -8.281.900F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

00,00 12.600.000 18.900.000 25.200.000 6.300.000F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 
00,00 12.600.000 18.900.000 25.200.000 6.300.000F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 14.000.000 21.000.000 28.000.000 7.000.000F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 
63.0000,00 0 0 0 0F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen 
63.0000,00 14.000.000 21.000.000 28.000.000 7.000.000F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-63.0000,00 -1.400.000 -2.100.000 -2.800.000 -700.000F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-7.388.570-7.215.671,40 -9.284.900 -10.143.400 -10.958.600 -8.981.900F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 

00,00 0 0 0 0F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 
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02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: extern und intern
1.1.1 VerwaltungssteuerungProduktgruppe FunktionsaufgabeRechtsbindung:
1.1.1.1 Zentrale AufgabenProdukt

Beschreibung
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und 
ehrenamtlicher Tätigkeit.      
Auftraggeber
Landkreis  
Auftragsgrundlage
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien   
Leistungen
11111 Unterstützung Verwaltungsleitung: Koordination und Vorbereitung von Terminen, Abwicklung Schriftverkehr. 
11112 Bürgersprechstunde: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Bürgersprechstunden für Einzelpersonen, Vereine, Verbände und andere Gruppen; Schriftverkehr mit dem Bürgerbeauftragten.  
11113 Medienarbeit: Darstellung des Landkreises und seiner Verwaltung sowie der Region gegenüber den Medien (Presseanfragen, -mitteilungen, amtliche Bekanntmachungen, Internetauftritt, Publikationen). 
11114 Repräsentationen: Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen und sonstigen Aktionen (sofern nicht einem anderen Produkt zuzuordnen). 
11115 Partnerschaften: Unterstützung und Pflege von Partnerschaften. 
11116 Ehrenamt: Förderung und Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten. 
11117 Verwaltung Mitgliedschaften: Zentrale Verwaltung der Mitgliedschaften des Kreises. Aufwendungen für fachübergreifende Mitgliedschaften, z.B. Landkreistag Rheinland-Pfalz, Kommunale 
Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Rat der Gemeinden Europas.     

Zielgruppe
Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Medien 
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02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: extern und intern
1.1.1 VerwaltungssteuerungProduktgruppe FunktionsaufgabeRechtsbindung:
1.1.1.1 Zentrale AufgabenProdukt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

21.70021.410,00 22.110 22.110 22.110 22.110E7 + Sonstige laufende Erträge 
21.70021.410,00 22.110 22.110 22.110 22.110E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

409.720391.615,19 426.360 434.110 442.010 450.010E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
5.0000,00 0 6.000 0 0E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

396.500425.180,20 426.500 426.500 426.500 426.500E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 
811.220816.795,39 852.860 866.610 868.510 876.510E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-789.520-795.385,39 -830.750 -844.500 -846.400 -854.400E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

00,00 0 0 0 0E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-789.520-795.385,39 -830.750 -844.500 -846.400 -854.400E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-789.520-795.385,39 -830.750 -844.500 -846.400 -854.400E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-766.710-769.197,74 -813.050 -861.800 -863.700 -871.700F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

00,00 0 0 0 0F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-766.710-769.197,74 -813.050 -861.800 -863.700 -871.700F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 

00,00 0 0 0 0F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 

00,00 0 0 0 0F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 

00,00 0 0 0 0F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
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02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: intern
1.1.1 VerwaltungssteuerungProduktgruppe FunktionsaufgabeRechtsbindung:
1.1.1.2 Zentrale Steuerung / ControllingProdukt

Beschreibung
Erarbeitung / Controlling / Weiterentwicklung von Konzepten, Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die 
Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Erhaltung und Weiterentwicklung der Kompetenz und der Motivation der Mitarbeiter/innen, Erhöhung der Kundenorientierung und damit 
Steigerung der Akzeptanz bei den Bürgern.      
Auftraggeber
Landkreis  
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung, Aufträge der Verwaltungsleitung 
Leistungen
11121 Personalentwicklung: Strategische Personalplanung, Maßnahmen zur Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter. 
11122 Organisationsentwicklung: Erarbeitung/Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe. 
11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung: Erarbeitung/Weiterentwicklung betriebswirtschaftlicher Instrumente/Strukturen, Verwaltungscontrolling, Verwaltungsberichtswesen und Steuerungsmaßnahmen.  
11124 Serviceentwicklung: Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit. 
11125 Sonstige Projekte: Sonstige Projekte und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung und Steuerung der Gesamtverwaltung dienen. Digitalisierung.      
Zielgruppe
Mitarbeiter/innen, Gremien  
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02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: intern
1.1.1 VerwaltungssteuerungProduktgruppe FunktionsaufgabeRechtsbindung:
1.1.1.2 Zentrale Steuerung / ControllingProdukt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

5.7609.920,00 5.880 5.880 5.880 5.880E7 + Sonstige laufende Erträge 
5.7609.920,00 5.880 5.880 5.880 5.880E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

152.530173.918,02 152.840 155.480 158.080 160.680E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
152.530173.918,02 152.840 155.480 158.080 160.680E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-146.770-163.998,02 -146.960 -149.600 -152.200 -154.800E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

00,00 0 0 0 0E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-146.770-163.998,02 -146.960 -149.600 -152.200 -154.800E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-146.770-163.998,02 -146.960 -149.600 -152.200 -154.800E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-125.900-139.815,13 -131.360 -162.500 -165.100 -167.700F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

00,00 0 0 0 0F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-125.900-139.815,13 -131.360 -162.500 -165.100 -167.700F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 

00,00 0 0 0 0F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 

00,00 0 0 0 0F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 

00,00 0 0 0 0F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 

00,00 0 0 0 0F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
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Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: intern
1.1.1 VerwaltungssteuerungProduktgruppe FunktionsaufgabeRechtsbindung:
1.1.1.4 GremienProdukt

Beschreibung
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und 
Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.      
Auftraggeber
Landkreis  
Auftragsgrundlage
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)     
Leistungen
11141 Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder: Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen etc. 
11142 Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Mitglieder: Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen. 
11143 Angelegenheiten des Kreisvorstandes und seiner Mitglieder: Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen. 
11144 Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und ihrer Mitglieder: Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen von Fachausschüssen, deren organisatorische Betreuung nicht durch eine 
Fachabteilung, sondern durch die Zentralabteilung erfolgt. 
11145 Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien / Beauftragten / Beiräte und ihrer Mitglieder: Ehrenamtliche Gremien/Beauftragte/Beiräte, deren organisatorische Betreuung nicht durch eine 
Fachabteilung, sondern durch die Zentralabteilung erfolgt.  
Zielgruppe
Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer    
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Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: intern
1.1.1 VerwaltungssteuerungProduktgruppe FunktionsaufgabeRechtsbindung:
1.1.1.4 GremienProdukt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

8.4707.900,00 8.610 8.610 8.610 8.610E7 + Sonstige laufende Erträge 
8.4707.900,00 8.610 8.610 8.610 8.610E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

365.200284.778,01 371.880 375.010 378.310 381.610E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
10.0002.477,20 10.000 10.000 10.000 10.000E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
25.5007.928,30 15.000 15.000 15.000 15.000E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 

400.700295.183,51 396.880 400.010 403.310 406.610E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-392.230-287.283,51 -388.270 -391.400 -394.700 -398.000E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

00,00 0 0 0 0E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-392.230-287.283,51 -388.270 -391.400 -394.700 -398.000E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-392.230-287.283,51 -388.270 -391.400 -394.700 -398.000E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-362.520-269.450,24 -365.570 -368.700 -372.000 -375.300F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

00,00 0 0 0 0F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-362.520-269.450,24 -365.570 -368.700 -372.000 -375.300F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 

00,00 0 0 0 0F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 

00,00 0 0 0 0F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 

00,00 0 0 0 0F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
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Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: extern und intern
1.1.1 VerwaltungssteuerungProduktgruppe PflichtaufgabeRechtsbindung:
1.1.1.6 GleichstellungProdukt

Beschreibung
Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender 
Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.       
Auftraggeber
Landkreis  
Auftragsgrundlage
Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)     
Leistungen
11161 Gleichstellung nach LKO (Pflichtaufgabe): Projekte und Veranstaltungen zur Gleichstellungsarbeit, Zusammenarbeit mit diversen  Gruppierungen, Erfahrungsaustausch mit anderen kommunalen 
Gleichstellungsstellen sowie den für die Gleichstellung zuständigen Stellen der Länder/ des Bundes, Sprechstunden/Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Seminare, Arbeitskreise. 
11162 Gleichstellung nach LGG (Funktionsaufgabe): Frauenförderung im öffentlichen Dienst, Aufstellung Frauenförderpläne, Beratung, Fortbildung. 
11163 Projektbezogene Förderung (freiwillige Aufgabe): Anteilige Förderung von Projekten der Frauenarbeit.     
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Mitarbeiter/innen 
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Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: extern und intern
1.1.1 VerwaltungssteuerungProduktgruppe PflichtaufgabeRechtsbindung:
1.1.1.6 GleichstellungProdukt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

3002.892,27 300 300 300 300E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
4.6604.450,00 4.750 4.750 4.750 4.750E7 + Sonstige laufende Erträge 
4.9607.342,27 5.050 5.050 5.050 5.050E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

73.28076.345,36 77.170 78.430 79.730 81.030E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
2.7005.056,70 2.700 2.700 2.700 2.700E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

20.00016.483,42 20.000 20.000 20.000 20.000E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige   Transferaufwendungen 
95.98097.885,48 99.870 101.130 102.430 103.730E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-91.020-90.543,21 -94.820 -96.080 -97.380 -98.680E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

00,00 0 0 0 0E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-91.020-90.543,21 -94.820 -96.080 -97.380 -98.680E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-91.020-90.543,21 -94.820 -96.080 -97.380 -98.680E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-89.540-86.865,58 -93.740 -95.000 -96.300 -97.600F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

00,00 0 0 0 0F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-89.540-86.865,58 -93.740 -95.000 -96.300 -97.600F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 

00,00 0 0 0 0F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 

00,00 0 0 0 0F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 

00,00 0 0 0 0F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
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Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: intern
1.1.1 VerwaltungssteuerungProduktgruppe FunktionsaufgabeRechtsbindung:
1.1.1.7 PersonalvertretungProdukt

Beschreibung
Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beschäftigten des Kreises; vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen  Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.    
Auftraggeber
Landkreis  
Auftragsgrundlage
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften   
Leistungen
11171  Personalvertretung: Ausübung der nach dem LPersVG obliegenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, Beratung und Vertretung der Bediensteten der Kreisverwaltung, Kontrolle über die Einhaltung 
gesetzlicher Regelungen für die Mitarbeiter/innen, Schwerbehindertenvertretung.    
Zielgruppe
Mitarbeiter/innen 
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Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: intern
1.1.1 VerwaltungssteuerungProduktgruppe FunktionsaufgabeRechtsbindung:
1.1.1.7 PersonalvertretungProdukt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

8.37010.160,00 8.520 8.520 8.520 8.520E7 + Sonstige laufende Erträge 
8.37010.160,00 8.520 8.520 8.520 8.520E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

205.450194.257,75 203.210 206.830 210.430 214.030E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
205.450194.257,75 203.210 206.830 210.430 214.030E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-197.080-184.097,75 -194.690 -198.310 -201.910 -205.510E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

00,00 0 0 0 0E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-197.080-184.097,75 -194.690 -198.310 -201.910 -205.510E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-197.080-184.097,75 -194.690 -198.310 -201.910 -205.510E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-181.150-167.097,04 -182.680 -186.300 -189.900 -193.500F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

00,00 0 0 0 0F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-181.150-167.097,04 -182.680 -186.300 -189.900 -193.500F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 

00,00 0 0 0 0F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 

00,00 0 0 0 0F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 

00,00 0 0 0 0F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 

00,00 0 0 0 0F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
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Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: intern
1.1.2 PersonalProduktgruppe FunktionsaufgabeRechtsbindung:
1.1.2.0 PersonalProdukt

Beschreibung
Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; 
Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.     
Auftraggeber
Landkreis  
Auftragsgrundlage
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG);Landesbesoldungsgesetz (LBesG);Beamtenstatusgesetz (BeamtStG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- 
und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften       
Leistungen
11201 Aus- und Fortbildung: Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (HöV; ZVS); Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildung. 
11202 Personaleinsatz: Personaleinsatzplanung; dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschl. Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen. 
11203 Personalbetreuung: Ein- und Höhergruppierung, Beförderung, Urlaubsregelungen; Gesundheitsmanagement; Jubiläen; An- und Abwesenheit; Zeiterfassung, Mutterschutz und Elternzeit; Dienstunfälle; 
Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten; Zusammenarbeit mit dem Personalrat und Kreisausschuss, Rückkehrer/innen aus Elternzeit, Bedienstete in Freistellungsphase Altersteilzeit.  
11204 Personalabrechnung: Berechnung und Anweisung von Besoldung und Entgelt für eigene Bedienstete und für Dritte; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und 
Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten, Trennungsgeldern, Kindergeld. Kontrolle, Weiterleitung und Abrechnung von Beihilfeleistungen.   
Zielgruppe
Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte   
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Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: intern
1.1.2 PersonalProduktgruppe FunktionsaufgabeRechtsbindung:
1.1.2.0 PersonalProdukt
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Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: intern
1.1.2 PersonalProduktgruppe FunktionsaufgabeRechtsbindung:
1.1.2.0 PersonalProdukt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

108.00098.093,69 108.000 108.000 108.000 108.000E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 
128.000124.297,42 128.000 128.000 128.000 128.000E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
241.070324.890,00 254.540 254.540 254.540 254.540E7 + Sonstige laufende Erträge 

477.070547.281,11 490.540 490.540 490.540 490.540E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

3.772.3303.610.579,61 3.764.670 3.824.140 3.884.740 3.946.540E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
130.000122.167,21 140.000 140.000 140.000 140.000E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
100.00097.779,37 100.000 100.000 100.000 100.000E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige   Transferaufwendungen 
514.600525.920,21 518.600 518.600 518.600 518.600E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 

4.516.9304.356.446,40 4.523.270 4.582.740 4.643.340 4.705.140E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-4.039.860-3.809.165,29 -4.032.730 -4.092.200 -4.152.800 -4.214.600E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

00,00 0 0 0 0E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-4.039.860-3.809.165,29 -4.032.730 -4.092.200 -4.152.800 -4.214.600E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-4.039.860-3.809.165,29 -4.032.730 -4.092.200 -4.152.800 -4.214.600E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-3.323.010-3.171.363,97 -3.490.230 -3.549.700 -3.610.300 -3.672.100F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

00,00 0 0 0 0F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-3.323.010-3.171.363,97 -3.490.230 -3.549.700 -3.610.300 -3.672.100F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 

00,00 0 0 0 0F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 

00,00 0 0 0 0F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 
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Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: intern
1.1.3 OrganisationProduktgruppe FunktionsaufgabeRechtsbindung:
1.1.3.0 OrganisationProdukt

Beschreibung
Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und 
-bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen.
Auftraggeber
Landkreis  
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)  
Leistungen
11301 Regelung Dienstbetrieb: Umsetzung von Organisationsuntersuchungen,  Festlegung und Optimierung von Arbeitsabläufen, Vorbereitung und Aktualisierung von Organisationsgrundlagen, wie 
Dienstordnungen, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Organisationsverfügungen, Aktenplan,  Vordruckswesen. 
11302 Arbeitsschutz: Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen,  kommunaler Sicherheitsbeauftragter;  Beratung und Information der Mitarbeiter zum Arbeitsschutz, Unfallverhütung und 
ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes; betriebsärztlicher Dienst. 
11303 Stellenbewirtschaftung: Überprüfung und Ermittlung des Stellenbedarfs sowie der Stellenbewertung. 
11304 Datenschutz: Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, Datenschutzbeauftragter. 
11305 Sonstige Organisationsleistungen:  Auswertung und Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen, Berechnung von Verwaltungskostenbeiträgen, Verwaltungsreform, Verwaltungsbericht etc. 
Zielgruppe
Mitarbeiter/innen 
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Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: intern
1.1.3 OrganisationProduktgruppe FunktionsaufgabeRechtsbindung:
1.1.3.0 OrganisationProdukt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

38.54036.930,00 38.370 38.370 38.370 38.370E7 + Sonstige laufende Erträge 
38.54036.930,00 38.370 38.370 38.370 38.370E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

652.530498.263,92 622.470 632.950 643.550 654.350E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
8.5009.966,96 11.000 11.000 11.000 11.000E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 

661.030508.230,88 633.470 643.950 654.550 665.350E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-622.490-471.300,88 -595.100 -605.580 -616.180 -626.980E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

00,00 0 0 0 0E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-622.490-471.300,88 -595.100 -605.580 -616.180 -626.980E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-622.490-471.300,88 -595.100 -605.580 -616.180 -626.980E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-544.340-415.525,02 -536.120 -546.600 -557.200 -568.000F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

00,00 0 0 0 0F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-544.340-415.525,02 -536.120 -546.600 -557.200 -568.000F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 

00,00 0 0 0 0F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 

00,00 0 0 0 0F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 

00,00 0 0 0 0F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 

00,00 0 0 0 0F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

Seite 83



Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: extern
1.1.4 Zentrale DiensteProduktgruppe PflichtaufgabeRechtsbindung:
1.1.4.6 BürgerserviceProdukt

Beschreibung
Zentrale Anlaufstelle mit erweiterten Öffnungszeiten und Serviceleistungen für Bürger und Besucher, Vermittlung von Ansprechpartnern in der Verwaltung, Ausgabe von Formularen, Bescheinigungen und 
Erlaubnissen sowie Beratung / Unterstützung beim Ausfüllen, bei der Annahme von Anträgen, etc.               
Auftraggeber
Landkreis                   
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen                   
Leistungen
11461  Bürgerservice: Zentrale Anlaufstelle mit erweiterten Öffnungszeiten und Serviceleistungen für Bürger und Besucher; Vermittlung von Ansprechpartnern in der Verwaltung, Ausgabe von Formularen, 
Bescheinigungen und Erlaubnissen sowie Beratung / Unterstützung beim Ausfüllen, bei der Annahme von Anträgen etc.                
Zielgruppe
Kunden der Kreisverwaltung                   
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Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: extern
1.1.4 Zentrale DiensteProduktgruppe PflichtaufgabeRechtsbindung:
1.1.4.6 BürgerserviceProdukt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

16.49014.780,00 16.790 16.790 16.790 16.790E7 + Sonstige laufende Erträge 
16.49014.780,00 16.790 16.790 16.790 16.790E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

214.460220.536,29 223.080 227.150 231.350 235.550E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
214.460220.536,29 223.080 227.150 231.350 235.550E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-197.970-205.756,29 -206.290 -210.360 -214.560 -218.760E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

00,00 0 0 0 0E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-197.970-205.756,29 -206.290 -210.360 -214.560 -218.760E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-197.970-205.756,29 -206.290 -210.360 -214.560 -218.760E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-198.480-196.066,29 -206.830 -210.900 -215.100 -219.300F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

00,00 0 0 0 0F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-198.480-196.066,29 -206.830 -210.900 -215.100 -219.300F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 

00,00 0 0 0 0F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 

00,00 0 0 0 0F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 

00,00 0 0 0 0F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 

00,00 0 0 0 0F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
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Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: intern
1.1.6 FinanzenProduktgruppe FunktionsaufgabeRechtsbindung:
1.1.6.1 FinanzenProdukt

Beschreibung
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des 
Haushaltsvollzugs, Schuldenmanagement, zentrales Finanzberichtswesen, Beteiligungscontrolling, Kosten- und Leistungsrechnung sowie Erstellung des Jahresabschlusses. Ferner die Verwaltung der Steuern, 
allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.      
Auftraggeber
Landkreis  
Auftragsgrundlage
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der 
Gremien     
Leistungen
11611 Finanzplanung und Finanzcontrolling: Kosten- und Leistungsrechnung; Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Finanzberichtswesen; Verwaltung des Finanzanlagevermögens. 
11612 Haushalt: Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplanes. 
11613 Jahresabschluss: Termingerechte Aufstellung des Jahresabschlusses (Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz und Anhang) und Vorlage des Rechenschaftsberichts. 
11614 Darlehens- und Schuldenverwaltung: Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Aufnahme von Krediten, Umschuldungen, Abwicklung des Schuldendienstes; Übernahme und 
Verwaltung von Bürgschafts- und Gewährverträgen), Darlehensverwaltung. 

11615 Verwaltung der Beteiligungen: Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen über Gründung, Veräußerung, Auflösung von Beteiligungen; Beteiligungsberichte nach §§ 85 ff. GemO. Verwaltung der Erträge 
aus bzw. der Aufwendungen für Beteiligungen. 
11616 Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen: Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer; kommunaler Finanzausgleich; Festsetzung der Kreisumlage; das jeweilige Aufkommen wird im 
Hauptproduktbereich 6 veranschlagt. Sonstige Umlagen. 
11617 Stundung, Erlass, Niederschlagung: Billigkeitsmaßnahmen für alle Abgabearten, soweit diese zentral und nicht im Rahmen der Produkterstellung wahrgenommen werden. 

Zielgruppe
Kreisgremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Jagdsteuerpflichtige, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land  
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Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: intern
1.1.6 FinanzenProduktgruppe FunktionsaufgabeRechtsbindung:
1.1.6.1 FinanzenProdukt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

9.4801.267.631,12 13.830 13.830 13.830 13.830E7 + Sonstige laufende Erträge 
9.4801.267.631,12 13.830 13.830 13.830 13.830E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

206.140364.878,54 317.450 322.660 328.160 333.760E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
400.100949.640,95 400.100 200.100 400.100 400.100E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 

606.2401.314.519,49 717.550 522.760 728.260 733.860E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-596.760-46.888,37 -703.720 -508.930 -714.430 -720.030E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

1000,00 100 100 100 100E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 
1000,00 100 100 100 100E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-596.660-46.888,37 -703.620 -508.830 -714.330 -719.930E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-596.660-46.888,37 -703.620 -508.830 -714.330 -719.930E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-159.720-268.322,82 -263.290 -268.500 -274.000 -279.600F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

00,00 0 0 0 0F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-159.720-268.322,82 -263.290 -268.500 -274.000 -279.600F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 

00,00 0 0 0 0F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 

00,00 0 0 0 0F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 

00,00 0 0 0 0F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 

Seite 87



Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: intern
1.1.6 FinanzenProduktgruppe FunktionsaufgabeRechtsbindung:
1.1.6.2 ZahlungsabwicklungProdukt

Beschreibung
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung 
Auftraggeber
Landkreis  
Auftragsgrundlage
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)     
Leistungen
11621 Kassenbuchhaltung: Führen von Finanzrechnungskonten und Personenkonten (offene Postenverwaltung); Tages-/Jahresabstimmung; Vorbereitung der Finanzrechnung (Abschluss der 
Finanzrechnungskonten); Sammlung und Aufbewahrung von Rechnungsunterlagen; Forderungsüberwachung; Verwaltung von Vorschüssen und durchlaufenden Geldern; Werteverwaltung; auch fremde 
Kassengeschäfte. 
11622 Zahlungsverkehr: Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Forderungseinzug, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel; Liquiditätskredite. 
11623 Mahnung und Vollstreckung: Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung.    
Zielgruppe
Fachabteilungen, Kunden  
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Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: intern
1.1.6 FinanzenProduktgruppe FunktionsaufgabeRechtsbindung:
1.1.6.2 ZahlungsabwicklungProdukt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

93.46079.914,42 94.180 94.180 94.180 94.180E7 + Sonstige laufende Erträge 
93.46079.914,42 94.180 94.180 94.180 94.180E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

506.550611.274,97 512.960 522.430 531.930 541.830E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
5.0001.160,00 5.000 5.000 5.000 5.000E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

15.20012.390,88 15.200 15.200 15.200 15.200E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 
526.750624.825,85 533.160 542.630 552.130 562.030E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-433.290-544.911,43 -438.980 -448.450 -457.950 -467.850E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

00,00 0 0 0 0E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-433.290-544.911,43 -438.980 -448.450 -457.950 -467.850E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-433.290-544.911,43 -438.980 -448.450 -457.950 -467.850E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-433.660-500.602,05 -439.530 -449.000 -458.500 -468.400F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

00,00 0 0 0 0F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-433.660-500.602,05 -439.530 -449.000 -458.500 -468.400F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 

00,00 0 0 0 0F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 

00,00 0 0 0 0F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 

00,00 0 0 0 0F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
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Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

5Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferGestaltung Umwelt
5.1 Räumliche Planung und EntwicklungProduktbereich Produktart: extern
5.1.1 Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenProduktgruppe PflichtaufgabeRechtsbindung:
5.1.1.1 Raumordnung/ LandesplanungProdukt

Beschreibung
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes. Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem 
Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.      
Auftraggeber
Bund / Land  
Auftragsgrundlage
Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)     
Leistungen
51111 Landesplanerische Verfahren: Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Landes- und Regionalplanung übereinstimmen. 
51112 Raumordnungsverfahren: Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung übereinstimmen. 
51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren: Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Verfahren nach Bergrecht, Wasserrecht und andere. 
Zielgruppe
Planungsträger  
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Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

5Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferGestaltung Umwelt
5.1 Räumliche Planung und EntwicklungProduktbereich Produktart: extern
5.1.1 Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenProduktgruppe PflichtaufgabeRechtsbindung:
5.1.1.1 Raumordnung/ LandesplanungProdukt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

5000,00 500 500 500 500E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
5.9601.400,00 3.890 3.890 3.890 3.890E7 + Sonstige laufende Erträge 
6.4601.400,00 4.390 4.390 4.390 4.390E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

95.34052.624,58 72.530 73.870 75.270 76.670E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
2.5002.086,53 2.500 2.500 2.500 2.500E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige   Transferaufwendungen 

97.84054.711,11 75.030 76.370 77.770 79.170E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-91.380-53.311,11 -70.640 -71.980 -73.380 -74.780E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

00,00 0 0 0 0E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-91.380-53.311,11 -70.640 -71.980 -73.380 -74.780E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-91.380-53.311,11 -70.640 -71.980 -73.380 -74.780E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-91.570-50.633,40 -70.760 -72.100 -73.500 -74.900F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

00,00 0 0 0 0F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-91.570-50.633,40 -70.760 -72.100 -73.500 -74.900F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 

00,00 0 0 0 0F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 

00,00 0 0 0 0F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 

00,00 0 0 0 0F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
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02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

5Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferGestaltung Umwelt
5.1 Räumliche Planung und EntwicklungProduktbereich Produktart: extern
5.1.1 Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenProduktgruppe freiwillige AufgabeRechtsbindung:
5.1.1.2 KreisentwicklungProdukt

Beschreibung
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des 
Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.      
Auftraggeber
Landkreis  
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Kreisgremien   
Leistungen
51121 Kreisentwicklung: Analyse regionaler Entwicklungstrends; Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, 
Schülerzahlen); Ziel- und Handlungskonzepte zur Kreisentwicklung; Leitbilder der räumlich-funktionalen Kreisentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in den Regionen und in 
den kommunalen Verbundnetzen; Strategien und Konzepte des Kreismarketings. 
51122 Lokale Agenda 21: Umsetzung des weltweiten Strebens nach ökonomischer, sozialer und ökologischer Entwicklung durch gezielte lokale Aktionen, die auf das spezifische Lebensumfeld abgestimmt sind. 
Information, Mobilisierung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit für eine nachhaltige, umweltverträgliche Entwicklung.      
Zielgruppe
Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen 
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Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

5Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferGestaltung Umwelt
5.1 Räumliche Planung und EntwicklungProduktbereich Produktart: extern
5.1.1 Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenProduktgruppe freiwillige AufgabeRechtsbindung:
5.1.1.2 KreisentwicklungProdukt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

117.50030.000,00 177.500 177.500 177.500 177.500E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
7.6507.170,00 9.960 9.960 9.960 9.960E7 + Sonstige laufende Erträge 

125.15037.170,00 187.460 187.460 187.460 187.460E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

92.61074.088,34 144.920 147.640 150.440 153.240E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
52.00058.254,74 112.000 112.000 112.000 112.000E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige   Transferaufwendungen 
25.0000,00 5.000 10.000 10.000 10.000E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 

169.610132.343,08 261.920 269.640 272.440 275.240E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-44.460-95.173,08 -74.460 -82.180 -84.980 -87.780E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

00,00 0 0 0 0E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-44.460-95.173,08 -74.460 -82.180 -84.980 -87.780E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-44.460-95.173,08 -74.460 -82.180 -84.980 -87.780E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-44.700-88.361,14 -74.780 -82.500 -85.300 -88.100F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

00,00 0 0 0 0F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-44.700-88.361,14 -74.780 -82.500 -85.300 -88.100F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 

00,00 0 0 0 0F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 

00,00 0 0 0 0F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 

00,00 0 0 0 0F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
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Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

5Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferGestaltung Umwelt
5.3 Ver- und EntsorgungProduktbereich Produktart: extern
5.3.6 Versorgung mit technischer Informations- und TelekommunikationsinfrastrukturProduktgruppe freiwillige AufgabeRechtsbindung:
5.3.6.1 Informations- und TelekommunikationsinfrastrukturProdukt

Beschreibung
Flächendeckende Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen und Netzen der nächsten Generation - Next Generation Access (NGA).  Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen 
Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie z. B. Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. 
Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes.     
Auftraggeber
Bund, Land  
Auftragsgrundlage
EU-Breitbandleitlinie, Telekommunikationsgesetz, Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA) 
Leistungen
53611  Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur: Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie Leerrohre (mit oder ohne Kabel) 
sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines 
NGA-Netzes. Einrichtung öffentlicher WLAN-Netze.    
Zielgruppe
Breitbandnutzer, privat und gewerblich 
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Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

5Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferGestaltung Umwelt
5.3 Ver- und EntsorgungProduktbereich Produktart: extern
5.3.6 Versorgung mit technischer Informations- und TelekommunikationsinfrastrukturProduktgruppe freiwillige AufgabeRechtsbindung:
5.3.6.1 Informations- und TelekommunikationsinfrastrukturProdukt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

199.9200,00 0 0 0 0E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 
1.8701.910,00 6.230 6.230 6.230 6.230E7 + Sonstige laufende Erträge 

201.7901.910,00 6.230 6.230 6.230 6.230E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

38.96038.567,70 81.990 83.530 85.130 86.730E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
90.00047.600,00 60.000 25.000 25.000 25.000E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 

128.96086.167,70 141.990 108.530 110.130 111.730E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

72.830-84.257,70 -135.760 -102.300 -103.900 -105.500E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

00,00 0 0 0 0E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

72.830-84.257,70 -135.760 -102.300 -103.900 -105.500E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

72.830-84.257,70 -135.760 -102.300 -103.900 -105.500E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
72.770-83.007,70 -135.960 -102.500 -104.100 -105.700F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

00,00 12.600.000 18.900.000 25.200.000 6.300.000F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 
00,00 12.600.000 18.900.000 25.200.000 6.300.000F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 14.000.000 21.000.000 28.000.000 7.000.000F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 
00,00 14.000.000 21.000.000 28.000.000 7.000.000F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 -1.400.000 -2.100.000 -2.800.000 -700.000F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

72.770-83.007,70 -1.535.960 -2.202.500 -2.904.100 -805.700F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 

00,00 0 0 0 0F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 

00,00 0 0 0 0F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 
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Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

5Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferGestaltung Umwelt
5.7 Wirtschaft und TourismusProduktbereich Produktart: extern
5.7.1 WirtschaftsförderungProduktgruppe freiwillige AufgabeRechtsbindung:
5.7.1.0 WirtschaftsförderungProdukt

Beschreibung
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Westerwaldkreises, seiner Verbands- und Ortsgemeinden durch die Förderung des Wirtschaftslebens. Förderung der vorhandenen Gewerbe-, Industrie- 
und landwirtschaftlichen Betriebe, der Industrie- und Gewerbeansiedlung und der Fremdenverkehrseinrichtungen. 

Auftraggeber
Landkreis  
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien    
Leistungen
57101 Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen: Unterstützung von Unternehmen im Verkehr mit Behörden, Banken und Sparkassen, Ministerien und weiteren öffentlichen Einrichtungen, Kammern und Verbänden 
in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen (z.B. durch Informationsveranstaltungen, einzelbetriebliche Beratungsgespräche, Informationsschriften und internetbasiertem Informationsaustausch, Schaffung 
und Ausbau von Netzwerken). Errichtung und Pflege internetbasierter Gewerbeflächen- und Gewerbeimmobiliendatenbanken. 
57102 Beratung über Förderprogramme: Persönliche einzelbetriebliche Beratungen, Existenzgründungsberatungen und Veranstaltungen zu öffentlichen Förderprogrammen des Landes, Bundes und der EU. 
Beratung und Kommunikation über Printmedien und Internetplattformen. 
57103 Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen: Schaffung und Ausbau von Netzwerken (z. B. Regionalmarketing-Initiativen, Clustern, Interessensverbänden). Besonderheiten: Kontinuierliches 
Marketing für den ICE-Bahnhof Montabaur/Mobilisierung weiterer Potentiale. Verbesserung der Standortqualität z. B. durch flächendeckende Breitbandanbindung. Förderung der Region durch Branchencluster 
Metall/Keramik.   
Zielgruppe
Bestehende Unternehmen und Gründungswillige    
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Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

5Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferGestaltung Umwelt
5.7 Wirtschaft und TourismusProduktbereich Produktart: extern
5.7.1 WirtschaftsförderungProduktgruppe freiwillige AufgabeRechtsbindung:
5.7.1.0 WirtschaftsförderungProdukt

Seite 97



Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

5Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferGestaltung Umwelt
5.7 Wirtschaft und TourismusProduktbereich Produktart: extern
5.7.1 WirtschaftsförderungProduktgruppe freiwillige AufgabeRechtsbindung:
5.7.1.0 WirtschaftsförderungProdukt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

50.96096.663,74 50.960 50.960 50.960 50.960E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 
16.94015.620,00 17.230 17.230 17.230 17.230E7 + Sonstige laufende Erträge 
67.900112.283,74 68.190 68.190 68.190 68.190E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

288.660292.148,66 296.790 302.470 308.170 313.970E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
65.33065.327,86 65.330 65.330 65.330 65.330E11 - Abschreibungen 

166.500166.500,00 166.500 166.500 166.500 166.500E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige   Transferaufwendungen 
140.000120.000,00 140.000 140.000 140.000 140.000E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 

660.490643.976,52 668.620 674.300 680.000 685.800E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-592.590-531.692,78 -600.430 -606.110 -611.810 -617.610E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

200.000215.810,52 200.000 200.000 200.000 200.000E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 
-200.000-215.810,52 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-792.590-747.503,30 -800.430 -806.110 -811.810 -817.610E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-792.590-747.503,30 -800.430 -806.110 -811.810 -817.610E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-778.750-722.913,18 -786.620 -792.300 -798.000 -803.800F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

00,00 0 0 0 0F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

63.0000,00 0 0 0 0F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen 
63.0000,00 0 0 0 0F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-63.0000,00 0 0 0 0F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-841.750-722.913,18 -786.620 -792.300 -798.000 -803.800F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 

00,00 0 0 0 0F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 
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Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

5Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferGestaltung Umwelt
5.7 Wirtschaft und TourismusProduktbereich Produktart: extern
5.7.5 TourismusProduktgruppe freiwillige AufgabeRechtsbindung:
5.7.5.0 TourismusförderungProdukt

Beschreibung
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft. 
Auftraggeber
Landkreis  
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Kreisgremien   
Leistungen
57501 Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen: Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Förderung der Zusammenarbeit zwischen den touristischen Einrichtungen, Vernetzung der Aktivitäten. 
57502 Erstellen von Konzepten: Mitarbeit bei der Erstellung touristischer Konzepte, Beteiligung an Konzepten zur Schaffung / Vermarktung der Tourismusregion Westerwald.    
Zielgruppe
Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen   
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Doppischer Budgetplan 2026

02Budgetebene 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen verantwortlich: Frau Schäfer

5Hauptproduktbereich verantwortlich: Frau SchäferGestaltung Umwelt
5.7 Wirtschaft und TourismusProduktbereich Produktart: extern
5.7.5 TourismusProduktgruppe freiwillige AufgabeRechtsbindung:
5.7.5.0 TourismusförderungProdukt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

1.6101.520,00 1.640 1.640 1.640 1.640E7 + Sonstige laufende Erträge 
1.6101.520,00 1.640 1.640 1.640 1.640E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

32.25033.892,00 33.370 33.990 34.590 35.190E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
261.600249.078,10 256.600 256.600 256.600 256.600E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige   Transferaufwendungen 

6.0006.000,00 6.000 6.000 6.000 6.000E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 
299.850288.970,10 295.970 296.590 297.190 297.790E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-298.240-287.450,10 -294.330 -294.950 -295.550 -296.150E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

00,00 0 0 0 0E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-298.240-287.450,10 -294.330 -294.950 -295.550 -296.150E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-298.240-287.450,10 -294.330 -294.950 -295.550 -296.150E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-298.290-286.450,10 -294.380 -295.000 -295.600 -296.200F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

00,00 0 0 0 0F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 0 0F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-298.290-286.450,10 -294.380 -295.000 -295.600 -296.200F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 

00,00 0 0 0 0F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 

00,00 0 0 0 0F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 

00,00 0 0 0 0F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 
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Teilhaushalt 03 

Schulen und Immobilien 

Zugeordnete Produkte: 

1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäude- 2.2.1.3 Michael-Ende-Schule Bad-Marienberg 

management 2.2.1.4 Burggarten-Schule Hachenburg 

1.1.4.4 Technikunterstützte Informations- 2.2.1.5 Friedrich-Schweitzer-Schule Westerburg 

verarbeitung (TUI) 2.2.1.6 Schule am Rothenberg Hachenburg 

1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste 2.3.1.1 Berufsbildende Schule Westerburg 

1.2.6.0 Brandschutz 2.3.1.2 Berufsbildende Schule Montabaur 

1.2.7.0 Rettungsdienst 2.3.1.3 Keramisches Zentrum Höhr-Grenzhausen 

1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz 2.4.1.0 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen 

2.1.5.1 Anne-Frank-Realschule plus Montabaur 2.4.2.0 Lernmittelfreiheit 

2.1.5.2 Realschule plus Hachenburg und FOS 2.4.3.1 Schulartübergreifende Dienstleistungen 

Hachenburger Löwe 2.4.3.3 Schulsport-Einrichtungen in Montabaur 

2.1.7.1 Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur 2.4.3.4 Gemeinsame Schuleinrichtungen in Montabaur 

2.1.7.2 Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg 2.4.4.0 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger 

2.1.8.1 Integrierte Gesamtschule Selters 2.5.2.1 Museen im Westerwald (Bereitstellung/Betrieb) 

2.1.9.1 Schulzentrum Höhr-Grenzhausen 

5.4.7.0

Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger
2.2.1.1 Berggarten-Schule Siershahn 5.4.2.0 Kreisstraßen
2.2.1.2 Schiller-Schule Höhr-Grenzhausen 

4.1.1.2

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV) 
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Doppischer Budgetplan 2026

03Budgetebene 1 Schulen und Immobilien verantwortlich: Herr Gläser

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

6.598.2707.845.100,12 6.480.900 6.366.210 6.456.210 6.366.210E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 
642.130663.234,81 616.500 616.500 616.500 616.500E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
119.350145.469,86 143.200 143.200 143.200 143.200E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 

5.245.7601.472.317,69 4.875.060 5.579.260 5.583.810 5.588.160E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
710.790688.712,38 747.140 747.140 747.140 747.140E7 + Sonstige laufende Erträge 

13.316.30010.814.834,86 12.862.800 13.452.310 13.546.860 13.461.210E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

10.937.87010.464.218,37 11.411.720 11.618.920 11.830.020 12.045.620E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
48.538.68037.558.176,73 45.149.630 45.799.630 44.531.130 44.597.630E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
9.624.29010.482.326,09 9.972.050 9.972.050 9.972.050 9.972.050E11 - Abschreibungen 
8.224.620635.689,02 1.917.420 1.922.120 1.922.130 1.922.120E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige   Transferaufwendungen 
4.615.5303.941.819,74 5.153.410 5.052.510 5.057.510 5.112.510E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 

81.940.99063.082.229,95 73.604.230 74.365.230 73.312.840 73.649.930E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-68.624.690-52.267.395,09 -60.741.430 -60.912.920 -59.765.980 -60.188.720E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

2.4002.047,73 2.400 2.400 2.400 2.400E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 
-2.400-2.047,73 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-68.627.090-52.269.442,82 -60.743.830 -60.915.320 -59.768.380 -60.191.120E20 Ordentliches Ergebnis 

0-58.508,43 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-68.627.090-52.327.951,25 -60.743.830 -60.915.320 -59.768.380 -60.191.120E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-62.773.940-47.496.606,73 -55.108.090 -55.279.580 -54.132.640 -54.555.380F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

13.984.0908.206.540,01 13.351.490 7.214.490 3.302.490 2.321.490F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 
1.000450,00 1.000 1.000 1.000 1.000F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 

13.985.0908.206.990,01 13.352.490 7.215.490 3.303.490 2.322.490F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

13.784.000901.449,69 6.030.000 7.235.000 5.190.000 2.855.000F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 
22.491.94017.405.961,38 22.420.940 17.458.940 11.567.940 6.689.940F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 

00,00 50.000 0 0 0F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen 
36.275.94018.307.411,07 28.500.940 24.693.940 16.757.940 9.544.940F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-22.290.850-10.100.421,06 -15.148.450 -17.478.450 -13.454.450 -7.222.450F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-85.064.790-57.597.027,79 -70.256.540 -72.758.030 -67.587.090 -61.777.830F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 
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Doppischer Budgetplan 2026

03Budgetebene 1 Schulen und Immobilien verantwortlich: Herr Gläser

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Herr GläserZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: intern
1.1.4 Zentrale DiensteProduktgruppe FunktionsaufgabeRechtsbindung:
1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und GebäudemanagementProdukt

Beschreibung
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe 
Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege    
Auftraggeber
Landkreis  
Auftragsgrundlage
Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).   
Leistungen
11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement: Buchhaltung, Budgetierung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/ Vorhaben, Liegenschaftsverwaltung (Bedarfsplanung, 
Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Kauf/Verkauf von Objekten, Vertrags- und Flächenmanagement), Zahlung von Grundsteuern, Abgaben, Gebäude- und Schlüsselversicherung, zentrales 
Beschaffungsmanagement. 
11412 Technisches Gebäudemanagement: Bauplanung, Neu- und An- und Umbauten inkl. Generalisierung, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Inspektionen, Wartung, 
Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Arbeitssicherheitt, Brandschutz (für kreiseigene Gebäude). 
11413 Dienstleistungsmanagement: Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Entsorgung, Pflege der Außen- und 
Grünanlagen, Winterdienst.   

 11414 Kreishaus: Bereitstellung und Betrieb des Gebäudes. 
 11416 Köppelturm: Bereitstellung und Betrieb des Gebäudes. 
 11417 Solarstromanlagen: Bereitstellung und Betrieb Solarstromanlagen. 
 11418 Gleichwellenfunksystem: Bereitstellung und Betrieb Gleichwellenfunksystem.     

Zielgruppe
Grundstücks- und Gebäudenutzer    
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Doppischer Budgetplan 2026

03Budgetebene 1 Schulen und Immobilien verantwortlich: Herr Gläser

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Herr GläserZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: intern
1.1.4 Zentrale DiensteProduktgruppe FunktionsaufgabeRechtsbindung:
1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und GebäudemanagementProdukt
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Doppischer Budgetplan 2026

03Budgetebene 1 Schulen und Immobilien verantwortlich: Herr Gläser

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Herr GläserZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: intern
1.1.4 Zentrale DiensteProduktgruppe FunktionsaufgabeRechtsbindung:
1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und GebäudemanagementProdukt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

401.420401.361,32 445.660 401.420 401.420 401.420E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 
74.550107.039,56 104.550 104.550 104.550 104.550E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 
15.9605.658,43 17.460 17.460 17.460 17.460E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
63.88067.492,31 69.610 69.610 69.610 69.610E7 + Sonstige laufende Erträge 

555.810581.551,62 637.280 593.040 593.040 593.040E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

1.249.3201.201.646,45 1.321.250 1.345.640 1.370.440 1.395.840E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
884.350739.946,31 664.650 544.650 544.650 544.650E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
277.450278.436,68 269.280 269.280 269.280 269.280E11 - Abschreibungen 
339.200343.509,22 524.200 529.200 534.200 539.200E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 

2.750.3202.563.538,66 2.779.380 2.688.770 2.718.570 2.748.970E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-2.194.510-1.981.987,04 -2.142.100 -2.095.730 -2.125.530 -2.155.930E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

2.4002.047,73 2.400 2.400 2.400 2.400E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 
-2.400-2.047,73 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-2.196.910-1.984.034,77 -2.144.500 -2.098.130 -2.127.930 -2.158.330E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-2.196.910-1.984.034,77 -2.144.500 -2.098.130 -2.127.930 -2.158.330E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-2.262.060-2.074.919,05 -2.237.610 -2.191.240 -2.221.040 -2.251.440F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

3.138.000943.500,00 3.030.000 0 0 0F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 
3.138.000943.500,00 3.030.000 0 0 0F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

35.0000,00 0 0 0 0F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 
3.025.0002.975.580,40 1.570.000 40.000 40.000 40.000F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 

3.060.0002.975.580,40 1.570.000 40.000 40.000 40.000F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

78.000-2.032.080,40 1.460.000 -40.000 -40.000 -40.000F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
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03Budgetebene 1 Schulen und Immobilien verantwortlich: Herr Gläser

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Herr GläserZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: intern
1.1.4 Zentrale DiensteProduktgruppe FunktionsaufgabeRechtsbindung:
1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und GebäudemanagementProdukt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

-2.184.060-4.106.999,45 -777.610 -2.231.240 -2.261.040 -2.291.440F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 

00,00 0 0 0 0F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 

00,00 0 0 0 0F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 

00,00 0 0 0 0F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 

00,00 0 0 0 0F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
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03Budgetebene 1 Schulen und Immobilien verantwortlich: Herr Gläser

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Herr GläserZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: intern
1.1.4 Zentrale DiensteProduktgruppe FunktionsaufgabeRechtsbindung:
1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)Produkt

Beschreibung
Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der 
Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TuI) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der 
elektronischen Kommunikation.     
Auftraggeber
Landkreis  
Auftragsgrundlage
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen   
Leistungen
11441  Planung und Entwicklung: Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung 
11442 Betrieb Hardware: Vorhaltung der DV-Infrastruktur: Installation und Betrieb aller betreuten Systeme, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände, 
Störungsbeseitigung 
11443 Betrieb Software: Bedarfsermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte, Betreuung und Störungsbeseitigung, Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit 
Fachabteilungen und RPA) 
11444 Schulung: Konzeption, Planung und Durchführung von TuI-Schulungen für Bedienstete 
11445 Planung und Betrieb Telekommunikation: Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.) 

Zielgruppe
Mitarbeiter 
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03Budgetebene 1 Schulen und Immobilien verantwortlich: Herr Gläser

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Herr GläserZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: intern
1.1.4 Zentrale DiensteProduktgruppe FunktionsaufgabeRechtsbindung:
1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)Produkt
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03Budgetebene 1 Schulen und Immobilien verantwortlich: Herr Gläser

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Herr GläserZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: intern
1.1.4 Zentrale DiensteProduktgruppe FunktionsaufgabeRechtsbindung:
1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)Produkt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

39.740102.461,27 56.170 56.170 56.170 56.170E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 
55.28081.920,00 59.090 59.090 59.090 59.090E7 + Sonstige laufende Erträge 
95.020184.381,27 115.260 115.260 115.260 115.260E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

1.040.700988.535,07 1.103.410 1.123.350 1.143.650 1.164.650E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
130.000133.319,35 160.000 130.000 130.000 130.000E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
130.950188.767,11 178.220 178.220 178.220 178.220E11 - Abschreibungen 
206.000146.924,07 207.500 207.500 207.500 207.500E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige   Transferaufwendungen 

1.844.0001.056.521,80 2.046.000 1.950.000 2.000.000 2.050.000E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 
3.351.6502.514.067,40 3.695.130 3.589.070 3.659.370 3.730.370E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-3.256.630-2.329.686,13 -3.579.870 -3.473.810 -3.544.110 -3.615.110E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

00,00 0 0 0 0E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-3.256.630-2.329.686,13 -3.579.870 -3.473.810 -3.544.110 -3.615.110E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-3.256.630-2.329.686,13 -3.579.870 -3.473.810 -3.544.110 -3.615.110E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-3.094.600-2.239.407,58 -3.358.360 -3.252.300 -3.322.600 -3.393.600F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

155.0000,00 155.000 100.000 100.000 100.000F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 
155.0000,00 155.000 100.000 100.000 100.000F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

235.00046.224,59 385.000 230.000 230.000 230.000F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 
250.00069.419,47 350.000 250.000 250.000 250.000F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 

485.000115.644,06 735.000 480.000 480.000 480.000F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-330.000-115.644,06 -580.000 -380.000 -380.000 -380.000F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-3.424.600-2.355.051,64 -3.938.360 -3.632.300 -3.702.600 -3.773.600F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 
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03Budgetebene 1 Schulen und Immobilien verantwortlich: Herr Gläser

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Herr GläserZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: intern
1.1.4 Zentrale DiensteProduktgruppe FunktionsaufgabeRechtsbindung:
1.1.4.5 Sonstige zentrale DiensteProdukt

Beschreibung
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Vervielfältigungsstelle, Archivierung, Bereitstellung 
von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..       
Auftraggeber
Landkreis  
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen   
Leistungen
11452 Beschaffung / Logistik:Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung; Logistik: Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel 
11453 Poststelle:Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten 
11454 Vervielfältigungsstelle:Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien 
11455 Archiv / Verwaltungsbücherei:Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Archivierung, Verwaltungsbücherei 
11456 Fuhrpark:Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst 
11459 Zentrale Vergabestelle:Zentrale Abwicklung der Vergabeverfahren von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen. Klärung vergaberechtlicher Fragen. Steuerung eines verwaltungseinheitlichen 
Vergabewesens.
Zielgruppe
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung   
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03Budgetebene 1 Schulen und Immobilien verantwortlich: Herr Gläser

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Herr GläserZentrale Verwaltung
1.1 Innere VerwaltungProduktbereich Produktart: intern
1.1.4 Zentrale DiensteProduktgruppe FunktionsaufgabeRechtsbindung:
1.1.4.5 Sonstige zentrale DiensteProdukt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

7.2007.688,48 7.200 7.200 7.200 7.200E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
129.540106.230,00 132.740 132.740 132.740 132.740E7 + Sonstige laufende Erträge 

136.740113.918,48 139.940 139.940 139.940 139.940E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

1.454.2401.424.457,02 1.500.740 1.527.690 1.555.290 1.583.290E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
61.50065.288,92 61.500 61.500 61.500 61.500E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
6.2906.280,85 6.290 6.290 6.290 6.290E11 - Abschreibungen 

815.000879.929,80 844.900 835.000 835.000 835.000E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 
2.337.0302.375.956,59 2.413.430 2.430.480 2.458.080 2.486.080E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-2.200.290-2.262.038,11 -2.273.490 -2.290.540 -2.318.140 -2.346.140E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

00,00 0 0 0 0E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-2.200.290-2.262.038,11 -2.273.490 -2.290.540 -2.318.140 -2.346.140E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-2.200.290-2.262.038,11 -2.273.490 -2.290.540 -2.318.140 -2.346.140E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-2.161.500-2.121.251,11 -2.248.250 -2.265.300 -2.292.900 -2.320.900F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

100.0000,00 100.000 0 0 0F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 
100.0000,00 100.000 0 0 0F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

45.0000,00 100.000 0 0 0F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 
45.0000,00 100.000 0 0 0F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

55.0000,00 0 0 0 0F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-2.106.500-2.121.251,11 -2.248.250 -2.265.300 -2.292.900 -2.320.900F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 

00,00 0 0 0 0F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 
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03Budgetebene 1 Schulen und Immobilien verantwortlich: Herr Gläser

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Herr HaubrichZentrale Verwaltung
1.2 Sicherheit und OrdnungProduktbereich Produktart: extern
1.2.6 BrandschutzProduktgruppe PflichtaufgabeRechtsbindung:
1.2.6.0 BrandschutzProdukt

Beschreibung
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von 
Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen    
Auftraggeber
Land  
Auftragsgrundlage
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz  
Leistungen
12601 Gefahrenabwehr: Laufende Gefahrenabwehrhandlungen. 
12602 Gefahrenvorbeugung: Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen wie z.B. die Mängelüberprüfung an baulichen Anlagen, soweit nicht Teilhaushalt 04 - Produkt 5212.  
12603 Dienstleistungen für Dritte: Ausbildung der Feuerwehrangehörigen und Bereitstellung der Ausrüstung.      
Zielgruppe
Feuerwehren, Gemeinden 
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03Budgetebene 1 Schulen und Immobilien verantwortlich: Herr Gläser

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Herr HaubrichZentrale Verwaltung
1.2 Sicherheit und OrdnungProduktbereich Produktart: extern
1.2.6 BrandschutzProduktgruppe PflichtaufgabeRechtsbindung:
1.2.6.0 BrandschutzProdukt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

173.14053.198,34 195.060 184.610 184.610 184.610E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 
10.0007.779,38 14.000 14.000 14.000 14.000E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
1.0001.125,00 1.000 1.000 1.000 1.000E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

38.10050.620,00 36.980 36.980 36.980 36.980E7 + Sonstige laufende Erträge 
222.240112.722,72 247.040 236.590 236.590 236.590E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

866.590771.894,57 815.750 829.380 843.480 857.880E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
51.00046.624,42 56.000 56.000 56.000 56.000E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

331.420296.731,41 332.620 332.620 332.620 332.620E11 - Abschreibungen 
4.2104.166,87 4.210 4.210 4.210 4.210E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige   Transferaufwendungen 

85.00083.802,54 98.000 98.000 98.000 98.000E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 
1.338.2201.203.219,81 1.306.580 1.320.210 1.334.310 1.348.710E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-1.115.980-1.090.497,09 -1.059.540 -1.083.620 -1.097.720 -1.112.120E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

00,00 0 0 0 0E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-1.115.980-1.090.497,09 -1.059.540 -1.083.620 -1.097.720 -1.112.120E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-1.115.980-1.090.497,09 -1.059.540 -1.083.620 -1.097.720 -1.112.120E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-730.970-785.917,27 -696.430 -720.510 -734.610 -749.010F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

223.1003.091,00 220.000 180.000 0 0F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 
223.1003.091,00 220.000 180.000 0 0F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 0 0 115.000 70.000F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 
1.030.000852.986,99 1.034.500 50.000 50.000 50.000F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 

1.030.000852.986,99 1.034.500 50.000 165.000 120.000F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-806.900-849.895,99 -814.500 130.000 -165.000 -120.000F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
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03Budgetebene 1 Schulen und Immobilien verantwortlich: Herr Gläser

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Herr HaubrichZentrale Verwaltung
1.2 Sicherheit und OrdnungProduktbereich Produktart: extern
1.2.6 BrandschutzProduktgruppe PflichtaufgabeRechtsbindung:
1.2.6.0 BrandschutzProdukt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

-1.537.870-1.635.813,26 -1.510.930 -590.510 -899.610 -869.010F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 

00,00 0 0 0 0F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 

00,00 0 0 0 0F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 

00,00 0 0 0 0F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 

00,00 0 0 0 0F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
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03Budgetebene 1 Schulen und Immobilien verantwortlich: Herr Gläser

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Herr HaubrichZentrale Verwaltung
1.2 Sicherheit und OrdnungProduktbereich Produktart: extern
1.2.7 RettungsdienstProduktgruppe PflichtaufgabeRechtsbindung:
1.2.7.0 RettungsdienstProdukt

Beschreibung
Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen 
des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von 
Rettungsdienstbetrieben. Die KV des Westerwaldkreises ist als Rettungsdienstbehörde auch für die Landkreise Altenkirchen, Rhein-Lahn und Neuwied zuständig.    
Auftraggeber
Land  
Auftragsgrundlage
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)  
Leistungen
12701 Rettungswesen: Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr 
sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben. 
12702 Kostenbeteiligung: Kostenbeteiligung an Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Rettungsleitstellen, sowie Kostenerstattung an den jeweiligen karitativen Betreiber der Leitstellen und Wachen.  
12703 Aufsicht: Gewährleistung, dass an Rettungsdienste übertragene Aufgaben erfüllt werden.      
Zielgruppe
Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen   
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03Budgetebene 1 Schulen und Immobilien verantwortlich: Herr Gläser

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Herr HaubrichZentrale Verwaltung
1.2 Sicherheit und OrdnungProduktbereich Produktart: extern
1.2.7 RettungsdienstProduktgruppe PflichtaufgabeRechtsbindung:
1.2.7.0 RettungsdienstProdukt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

105.900124.299,47 105.000 109.200 113.750 118.100E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
13.7208.050,00 5.310 5.310 5.310 5.310E7 + Sonstige laufende Erträge 

119.620132.349,47 110.310 114.510 119.060 123.410E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

272.880135.436,70 140.870 143.280 145.680 148.180E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
088.683,19 80.550 80.550 80.550 80.550E11 - Abschreibungen 

150.000143.649,17 75.300 80.000 80.000 80.000E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige   Transferaufwendungen 
8.50051.788,19 8.500 8.500 8.500 8.500E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 

431.380419.557,25 305.220 312.330 314.730 317.230E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-311.760-287.207,78 -194.910 -197.820 -195.670 -193.820E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

00,00 0 0 0 0E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-311.760-287.207,78 -194.910 -197.820 -195.670 -193.820E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-311.760-287.207,78 -194.910 -197.820 -195.670 -193.820E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-291.680-182.141,06 -98.690 -101.600 -99.450 -97.600F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

00,00 0 0 0 0F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

894.0000,00 825.000 1.035.000 825.000 35.000F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 
894.0000,00 825.000 1.035.000 825.000 35.000F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-894.0000,00 -825.000 -1.035.000 -825.000 -35.000F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-1.185.680-182.141,06 -923.690 -1.136.600 -924.450 -132.600F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 

00,00 0 0 0 0F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 

00,00 0 0 0 0F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 
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03Budgetebene 1 Schulen und Immobilien verantwortlich: Herr Gläser

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Herr HaubrichZentrale Verwaltung
1.2 Sicherheit und OrdnungProduktbereich Produktart: extern
1.2.8 Zivil- und KatastrophenschutzProduktgruppe PflichtaufgabeRechtsbindung:
1.2.8.0 Zivil- und KatastrophenschutzProdukt

Beschreibung
Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, 
Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch 
nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen, sowie Folgen zu beseitigen.       
Auftraggeber
Land/Bund 
Auftragsgrundlage
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)   
Leistungen
12801 Zivilschutz: Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsnotfallvorsorge und Wirtschaftssicherstellung. 
12802 Katastrophenschutz: Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.  
Zielgruppe
Bevölkerung  
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03Budgetebene 1 Schulen und Immobilien verantwortlich: Herr Gläser

1Hauptproduktbereich verantwortlich: Herr HaubrichZentrale Verwaltung
1.2 Sicherheit und OrdnungProduktbereich Produktart: extern
1.2.8 Zivil- und KatastrophenschutzProduktgruppe PflichtaufgabeRechtsbindung:
1.2.8.0 Zivil- und KatastrophenschutzProdukt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

27.20021.797,93 147.200 87.200 87.200 87.200E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 
14.98012.360,00 10.520 10.520 10.520 10.520E7 + Sonstige laufende Erträge 
42.18034.157,93 157.720 97.720 97.720 97.720E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

320.280273.666,93 276.290 281.230 286.330 291.530E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
117.00073.907,05 194.000 174.000 200.000 208.000E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
139.40074.704,13 66.630 66.630 66.630 66.630E11 - Abschreibungen 

1.7101.710,00 1.710 1.710 1.710 1.710E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige   Transferaufwendungen 
93.00031.436,14 68.000 68.000 68.000 68.000E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 

671.390455.424,25 606.630 591.570 622.670 635.870E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-629.210-421.266,32 -448.910 -493.850 -524.950 -538.150E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

00,00 0 0 0 0E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-629.210-421.266,32 -448.910 -493.850 -524.950 -538.150E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-629.210-421.266,32 -448.910 -493.850 -524.950 -538.150E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-492.940-347.644,95 -394.570 -439.510 -470.610 -483.810F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

346.500586.772,62 400.000 165.000 0 0F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 
346.500586.772,62 400.000 165.000 0 0F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

00,00 10.000 0 0 0F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 
1.789.5001.849.061,88 1.290.000 520.000 20.000 20.000F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 

1.789.5001.849.061,88 1.300.000 520.000 20.000 20.000F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-1.443.000-1.262.289,26 -900.000 -355.000 -20.000 -20.000F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-1.935.940-1.609.934,21 -1.294.570 -794.510 -490.610 -503.810F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 
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03Budgetebene 1 Schulen und Immobilien verantwortlich: Herr Gläser

2Hauptproduktbereich verantwortlich: Herr GläserSchule und Kultur
2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktbereich Produktart: extern
2.1.5 Realschulen / Realschulen plusProduktgruppe PflichtaufgabeRechtsbindung:
2.1.5.1 Anne-Frank-Realschule plus  MontabaurProdukt

Beschreibung
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Anne-Frank-Realschule plus. Die Realschule plus führt zur Qualifikation 
der Berufsreife oder zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Anne-Frank-Realschule plus handelt es sich nicht um eine Ganztagschule. 
Auftraggeber
Land  
Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.  
Leistungen
21511 Bereitstellung: Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und 
Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt 
21512 Betrieb: Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc. 

Zielgruppe
Schüler der Anne-Frank-Realschule plus  sowie deren Erziehungsberechtigte 
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03Budgetebene 1 Schulen und Immobilien verantwortlich: Herr Gläser

2Hauptproduktbereich verantwortlich: Herr GläserSchule und Kultur
2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktbereich Produktart: extern
2.1.5 Realschulen / Realschulen plusProduktgruppe PflichtaufgabeRechtsbindung:
2.1.5.1 Anne-Frank-Realschule plus  MontabaurProdukt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

7.8707.873,89 7.870 7.870 7.870 7.870E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 
2.1002.160,00 2.100 2.100 2.100 2.100E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 

23.00022.950,00 23.000 23.000 23.000 23.000E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
14.28010.900,00 14.570 14.570 14.570 14.570E7 + Sonstige laufende Erträge 
47.25043.883,89 47.540 47.540 47.540 47.540E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

231.590224.190,36 240.140 244.680 249.380 254.180E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
473.780445.124,30 364.330 364.330 364.330 364.330E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
96.93097.122,17 87.990 87.990 87.990 87.990E11 - Abschreibungen 
28.33019.910,32 35.420 35.420 35.420 35.420E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 

830.630786.347,15 727.880 732.420 737.120 741.920E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-783.380-742.463,26 -680.340 -684.880 -689.580 -694.380E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

00,00 0 0 0 0E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-783.380-742.463,26 -680.340 -684.880 -689.580 -694.380E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-783.380-742.463,26 -680.340 -684.880 -689.580 -694.380E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-694.760-617.113,46 -600.710 -605.250 -609.950 -614.750F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

640.000750.300,00 905.000 170.000 100.000 100.000F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 
640.000750.300,00 905.000 170.000 100.000 100.000F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

2.506.3002.168.501,50 5.006.300 2.006.300 6.300 6.300F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 
2.506.3002.168.501,50 5.006.300 2.006.300 6.300 6.300F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-1.866.300-1.418.201,50 -4.101.300 -1.836.300 93.700 93.700F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-2.561.060-2.035.314,96 -4.702.010 -2.441.550 -516.250 -521.050F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 
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03Budgetebene 1 Schulen und Immobilien verantwortlich: Herr Gläser

2Hauptproduktbereich verantwortlich: Herr GläserSchule und Kultur
2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktbereich Produktart: extern
2.1.5 Realschulen / Realschulen plusProduktgruppe PflichtaufgabeRechtsbindung:
2.1.5.2 Realschule plus Hachenburg und FOS Hachenburger LöweProdukt

Beschreibung
Bereitstellung von Verwaltungspesonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch an der Realschule plus und FOS Hachenburger Löwe. Die Realschule plus führt zur Qualifikation 
der Berufsreife oder zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Die Fachoberschule mit den Fachrichtungen Wirtschaft und Verwaltung sowie Gesundheit führt zur Fachhochschulreife. Bei der Realschule plus und 
FOS Hachenburger Löwe handelt es sich um eine Ganztagsschule    
Auftraggeber
Land  
Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.  
Leistungen
21521 Bereitstellung: Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und 
Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt 
21522 Betrieb: Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc. 
21523 Kostenbeteiligung 

Zielgruppe
Schüler der Realschule plus und FOS Hachenburger Löwe sowie deren Erziehungsberechtigte  
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03Budgetebene 1 Schulen und Immobilien verantwortlich: Herr Gläser

2Hauptproduktbereich verantwortlich: Herr GläserSchule und Kultur
2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktbereich Produktart: extern
2.1.5 Realschulen / Realschulen plusProduktgruppe PflichtaufgabeRechtsbindung:
2.1.5.2 Realschule plus Hachenburg und FOS Hachenburger LöweProdukt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

72.08072.122,52 72.080 72.080 72.080 72.080E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 
5.0002.812,00 5.000 5.000 5.000 5.000E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

14.60014.182,24 14.600 14.600 14.600 14.600E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 
73.00079.991,65 73.000 73.000 73.000 73.000E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
17.68014.320,00 18.010 18.010 18.010 18.010E7 + Sonstige laufende Erträge 

182.360183.428,41 182.690 182.690 182.690 182.690E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

261.790267.139,19 278.360 283.520 288.820 294.220E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
850.400461.160,01 574.500 574.500 574.500 574.500E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
248.420209.944,13 208.160 208.160 208.160 208.160E11 - Abschreibungen 
45.58036.293,66 49.030 49.030 49.030 49.030E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 

1.406.190974.536,99 1.110.050 1.115.210 1.120.510 1.125.910E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-1.223.830-791.108,58 -927.360 -932.520 -937.820 -943.220E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

00,00 0 0 0 0E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-1.223.830-791.108,58 -927.360 -932.520 -937.820 -943.220E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-1.223.830-791.108,58 -927.360 -932.520 -937.820 -943.220E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-1.048.010-628.311,75 -791.850 -797.010 -802.310 -807.710F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

00,00 0 0 0 0F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

9.0003.111,42 9.000 9.000 9.000 9.000F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 
9.0003.111,42 9.000 9.000 9.000 9.000F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-9.000-3.111,42 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-1.057.010-631.423,17 -800.850 -806.010 -811.310 -816.710F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 
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03Budgetebene 1 Schulen und Immobilien verantwortlich: Herr Gläser

2Hauptproduktbereich verantwortlich: Herr GläserSchule und Kultur
2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktbereich Produktart: extern
2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsProduktgruppe PflichtaufgabeRechtsbindung:
2.1.7.1 Mons-Tabor-Gymnasium MontabaurProdukt

Beschreibung
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Mons-Tabor-Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen 
Hochschulreife. Bei dem Mons-Tabor-Gymnasium  handelt es sich um eine Ganztagschule.     
Auftraggeber
Land  
Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien    
Leistungen
21711 Bereitstellung: Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und 
Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt 
21712 Betrieb: Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.     

Zielgruppe
Schüler des Mons-Tabor-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte 
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03Budgetebene 1 Schulen und Immobilien verantwortlich: Herr Gläser

2Hauptproduktbereich verantwortlich: Herr GläserSchule und Kultur
2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktbereich Produktart: extern
2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsProduktgruppe PflichtaufgabeRechtsbindung:
2.1.7.1 Mons-Tabor-Gymnasium MontabaurProdukt

Teilhaushaltsplan Ansatz 2026Ergebnis 2024 Planung 2027 Planung 2028 Planung 2029Ansatz des 
Vorjahres 2025

124.030128.160,86 123.570 123.570 123.570 123.570E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 
1.0003.248,00 3.500 3.500 3.500 3.500E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

300300,00 300 300 300 300E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 
21.72017.570,00 22.140 22.140 22.140 22.140E7 + Sonstige laufende Erträge 

147.050149.278,86 149.510 149.510 149.510 149.510E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 

354.210345.438,13 369.250 376.210 383.310 390.610E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 
844.470680.282,80 498.420 1.404.420 498.420 498.420E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
276.820280.699,84 274.910 274.910 274.910 274.910E11 - Abschreibungen 
54.62035.532,03 50.100 50.100 50.100 50.100E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 

1.530.1201.341.952,80 1.192.680 2.105.640 1.206.740 1.214.040E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 

-1.383.070-1.192.673,94 -1.043.170 -1.956.130 -1.057.230 -1.064.530E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 

00,00 0 0 0 0E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 

-1.383.070-1.192.673,94 -1.043.170 -1.956.130 -1.057.230 -1.064.530E20 Ordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E21 Außerordentliches Ergebnis 

00,00 0 0 0 0E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

-1.383.070-1.192.673,94 -1.043.170 -1.956.130 -1.057.230 -1.064.530E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 
-1.228.710-1.021.625,95 -890.320 -1.803.280 -904.380 -911.680F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

2.1400,00 2.140 2.140 2.140 2.140F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 
2.1400,00 2.140 2.140 2.140 2.140F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

888.44068.214,07 508.440 8.440 8.440 8.440F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 
888.44068.214,07 508.440 8.440 8.440 8.440F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-886.300-68.214,07 -506.300 -6.300 -6.300 -6.300F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

-2.115.010-1.089.840,02 -1.396.620 -1.809.580 -910.680 -917.980F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 
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03Budgetebene 1 Schulen und Immobilien verantwortlich: Herr Gläser

2Hauptproduktbereich verantwortlich: Herr GläserSchule und Kultur
2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende SchulenProduktbereich Produktart: extern
2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsProduktgruppe PflichtaufgabeRechtsbindung:
2.1.7.2 Konrad-Adenauer-Gymnasium WesterburgProdukt

Beschreibung
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Konrad-Adenauer-Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen 
Hochschulreife. Bei dem Konrad-Adenauer-Gymnasium handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.      
Auftraggeber
Land  
Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien    
Leistungen
21721 Bereitstellung: Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und 
Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt 
21722 Betrieb: Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.     

Zielgruppe
Schüler des Konrad-Adenauer-Gymnasiums  sowie deren Erziehungsberechtigte   
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